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Wir brauchen Ihre Zustimmung zu unseren neuen Geschäftsbedingungen

Liebe Kundinnen und Kunden,

wie in jeder Geschäftsbeziehung gibt es auch bei uns immer wieder Änderungen in unseren Geschäftsbedingungen 
(AGB). In der Vergangenheit sind wir von Ihrer Zustimmung ausgegangen, wenn Sie den mitgeteilten Änderungen  
nicht innerhalb von 2 Monaten widersprochen hatten. Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs im April 2021 zu den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken brauchen wir nun Ihre ausdrückliche Zustimmung.

Das heißt: Wir vereinbaren jetzt gemeinsam unsere neuen Geschäftsbedingungen, damit wir unsere Geschäfts- 
beziehung auf einer sicheren Grundlage weiterführen können.

Was bedeutet das für Sie?
In den neuen Geschäftsbedingungen finden Sie Bekanntes – aber auch einige Neuerungen. Wir haben Ihnen unsere 
neuen AGB und das Preis- und Leistungsverzeichnis mitgeschickt. Das Wichtigste haben wir auf Ihrem persönlichen  
Informationsblatt für Sie zusammengefasst:
•  Aktuelle Änderungen, die Sie konkret betreffen
•  Einige bereits bekannte Regelungen von besonderer Bedeutung
•  Die konkreten Inhalte unserer Geschäftsbedingungen, die für Ihre Verträge gelten

So können Sie den neuen Geschäftsbedingungen zustimmen
Am schnellsten geht’s im Online-Banking oder in der neusten Version der App Banking to go: Bevor Sie Ihre Konten  
sehen, bitten wir Sie ab sofort jedes Mal um Ihre Zustimmung. Wenn Sie nicht direkt reagieren, erinnern wir Sie bei 
jedem Einloggen ins Online-Banking daran – denn wir brauchen Ihre Zustimmung bis zum 28.02.2022.

Natürlich möchten wir Sie gerne als Kundin oder Kunden behalten und legen uns auch weiterhin für Sie ins Zeug. Um 
unsere Geschäftsbeziehung fortsetzen zu können, benötigen wir allerdings von Ihnen – wie von allen unseren Kunden – 
die Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen. Individuelle Vereinbarungen sind uns leider nicht möglich.

Weitere Informationen sowie Fragen und Antworten finden Sie www.ing.de/neueagb.

Viele Grüße

Thomas Dwornitzak Laura Wirtz
Leiter Wertpapiere & Sparen Leiterin Daily Banking

ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzende des Aufsichtsrates: Susanne Klöß-Braekler · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),  
Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), Željko Kaurin, Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano Manibardo, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main  
HRB 7727, Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds

Wichtig für Sie



Neue Geschäftsbedingungen – was Sie mit Ihrer Zustimmung 
 vereinbaren
Verschaffen Sie sich einen Überblick
1. Wesentliche neue Regelungen, die wir mit Ihnen vereinbaren wollen
2. Einige wichtige Entgeltregelungen für das Girokonto, die Sie schon aus der Vergangenheit kennen
3. Konkrete Inhalte der beigefügten Geschäftsbedingungen, die für Ihre Verträge gelten

In diesem Informationsblatt sehen Sie, welche konkreten Inhalte der Geschäftsbedingungen für Sie persönlich gelten. Auf 
ausgewählte Regelungen weisen wir Sie besonders hin und erläutern Ihnen kurz, worum es dort im Wesentlichen geht. Die 
vollständigen Klauseln finden Sie unter den angegebenen Ziffern in den „Geschäftsbedingungen der ING-DiBa AG – Stand 
01.03.2022“ und dem „Preis- und Leistungsverzeichnis/Konditionen der ING-DiBa AG“.

1. Wesentliche neue Regelungen, die wir mit Ihnen vereinbaren wollen
 1.1 Zukünftige Zustimmung zu Änderungen in den Geschäftsbedingungen
  In der Vergangenheit sind wir von Ihrer Zustimmung ausgegangen, wenn Sie den mitgeteilten Änderungen unserer 

Geschäftsbedingungen nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen hatten. Seit dem Urteil des Bundesgerichts-
hofs im April 2021 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken brauchen wir nun regelmäßig Ihre aus-
drückliche Zustimmung. Diese ist besonders wichtig für Sie und uns, wenn es um die Änderung von Entgelten geht – 
aber auch für alle anderen Anpassungen. 

  Die Inhalte der neuen Änderungsklauseln in Kürze:  
Ziffer 1 (2) Allgemeine Geschäftsbedingungen wurde neu formuliert. Im Unterschied zur bisherigen Handhabung 
sind Änderungen der Geschäftsbedingungen grundsätzlich ausdrücklich zu vereinbaren. Nur in den konkret aufge-
führten Ausnahmefällen kann ein Schweigen des Kunden als Annahme des Änderungsangebots gelten (Zustim-
mungsfiktion); nämlich dann, wenn Änderungen vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen, Gerichtsentschei-
dungen oder aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen erfolgen. Ungeachtet dessen sind die Ausschlussgründe nach 
Ziffer 1 Absatz (2.4) zu beachten.

  Nach der neuen Ziffer 12 (5) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Änderungen von Entgelten bei typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen (z.B. Kontoführung, Verwahrung) nicht mehr im Wege der 
Zustimmungsfiktion möglich.

  Entsprechende Anpassungen der Änderungsklauseln finden Sie in den Vereinbarungen zum Internetbanking inklu-
sive Post-Box und Telebanking (Ziffer 15), den Bedingungen für die VISA Card (Ziffer 10) und die girocard (Ziffer 12), 
den Bedingungen für den Überweisungsverkehr (Ziffer 1.10) und den Bedingungen für Zahlungen mittels Last-
schrift im SEPA-Basislastschriftverfahren (Ziffer 1.2).

  1.2 Verwahrentgelt für Girokonten und Extra-Konten/Extra-Konten Junior – Preis- und Leistungsverzeichnis  
Ziffer 3

  Gemäß Ziffer 1 der „Vereinbarungen zum Girokonto und zu eingeräumten/geduldeten Kontoüberziehungen inklusive 
Widerrufsbelehrung“ und Ziffer 2 der „Vereinbarungen zum Extra-Konto“ ist eine der wesentlichen Leistungen die 
 Verwahrung der Einlagen. Für diese Leistungen führen wir ab dem 01.03.2022 für Girokonten und Extra-Konten ein 
Verwahrentgelt von 0,5% pro Jahr für Guthaben über 50.000 Euro ein – und zwar nur für den Betrag, der über dem 
Freibetrag von 50.000 Euro liegt. Das gilt für jedes Giro- und Extra-Konto, das Sie bei uns haben. Wenn Sie dem 
bereits in der Vergangenheit zugestimmt haben, ändert sich für Sie nichts. 

  Wie kommt es zum Verwahrentgelt? Als Bank mit traditionell hohen Spareinlagen wollen wir Ihr Geld sicher anlegen. 
Dabei entstehen durch den negativen Einlagenzins der EZB (Europäische Zentralbank) und die negativen Renditen 
am Kapitalmarkt hohe Kosten für uns. Das ist nun schon seit einigen Jahren so – und wird sich in naher Zukunft 
voraussichtlich nicht ändern. 

  1.3 Monatliches Entgelt für die girocard [Debitkarte] – Preis- und Leistungsverzeichnis Ziffer 5
  Ab Anfang März 2022 berechnen wir 0,99 Euro pro Monat für die girocard [Debitkarte] – die erste Belastung erfolgt im 

April 2022. Das gilt auch für die Partnerkarte bei Gemeinschaftskonten – und unabhängig davon, ob Sie bereits ein 
Kontoführungsentgelt bezahlen. Sollten Sie Ihre girocard nicht mehr nutzen wollen, können Sie diese ab Dezember 
2021 bequem im Online-Banking und in der App Banking to go kündigen.

  Die VISA Card [Debitkarte] steht weiterhin kostenfrei zur Verfügung und kann in allen Euro-Ländern zum kostenlosen 
Bezahlen von Waren und Dienstleistungen sowie zum Geldabheben genutzt werden. Außerdem können Sie damit 
ganz bequem mit Ihrem Smartphone bezahlen. 

Persönliches Informationsblatt
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2.  Einige wichtige Entgeltregelungen für das Girokonto, die Sie schon aus der  
Vergangenheit kennen

  Über die folgende Auswahl an Entgeltregelungen für das Girokonto haben wir Sie bereits informiert. Sie sind 
weiterhin Bestandteil unserer Geschäftsbedingungen. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die Ent-
gelte, die wir vor nicht allzu langer Zeit geändert haben. In unserem Preis- und Leistungsverzeichnis finden Sie 
alle weiteren Entgelte. 

 2.1 Kontoführung – zu finden im Preis- und Leistungsverzeichnis unter Ziffer 4
  Girokonten mit weniger als 700 Euro Geldeingang im Kalendermonat kosten monatlich 4,90 Euro. Vermutlich sind 

Sie hiervon aber gar nicht betroffen. Denn solange Sie mindestens 700 Euro Geldeingang im Monat haben oder 
mindestens eine Kontoinhaberin oder ein Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist, zahlen Sie kein Kontoführungsentgelt. 

  2.2 Bezahlen und Geld abheben in Ländern mit anderer Währung als dem Euro – zu finden im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis unter Ziffer 5

  Für den Einsatz der girocard zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Ländern des Europäischen Wirt-
schaftsraums mit anderen Währungen als dem Euro (und allen anderen Ländern mit Fremdwährung) berechnen 
wir ein Auslandseinsatzentgelt von 1,99%, mindestens 1 Euro. Bisher waren das 1,75%, mindestens 1 Euro. 

  Bei der VISA Card fallen künftig ebenfalls 1,99% Auslandseinsatzentgelt anstelle von 1,75% an – für das Bezahlen und 
das Geldabheben in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums mit anderen Währungen als dem Euro (und allen 
anderen Ländern mit Fremdwährung). Sollte der Betreiber zusätzliche Entgelte beim Geldabheben am Automaten im 
Euro-Ausland berechnen, werden diese nicht mehr von uns erstattet.

  2.3 Entgelt für den Einsatz der VISA Card bei Glücksspielen – zu finden im Preis- und Leistungsverzeichnis unter Ziffer 5
  Bei Casinobetrieben, Lotteriegesellschaften und Wettbüros zahlen Sie 3,00% auf den getätigten Umsatz, mindestens 

3,90 Euro.

  2.4 Gebühren für telefonische und schriftliche Überweisungen und Daueraufträge – zu finden im Preis- und 
 Leistungsverzeichnis unter Ziffer 6

  Jeder Auftrag für das Girokonto kostet 2,50 Euro, wenn Sie uns per Post oder telefonisch über unsere Kundenbetreu-
er*innen beauftragen. Von Ihnen  online erfasste Überweisungen und Daueraufträge bleiben natürlich kostenfrei.

  2.5 Ablehnung der Einlösung von Lastschriften und Ausführung von Überweisungsaufträgen – zu finden im Preis- 
und Leistungsverzeichnis unter Ziffer 6

  Falls Ihr Konto mal nicht ausreichend gedeckt ist und eine SEPA-Basislastschrift dadurch nicht eingelöst werden 
kann, sind wir gesetzlich verpflichtet, Sie über diese Ablehnung zu informieren. Für die berechtigte Ablehnung der 
Einlösung dieser Lastschrift berechnen wir ein Entgelt von 1,00 Euro. Das Gleiche gilt, wenn wir einen Überweisungs-
auftrag (einschließlich Dauerauftrag) wegen fehlender Kontodeckung nicht ausführen können.

 2.6 Scheck einreichen – zu finden im Preis- und Leistungsverzeichnis unter Ziffer 6
 Wenn Sie einen inländischen Scheck (in Euro) einreichen, berechnen wir Ihnen dafür 3,50 Euro. 

 2.7 Ein- und Auszahlungen über die ReiseBank AG – zu finden im Preis- und Leistungsverzeichnis Ziffer 6
  Wir arbeiten mit der ReiseBank AG zusammen, wenn Sie Bargeld an einem Bankschalter einzahlen oder sich über 

5.000 Euro auszahlen lassen wollen. Für Bargeldeinzahlungen berechnet Ihnen die ReiseBank direkt vor Ort 7,50 
Euro je angefangene 5.000 Euro. Die ReiseBank AG darf diese Gebühr vom Zahlungsbetrag abziehen. Für Bargeld-
auszahlungen fallen 0,25% auf Ihren ausgezahlten Betrag, mindestens 19,00 Euro an.



Folgende Ihren Konten inhaltlich zugeordnete Geschäftsbedingungen werden mit Ihrer  
Zustimmung vereinbart
Girokonto:
• Allgemeine Informationen
• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Vereinbarungen zum Internetbanking inklusive  

Post-Box und Telebanking
• Vereinbarungen zum Girokonto und zu eingeräumten/ 

geduldeten Kontoüberziehungen inklusive Widerrufsbelehrung
• Bedingungen für die VISA Card [Debitkarte] in Verbindung  

mit dem Girokonto
• Bedingungen für die girocard [Debitkarte]
• Bargeldloses Bezahlen ohne Zahlungsgarantie an automatisierten 

Kassen mittels elektronischen Lastschriftverfahrens (ELV)

• Vereinbarungen für den Scheckverkehr
• Bedingungen für den Überweisungsverkehr
• Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im 

 SEPA-Basislastschriftverfahren
• Preis- und Leistungsverzeichnis
Extra-Konto/Extra-Konto Junior:
• Allgemeine Informationen
• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Vereinbarungen zum Internetbanking inklusive 

Post-Box und Telebanking
• Vereinbarungen zum Extra-Konto
• Preis- und Leistungsverzeichnis

Die kompletten „Geschäftsbedingungen der ING-DiBa AG – Stand 01.03.2022“ und das „Preis- und Leistungs-
verzeichnis/Konditionen der ING-DiBa AG“ finden Sie direkt hier im Anschluss in diesem Dokument.

3.  Konkrete Inhalte der beigefügten Geschäftsbedingungen, die für Ihre  
Verträge gelten

  Was Sie mit Ihrer Zustimmung vereinbaren – und welche Inhalte der beigefügten Geschäftsbedingungen  
für Ihre Verträge gelten: Im Anschluss an dieses Informationsblatt finden Sie die „Geschäftsbedingungen der 
ING-DiBa AG – Stand 01.03.2022“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis/Konditionen der ING-DiBa AG“.

  Wichtig: Nicht alle der dort aufgeführten Inhalte sind für Sie relevant.
  Ihre Zustimmung gilt nur für Ihre Verträge über Girokonten und – sofern vorhanden – Extra-Konten/Extra-Konten 

Junior. Deshalb umfasst Ihre  Zustimmung auch nur die Vereinbarung derjenigen Geschäftsbedingungen, die den 
Girokonten und Extra-Konten/Extra-Konten Junior zugeordnet sind. Alle darüber hinaus in den „Geschäftsbedin-
gungen der ING-DiBa AG“ enthaltenen Inhalte sind für Ihre Konten nicht relevant und nicht von Ihrer Zustimmung 
umfasst.



Alle Angaben gelten bis auf Weiteres.

Geschäfts
bedingungen  
der INGDiBa AG

Stand: 01.03.2022
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10.

Gültigkeitsdauer
Die zur Verfügung gestellten Informationen gelten bis auf Weiteres.

Allgemeine Geschäfts-
bedingungen
1. 

Geltungsbereich und Änderungen dieser 
Geschäfts bedingungen und der Sonder-
bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäfts
verbin dung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäfts
stellen der ING. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. 
für das Wert papier geschäft, den kartengestützten Zahlungsverkehr, 
den Scheckverkehr, den Spar verkehr, den Überweisungsverkehr) Sonder
bedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allge
meinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Konto
eröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. 
Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu auslän dischen 
Geschäfts  stellen, sichert das Pfandrecht der ING (Nummer 14 dieser 
Geschäfts bedingun gen) auch die Ansprüche dieser ausländischen 
Geschäftsstellen. 

(2) Änderungen 
(2.1) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der ING im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Internetbanking), 
 können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

(2.2) Annahme durch den Kunden
Die von der ING angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend 
geregelten Zustimmungsfiktion.

(2.3) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn

(a)   das Änderungsangebot der ING erfolgt, um die Überein stimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechts
lage  wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäfts
bedingungen oder der Sonderbedingungen

     aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittel
bar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht 
mehr der Rechtslage entspricht oder

     durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch 
ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr 
 verwendet werden darf oder

    aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die ING zustän
digen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen 
Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflich
tungen der ING in Einklang zu bringen ist,

  und

(b)    der Kunde das Änderungsangebot der ING nicht vor dem vorgeschla
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt 
hat.

Die ING wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.

(2.4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung

• bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der 
Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den 
Sonderbedingungen oder

• bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die 
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

Allgemeine Informationen
Grundlegende vorvertragliche Informationen
nach §§ 675 d Absatz 1, 675 f Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in Verbin
dung mit Artikel 248 §§ 1 und 4 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zum Zahlungsdiensterahmenvertrag sowie zum 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen.

1.

Name und Anschrift der ING-DiBa AG
ING-DiBa AG
Theodor-Heuss-Allee 2
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 50 50 90 69
EMail: info@ing.de
(nachfolgend „ING“)

2.

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der  
ING-DiBa AG
Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender), Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. 
Vorsitzender), Željko Kaurin (bis 31.12.2021), Sigrid Kozmiensky, Daniel 
Llano Manibardo, Norman Tambach

3.

Hauptgeschäftstätigkeit der ING-DiBa AG
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb aller Bankgeschäfte 
sowie der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte.

4.

Zuständige Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 
am Main, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein
dorfer Straße 108, 53117 Bonn, und MarieCurieStraße 2428, 
60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de). Die INGDiBa AG 
wird bei der BaFin unter BAKNR 100088 geführt.

5.

Eintragung (der Hauptniederlassung) 
im  Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt HRB 7727

6.

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE114103475

7.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der ING gilt 
deutsches Recht. Die ING legt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
auch der vor ver trag lichen Beziehung zugrunde. Es gibt keine vertrag
liche Gerichtsstands klausel.

8.

Informations- und Vertragssprache/Vertragstext
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommuni
kation zwi schen dem Kunden und der ING während der Laufzeit des 
 Vertrags ist Deutsch. Die Geschäftsbedingungen stehen ausschließlich 
in deutscher Sprache zur Verfügung. Dem Kunden steht das Recht zu, 
während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung dieser Vertrags
bedingungen in Textform zu verlangen.

9.

Leistungsvorbehalt
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist ausdrücklich  vereinbart.
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• bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Ent
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet sind, oder

• bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleich
kommen, oder

• bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung erheblich zugunsten der ING verschieben würden.

In diesen Fällen wird die ING die Zustimmung des Kunden zu den Ände
rungen auf andere Weise einholen.

(2.5) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die ING von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kosten
frei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die ING den Kunden in 
ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.

2. 

Bankgeheimnis und Bankauskunft 
(1) Bankgeheimnis 
Die ING ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen 
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankge
heimnis). Infor mationen über den Kunden darf die ING nur weitergeben, 
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde ein
gewilligt hat oder die ING zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. 

(2) Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine 
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über 
Kontostände, Sparguthaben, Depot oder sonstige der ING anvertraute 
Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruch
nahmen werden nicht gemacht. 

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Die ING ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister ein
getragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage 
auf ihre geschäft liche Tätigkeit bezieht. Die ING erteilt jedoch keine 
 Auskünfte, wenn ihr eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt. 
Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden 
und Vereinigungen, erteilt die ING nur dann, wenn diese generell oder 
im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird 
nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der 
gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Aus
kunftserteilung entgegenstehen. 

(4) Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die ING nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinsti tu ten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3. 

Haftung der ING; Mitverschulden des Kunden 
(1) Haftungsgrundsätze 
Die ING haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschul
den ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer 
 Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abwei
chendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nummer 11 dieser 
Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Ent
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die ING und der Kunde 
den Schaden zu tragen haben. 

(2) Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form aus
geführt wird, dass die ING einen Dritten mit der weiteren Erledigung 
betraut, erfüllt die ING den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen 
Namen an den Dritten  weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies 
betrifft z. B. die Einholung von Bank auskünften bei anderen Kreditinsti
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wert papieren im 
 Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der ING auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten. 

(3) Störung des Betriebs 
Die ING haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu 
 ver tretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
 Verfügungen von hoher Hand im In und Ausland) eintreten. 

4. 

Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, 
der kein  Verbraucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der ING 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine 
vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechts
grund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 
491 bis 512 BGB hat.

5. 

Verfügungsberechtigung nach dem Tod  
des  Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der ING 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der ING seine erbrechtliche 
Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der ING eine Aus
fertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung 
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vor
gelegt, darf die ING denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvoll
strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen 
und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, 
wenn der ING bekannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung 
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, 
oder wenn ihr dies infolge Fahr lässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. 

Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei 
 kaufmännischen und  öffentlich-rechtlichen 
 Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der ING gilt 
deut sches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die ING 
 diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht 
oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlichrecht
liche Sondervermögen. Die ING kann von diesen Kunden nur an dem 
für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden. 

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für die Kunden, die im Ausland 
eine ver gleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische 
Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder mit einem inländischen öffentlichrechtlichen Sonder
vermögen vergleichbar sind. 

7. 

Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten 
(Konten in laufender Rechnung) 
(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die ING erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes 
ver einbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech
nungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen 
beiderseitigen Ansprüche (ein schließlich der Zinsen und Entgelte der 
ING) verrechnet. Die ING kann auf den Saldo, der sich aus der Verrech
nung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach 
der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen 
berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungs ab schlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs 
Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen 
in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der SechsWochen 
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein wendungen gilt als Genehmigung. 
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Auf diese Folge wird die ING bei Erteilung des Rechnungsabschlusses 
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Frist ab lauf eine Berich
tigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, 
dass sein Konto zu Unrecht belastet oder eine ihm  zustehende Gut
schrift nicht erteilt wurde.

8. 

Storno- und Berichtigungsbuchungen der ING
(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen einer 
 fal schen Kontonummer) darf die ING bis zum nächsten Rechnungsab
schluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr 
ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); 
der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht 
 einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die ING eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsab
schluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichti
gungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Ein
wendungen, so wird die ING den Betrag dem Konto wieder gutschreiben 
und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno und Berichtigungsbuchungen wird die ING den Kunden 
unver züglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die ING hinsichtlich 
der Zins berechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehler
hafte Buchung durch geführt wurde.

9. 

Einzugsaufträge
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die ING den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon 
vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer 
 Ein lösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der ING selbst zahlbar 
sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem 
 Zahlungspflichtigen einen For derungs betrag zu beschaffen (z. B. Zins
scheine), und erteilt die ING über den Betrag eine Gutschrift, so steht 
diese unter dem Vorbehalt, dass die ING den Betrag erhält. Der Vor
behalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen 
Papiere bei der ING selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Last
schriften nicht eingelöst oder erhält die ING den Betrag aus dem Ein
zugsauf trag nicht, macht die ING die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. 
Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rech
nungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
nicht spätestens am zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rück
gängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheck
vorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die 
ING im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die 
Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, 
wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt 
zurückgegeben werden.

10. 

Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei 
Fremdwährungskonten
(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügun gen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(z. B. durch Überweisun gen zulasten des Fremdwährungsguthabens) 
 werden unter Einschaltung von Ban ken im Heimatland der Währung 
abgewickelt, wenn sie die ING nicht voll ständig innerhalb des eigenen 
Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die ING mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisenter min
geschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in fremder 
Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch 
Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern 
nicht etwas anderes verein bart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die ING
Die Verpflichtung der ING zur Ausführung einer Verfügung zulasten 
eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer 
Fremdwährungsver bind lichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und 
so lange ausgesetzt, wie die ING in der Währung, auf die das Fremd
währungsguthaben oder die Verbind lichkeit  lautet, wegen politisch 
bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht 
oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und so lange 
diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die ING auch nicht zu 
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 
 Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der ING zur 
 Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsgut habens 
ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die ING vollständig im eigenen 
Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der ING, fällige gegen
seitige Forderungen in derselben Währung mitein ander zu verrechnen, 
bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungs
diensten gilt ergänzend der  Zah lungsdiensterahmenvertrag.

11. 

Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor
derlich, dass der Kunde der ING Änderungen seines Namens und seiner 
Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der 
ING erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unver
züglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die 
Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) 
eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiter gehende gesetz
liche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäsche gesetz, 
ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein
deutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu 
Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen 
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der 
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN1 und BIC2 sowie der Währung, 
zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von 
 Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines 
 Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für 
nötig, hat er dies der ING gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der ING
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot und 
Erträgnisauf stellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Aus
führung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen 
und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unver
züglich zu überprüfen und etwaige Einwen dungen unverzüglich zu 
 erheben.

(5) Benachrichtigung der ING bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht 
zugehen, muss er die ING unverzüglich benachrichtigen. Die Benach
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, 
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto
auszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über 
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

(6) Weitere Mitteilungspflichten
Die ING stellt gemäß den Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz 
sicher, dass Dokumente, Daten und Informationen über Kunden und 
wirtschaftlich Berechtigte, über deren Geschäftstätigkeit und – soweit 
erforderlich – über die Herkunft der Vermögenswerte (nachfolgend 
„Kundendaten“) in angemessenen zeitlichen Abständen aktualisiert 
werden. Informationen zur Herkunft der Vermögenswerte umfassen 
auch Angaben zum Beschäftigungsstatus (z. B. angestellt, selbstständig, 
in Rente) und zur Branche, in der die berufliche Tätigkeit ausgeübt 
wird (z. B. Handel, Baugewerbe, öffentlicher Dienst). 
1  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Business Identifier Code (BankIdentifizierungscode).
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brauchers gerichtet ist, kann die ING mit dem Verbraucher nur aus
drücklich treffen.

(6) Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der ING auf Ersatz von Aufwendungen richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungs-
diensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten 
(Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein
barungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetz
lichen Vorschriften.

13. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen 
den Kunden
(1) Anspruch der ING auf Bestellung von Sicherheiten 
Die ING kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbin
dung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar 
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (z. B. Aufwendungsersatz
anspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden über
nommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der ING eine Haftung 
für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der ING übernommen 
(z. B. als Bürge), so besteht für die ING ein Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungs 
übernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

(2) Veränderungen des Risikos 
Hat die ING bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden 
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder 
 Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch 
eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe
wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann 
 insbesondere der Fall sein, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Kunden nachteilig verändert haben oder sich zu verändern drohen 
oder sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert 
haben oder sich zu verschlechtern drohen. Der Besicherungsanspruch 
der ING besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde 
keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestel
len hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht der Anspruch auf 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicher
heiten im Kredit vertrag angegeben sind. Übersteigt der Netto dar lehens
betrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstär
kung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen 
Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 
abgeschlossenen AllgemeinVerbraucherdarlehensvertrag im Sinne von 
§ 491 Absatz 2 BGB keine oder keine abschließenden Angaben über 
Sicherheiten enthalten sind.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die ING eine 
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die ING, von ihrem Recht 
zur fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschäfts
bedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung 
zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht 
nachkommt, wird sie ihn zuvor hie rauf hinweisen. 

14. 

Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten  
der ING
(1) Einigung über das Pfandrecht 
Der Kunde und die ING sind sich darüber einig, dass die ING ein Pfand
recht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inlän
dische Geschäfts stelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt 
hat oder noch erlangen wird. Die ING erwirbt ein Pfandrecht auch an 
den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die ING aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. 
 Kontoguthaben). 

(2) Gesicherte Ansprüche 
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und 
bedingten Ansprüche, die der ING mit sämtlichen ihrer in und aus
ländischen Geschäfts stellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der ING eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der ING übernom

Um die Kundendaten aktuell halten zu können, erteilt der Kunde – nach 
ausdrücklicher Aufforderung der ING – zum Zwecke der Geldwäsche
prävention Auskunft darüber, ob und ggf. wie sich die vorhandenen 
 Kundendaten geändert haben. Die ING ist berechtigt, vom Kunden 
geeignete Nachweise anzufordern. 

Zusätzlich zu den Mitteilungspflichten gemäß Absatz 1 hat der Kunde 
der ING jede Änderung seiner Staatsangehörigkeit, seiner Telefon
nummer sowie seiner EMailAdresse unverzüglich mitzuteilen.

12. 

Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 
die ING gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe 
von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte 
 hinausgehen, ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis und Leistungsverzeichnis ange
gebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über 
das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung 
des Verbrauchers gerichtet ist, kann die ING mit dem Verbraucher nur 
ausdrücklich treffen, auch wenn sie Preis und Leistungsverzeichnis 
 ausgewiesen ist. Für die Vergütung der nicht im Preis und Leistungs
verzeichnis aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sind,  gelten, soweit keine andere Verein
barung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine 
 Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 
die ING gegen über Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben 
sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis, soweit das Preis und 
 Leistungsverzeichnis übliche Bank leistungen gegenüber Kunden, die keine 
Verbraucher sind (z. B. Geschäfts kunden), ausweisen. Wenn ein Kunde, 
der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bank leistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis und Leistungsverzeichnis ange
gebenen Zinsen und Entgelte.

Im Übrigen bestimmt die ING, sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, 
die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen 
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die ING kraft Gesetzes oder auf
grund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im 
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die ING kein Entgelt berechnen, es 
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetz
lichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. 
Die ING wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer 
Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon 
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der 
Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt 
der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kredit
vereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die ING wird zur Abwicklung eine 
angemessene Frist einräumen.

(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 
Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rah
men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch 
genommen werden (zum Beispiel Konto und Depotführung), werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit 
der ING im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom
munikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Internetbanking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von 
der ING angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde 
diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Ver
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andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind 
diese maßgeblich.

17.

Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der ING
Wenn die ING verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. 
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden 
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten 
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten 
bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 
ING dem  Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech
nung für die Liefe rung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den 
Voraussetzungen des Umsatz steuerrechts entspricht.

Kündigung

18.

Kündigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen (z. B. den Scheckvertrag, der zur Nutzung der 
Scheckkarte und von Scheckvordrucken berechtigt), für die weder eine 
Laufzeit noch eine abwei chende Kün digungsregelung vereinbart ist, 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungs regelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann 
ausgesprochen wer den, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der 
es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
der ING, unzumutbar werden lässt, die Geschäfts beziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19.

Kündigungsrechte der ING
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die ING kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäfts 
bezie hun gen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsrege lung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, 
der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung 
der Kündigungsfrist wird die ING auf die berechtigten Belange des 
 Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zah lungs dienste
rahmen vertrags (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines 
Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abwei
chende  Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die ING jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die ING wird bei der Aus
übung dieses Kündi gungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen. Soweit das Bürgerliche Gesetz buch Sonder rege lun
gen für die Kündigung eines Ver brau cher darle hens vertrages  vorsieht, 
kann die ING nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
 Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein
zelner Geschäfts   beziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
 vorliegt, der der ING deren Fortsetzung, auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kun den, unzumutbar werden lässt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,

• wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält
nisse gemacht hat, die für die Entscheidung der ING über eine Kredit
gewährung oder über andere mit Risiken für die ING verbundene 
Geschäfte (z. B. Aushändigung einer Zahlungskarte) von erheblicher 
Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der 
Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen 

men (z. B. als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungs
übernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü gungs 
gewalt der ING, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), 
erstreckt sich das Pfandrecht der ING nicht auf diese Werte. Dasselbe 
gilt für die von der ING selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und 
für die Wertpapiere, die die  ING im Ausland für den Kunden verwahrt. 
Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der ING selbst 
ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussschei ne und nicht auf die 
verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbind lichkei ten der ING.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der ING Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berech tigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins 
und Gewinnanteil scheine zu verlangen. 

15. 

Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und 
 diskontierten  Wechseln
(1) Sicherungsübereignung
Die ING erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wech
seln zum Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon
tierten Wechseln erwirbt die ING zum Zeitpunkt des Wechselankaufs 
uneingeschränktes Eigen tum; belastet sie diskontierte Wechsel dem 
Konto zurück, so verbleibt ihr das Siche rungseigentum an diesen 
 Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch 
die zugrun de liegenden Forderungen auf die ING über; ein Forderungs
übergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug ein
gereicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der ING Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr 
Gegen wert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, 
erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung 
nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der ING
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche
rung aller Ansprüche, die der ING gegen den Kunden bei Einreichung 
von Einzugs papie ren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die 
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder dis
kontierter Wechsel entstehen. Auf Anfor derung des Kunden nimmt die 
ING eine Rückübertragung des Sicherungs eigentums an den Papieren 
und der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls 
ihr zum Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen 
den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor 
deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt. 

16.

Begrenzung des Besicherungsanspruchs und 
Freigabe verpflichtung
(1) Deckungsgrenze
Die ING kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherhei ten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht 
nur vorüber gehend übersteigt, hat die ING auf Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die 
Deckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten auf die berech tigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbind lichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rah men 
ist die ING auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfand
recht unterliegenden Werte auszuführen (z. B. Verkauf von Wert
papieren, Aus zahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder eine 
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zurückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege 
einer Einzel oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht.

(2) Sicherungsgrenzen:
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2019 
20 %, bis zum 31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 
8,75 % der für die Einlagen sicherung maßgeblichen Eigenmittel der ING 
im Sinne von Art. 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für Einlagen, 
die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder prolongiert werden, 
gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die 
jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für 
Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten 
die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum 
nächstmöglichen Kündigungs termin.

Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen 
bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de 
abgefragt werden.

(3) Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds:
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Statuts des 
Einlagen sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung 
gestellt wird.

(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
 Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen 
die ING in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug 
auf den Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die ING ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Beschwerde- und Streit beilegungsverfahren

21.

Beschwerde- und alternative Streitbeilegungs-
verfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:

• Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis und Leis
tungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der ING wenden. Die ING wird 
Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdienste
verträgen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax 
oder EMail).

• Die ING nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlich
tungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“  
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Mög
lichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der ING den Ombudsmann 
der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerde gegenstand 
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürger
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Om buds mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrens ordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. 
Die Beschwerde ist in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder 
EMail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher 
Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 16633169, 
EMail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

• Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich 
oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Ver
stöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), 
die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen 
Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) zu beschweren.

• Die Europäische Kommission hat unter  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische OnlineStreit
beilegungsplattform (OSPlattform) errichtet. Die OS Platt form kann 
ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit 
aus OnlineVerträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unter
nehmen nutzen.

• Zusätzlich zu den vorgenannten Beschwerde und Streitbeilegungs
verfahren steht dem Kunden auch die Möglichkeit einer zivilrechtlichen 
Klage offen.

 wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies zu einem 
Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat, oder

• wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein
zutreten droht und da durch die Rückzahlung des Darlehens oder die 
Erfüllung einer sonstigen Ver bindlichkeit gegenüber der ING – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist 
oder 

• wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicher heiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedin
gungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb 
der von der ING gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe 
bestimmten angemesse nen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung 
zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls 
(§ 323 Absatz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetz buches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung 
wegen Verzug mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages 
vorsieht, kann die ING nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die ING nur nach den zwischen der ING 
und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes getroffe
nen Vereinbarungen und den Bestimmungen des Zahlungskonten
gesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die ING dem Kunden 
für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine 
angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung 
erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckvertrages die 
Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen

20. 

Einlagensicherungsfonds
(1) Schutzumfang
Die ING ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut
scher Banken e. V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert 
gemäß seinem Statut – vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnah
men – Einlagen, d. h. Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften 
aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwischen
positionen ergeben und die nach den geltenden Bedingungen von der 
ING zurückzuzahlen sind.

Nicht gesichert werden unter anderem die zu den Eigenmitteln der Bank 
zählenden Einlagen, Verbindlichkeiten aus Inhaber und Orderschuld
verschreibungen sowie Einlagen von Kreditinstituten im Sinne des Art. 4 
Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Finanzinstituten im Sinne 
des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Wertpapier
firmen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und 
Gebietskörperschaften.

Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und rechts
fähigen Stiftungen werden nur geschützt, wenn

(i)  es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus einer 
Namensschuld ver schrei bung oder einem Schuldscheindarlehen 
 handelt und

(ii)  die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate beträgt. Auf 
 Einlagen, die bereits vor dem 01. Januar 2020 bestanden haben, 
 findet die Laufzeitbeschränkung keine Anwendung. Nach dem 
31. Dezember 2019 entfällt der Bestandsschutz nach vorstehendem 
Satz, sobald die betreffende Einlage fällig wird, gekündigt werden 
kann oder anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die 
Einlage im Wege einer Einzel oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht.

Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 2017 
bestanden haben, werden nach Maßgabe und unter den Voraussetzun
gen der bis zum 1. Oktober 2017 geltenden Regelungen des Statuts 
des Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach dem 30. September 2017 
 entfällt der Bestandsschutz nach dem vorstehenden Satz, sobald die 
betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig 
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(2) Authentifizierung ist das Verfahren, mit dessen Hilfe die ING die Iden
tität des Kunden oder die berechtigte Verwendung eines vereinbarten 
Zahlungsinstruments, einschließlich der Verwendung des personalisier
ten Sicherheitsmerkmals des Kunden überprüfen kann. Mit den hierfür 
vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Kunde sich gegen
über der ING als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Infor mationen 
zugreifen (siehe Nummer 4 dieser Vereinbarungen) sowie Aufträge 
erteilen (siehe Nummer 5 dieser Vereinbarungen).

(3) Authentifizierungselemente sind

• Wissenselemente, also etwas, das nur der Kunde weiß (z. B. die persön
liche Geheimzahl [PIN – insbesondere als Internetbanking PIN, mobile 
PIN oder Telebanking PIN] oder ein Passwort),

• Besitzelemente, also etwas, das nur der Kunde besitzt (z. B. mobiles 
Endgerät, das für die Nutzung der Banking to go App durch den 
Kunden registriert ist oder ein Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang 
von einmal verwendbaren Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz 
des Kunden nachweisen, wie den TANGenerator), oder

• Seinselemente, also etwas, das der Kunde ist (Inhärenz, z. B. Finger
abdruck als biometrisches Merkmal des Kunden).

(4) Die Authentifizierung des Kunden erfolgt, indem der Kunde gemäß 
den Anforderungen der ING das Wissenselement, den Nachweis des 
Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die ING 
übermittelt.

4.

Zugang zum Telebanking und zum Internet-
banking (Login)
(1) Der Kunde erhält Zugang zum Internet und Telebanking der ING, 
wenn

• er seine Zugangsdaten (z. B. Zugangsnummer, PIN, DiBa Key, Passwort) 
angibt oder sich zum Internetbanking per QRCode anmeldet und

• er sich unter Verwendung des oder der von der ING angeforderten 
Authentifizierungselemente ausweist und

• keine Sperre des Zugangs vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Internet und Telebanking kann der 
Kunde auf Informationen zugreifen oder nach Nummer 5 dieser Verein
barungen Aufträge erteilen.

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 
26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) 
fordert die ING den Kunden auf, sich unter Verwendung eines weiteren 
Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum 
Internetbanking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. 
Der Name des Kunden und die Kontonummer sind für den vom Kunden 
genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine 
sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

(3) Die von der ING dem Kunden zur Nutzung des Internetbanking erteil
ten Wissenselemente muss der Kunde in nur ihm bekannte Wissens
elemente umwandeln. Erst dann stehen dem Kunden die Dienste des 
Internetbanking zur Verfügung. Er kann jederzeit seine Wissens ele mente 
ändern und seine Authentifizierungselemente sperren bzw. löschen 
und neue anfordern bzw. registrieren. Bei einer Änderung der Authenti
fizierungselemente werden die bisherigen ungültig. Eine Sperre kann 
durch ein vom Kunden unterzeichnetes Schreiben (im Original, nicht per 
Telefax), per Telebanking oder über das Internetbanking veranlasst 
 werden. In Notfällen steht die Telefonnummer des RundumdieUhr
Sperrdienstes zur Verfügung, die über die Internetseite der ING zu 
 erfahren ist.

(4) Falls der Zugriff über Kommunikationsmittel erfolgt, die anderen 
Betreibern unterstehen, obliegt es dem Kunden, die dafür notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen und 
technischen Vorschriften eingehalten werden.

5.

Auftragserteilung
(1) Der Kunde muss einem per Internet oder Telebanking erteilten Auf
trag (z. B. einer Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Auto
risierung). Auf Anforderung hat der Kunde hierzu Authentifizierungsele
mente (z. B. bei Nutzung der Banking to go App die Eingabe der mobile
PIN oder die Verwendung des Fingerabdrucks) zu verwenden. Die ING 
bestätigt mittels Internet oder Telebanking den Eingang des Auftrags.

Vereinbarungen zum Internet-
banking  inklusive Post-Box und 
Telebanking
1.

Einleitung
Für die Führung der Konten und Depots (nachfolgend „Konten“) der ING 
ist die Nutzung des Internetbanking und des Telebanking vorgesehen.

1.1

Internetbanking
Die ING und der Kunde haben vereinbart, dass die Konto und Depot
führung per Internetbanking inklusive PostBox erfolgt. Die Abwicklung 
von Bank und Wertpapiergeschäften erfolgt über das Internetbanking. 
Hierfür hält die ING selbst oder damit von ihr beauftragte Dritte die 
erforderlichen Einrichtungen vor und schafft die Voraussetzungen für 
den authentischen, vertraulichen, integren und verbindlichen Austausch 
von Daten zwischen dem Kunden und der ING über das Internet. Ausführ
liche Sicherheitshinweise erhält der Kunde über die Homepage der ING.

Die Nutzung der Banking to go App wird als das Standardverfahren zur 
Authentifizierung und Autorisierung vereinbart.

Unter Internetbanking sind die Banking und BrokerageFunktionen auf 
der UnternehmensWebsite, angebotene Funktionen des Mobile Banking 
sowie alle Funktionen und Applikationen (z. B. Apps) zu verstehen, 
 welche die ING ihren Kunden zur Verfügung stellt. 

1.2

Telebanking
Neben dem Internetbanking kann der Kunde auch per Telefon mittels 
Telebanking in dem von der ING angebotenen Umfang Bankgeschäfte 
abwickeln und Informationen abrufen. Hierzu erhält der Kunde eine per
sönliche Identifikationsnummer für das Telebanking (Telebanking PIN).

2.

Teilnahme
(1) Der Kunde kann Bank und Wertpapiergeschäfte mittels Internet
banking und Telebanking in dem angebotenen Umfang abwickeln. 
Zudem kann er Informationen der ING mittels Internetbanking abrufen. 
Im Rahmen des Internetbanking ist er zusätzlich berechtigt, für die Aus
lösung eines Zahlungsauftrages einen Zahlungsauslösedienst gem. § 1 
Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und für die Mitteilung von 
Informationen über ein Zahlungskonto einen Kontoinformationsdienst 
gem. § 1 Absatz 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen.

(2) Die ING hat das Recht, den Umfang der über das Internet und Tele
banking abwickelbaren Geschäftsvorgänge sowie, die Art und Weise 
der Nutzung des Internet und Telebanking unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange des Kunden jederzeit zu verändern oder von 
 weiteren Auflagen abhängig zu machen. Die ING wird den Kunden über 
 derartige Änderungen rechtzeitig in geeigneter Form unterrichten.

(3) Eine Nutzung des Telebanking ist auch für Gemeinschaftskonten und 
durch Personen möglich, die über bei der ING geführte Konten als Ver
treter verfügungsberechtigt sind (berechtigte Nutzer); ausgenommen 
sind Depotauskünfte. In jedem Fall bedarf die Teilnahme eines berech
tigten Nutzers

• der Zustimmung des jeweiligen Kontoinhabers,
• bei Gemeinschaftskonten: aller Kontoinhaber und
• der Erklärung der Anerkennung dieser Vereinbarungen zum 

 Tele banking durch den berechtigten Nutzer.

Die ING erteilt auch in diesem Fall nur eine Telebanking PIN.

3.

Nutzungsvoraussetzungen
(1) Der Kunde kann das Internet und Telebanking nutzen, wenn die 
Bank ihn authentifiziert hat.
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8.

Information des Kunden über Internet- und  
Telebanking-Verfügungen
(1) Die ING unterrichtet den Kontoinhaber über die mittels Internet und 
Telebanking getätigten Verfügungen in der für Kontoinformationen 
 vereinbarten Art und Weise.

(2) Der Kunde hat die ihm im Internetbanking mitgeteilten Umsatzinfor
mationen und Ausführungsdaten auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit 
zu überprüfen.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, sich nach Erteilung von Zahlungsaufträgen 
oder Aufträgen sonstiger Art von der Ausführung des Auftrags durch 
die ING unverzüglich zu vergewissern. Nicht autorisierte oder fehlerhaft 
ausgeführte Aufträge hat der Kunde der ING unverzüglich anzuzeigen. 
Dabei zu beachtende Fristen richten sich nach den für die jeweilige 
 Auftragsart geltenden Sonderbedingungen.

9.

Sorgfaltspflichten des Kunden

9.1

Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Kunde hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine 
Authentifizierungselemente (siehe Nummer 3 Absatz 3 dieser Verein
barungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass das Internet und Telebanking missbräuchlich verwendet 
oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche 
 Nummer 4 und 5 dieser Vereinbarungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Kunde 
vor allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen 
 insbesondere

• nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden 
(ausgenommen sind die Abfrage der Telebanking PIN durch den 
Sprachcomputer im Telebanking System und die Abfrage von maximal 
2 Stellen der Telebanking PIN im Gespräch mit einem Kundenbetreuer),

• nicht außerhalb des Internet und Telebanking in Textform (z. B. per 
EMail, Messenger Dienst) weitergegeben werden,

• nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN im 
Klartext im Computer oder mobilen Endgerät) werden und

• nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem 
Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. TANGenerator, 
mobiles Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles 
Endgerät mit Banking to go App und Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, z. B. der TANGenerator oder ein mobiles Endgerät, 
sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere

• sind der TANGenerator oder das mobile Endgerät vor dem unbefugten 
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,

• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End
gerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen 
Endgerät (z. B. Smartphone, Tablet) befindlichen Anwendungen für das 
Internetbanking (z. B. Banking to go App) nicht nutzen können,

• ist die Anwendung für das Internetbanking (z. B. Banking to go App) auf 
dem mobilen Endgerät des Kunden zu deaktivieren, bevor der Kunde 
den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf 
oder Entsorgung des Mobiltelefons),

• dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN, Einmalpasswort) 
nicht außerhalb des Internetbanking mündlich (z. B. per Telefon) oder in 
Textform (z. B. per EMail, MessengerDienst) weitergegeben werden und

• hat der Kunde von der ING einen Code zur Aktivierung des Besitzele
ments erhalten, muss er diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer 
Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere 
Personen ihr Gerät als Besitzelement für das Internetbanking des 
Kunden aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. der Fingerabdruck des Kunden, dürfen auf 
einem mobilen Endgerät des Kunden für das Internetbanking nur dann 
als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem 
 mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert 
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Internetbanking 
genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das 
Internetbanking das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. 

(2) Weisungen und sonstige rechtsgeschäftliche Erklärungen sind wirk
sam abgegeben, wenn der Kunde die in der Benutzerführung vor ge
schriebene Freigabe zur Übermittlung vorgenommen hat. Bei Vorgängen, 
die zum Beispiel der Autorisierung bedürfen, ist die Freigabe maßge
bend. Mit Zugang der Freigabe bei der ING wird ein ihr erteilter Auftrag 
wirksam.

(3) Die Widerrufbarkeit eines per Internet oder Telebanking erteilten 
Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden 
Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungs
verkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Internet 
und Telebanking erfolgen, es sei denn, die ING sieht eine Widerrufs
möglichkeit im Internet oder Telebanking ausdrücklich vor.

6.

Banking to go App als Standardverfahren für das 
Internetbanking
(1) Die ING und der Kunde vereinbaren die Nutzung der Banking to go 
App als das Standardverfahren zur Authentifizierung und Autorisierung 
für das Internetbanking.

(2) Die ING stellt die Banking to go App zur Installation auf hierzu geeig
neten mobilen Endgeräten (z. B. Smartphone, Tablet) zur Verfügung. 
Über die Nutzung der Banking to go App werden Besitz, Wissens und/
oder Seinselemente (je nach persönlicher Einstellung) als Authentifizie
rungselemente zur Authentifizierung im Rahmen des Zugangs zum 
Internetbanking und zur Autorisierung von Aufträgen im Internetbanking 
kombiniert.

(3) Von der ING als Alternative zur Banking to go App angebotene wei
tere Verfahren zur Authentifizierung und Autorisierung (z. B. TANÜber
mittlung mittels TANGenerator) sind Sonderleistungen, für die gegebe
nenfalls Entgelte nach Maßgabe des Preis und Leistungsverzeichnisses 
anfallen.

7.

Auftragsbearbeitung
(1) Die Bearbeitung der per Internet und Telebanking erteilten Aufträge 
erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum 
 Beispiel Überweisung) im Preis und Leistungsverzeichnis bekannt gege
benen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits
ablaufes. Geht der Auftrag nach dem im Preis und Leistungsverzeichnis 
bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt 
des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag der ING, so gilt der Auftrag 
als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung 
beginnt erst an diesem Tag.

(2) Die ING wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungs
bedingungen vorliegen:

• Der Kunde hat den Auftrag autorisiert.
• Die Berechtigung des Kunden für die jeweilige Auftragsart (zum Beispiel 

Wertpapierorder) liegt vor.
• Das InternetbankingDatenformat ist eingehalten.
• Das für das Internet und Telebanking vereinbarte Verfügungslimit ist 

nicht überschritten.
• Zur Ausführung von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 

oder zur Ausübung von Bezugsrechten, reicht das Guthaben, ein für 
Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des 
Kunden aus.

• Die weiteren Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige 
Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel 
 aus reichende Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Über
weisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die ING die 
per Internet oder Telebanking erteilten Aufträge nach Maßgabe der 
Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedin
gungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, 
Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, 
wird die ING den InternetbankingAuftrag nicht ausführen. Sie wird den 
Teilnehmer mittels Internetbanking eine Information zur Verfügung stel
len und soweit möglich dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, 
mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden 
können.
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(3) Hat der Kunde den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri
schen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er 
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

10.2

Unterrichtung über nicht autorisierte oder 
 fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kunde hat die ING unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

11.

Nutzungssperre

11.1

Sperre auf Veranlassung des Kunden
Die ING sperrt auf Veranlassung des Kunden, insbesondere im Fall der 
Sperranzeige nach Nummer 10 Absatz 1 dieser Vereinbarungen,

• den Internet und/oder TelebankingZugang für den Kunden oder
• sein Authentifizierungselement zur Nutzung des Internet und Tele

banking.

11.2

Sperre auf Veranlassung der ING 
(1) Die ING darf den Zugang zum Internet und Telebanking für einen 
Kunden sperren, wenn

• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authenti
fizierungselemente dies rechtfertigen oder

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
 Verwendung eines Authentifizierungselementes besteht oder

• sie berechtigt ist, diese Internet und TelebankingVereinbarungen 
oder die Geschäftsverbindung aus wichtigem Grund zu kündigen.

(2) Die ING darf den Zugang zum Internet und Telebanking für einen 
Kunden sperren, wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrü
gerischen Verwendung der Authentifizierungselemente besteht, insbe
sondere dann, wenn

• 3mal hintereinander die PIN oder ein anderes Wissenselement falsch 
eingegeben wurde oder

• 3mal hintereinander eine falsche TAN oder ein anderes Authentifizie
rungselement eingegeben wurde.

(3) Die ING wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre 
auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, soweit die ING hierdurch gegen gesetzliche Pflichten 
 verstoßen würde.

11.3
Aufhebung der Sperre
Die ING wird eine Sperre aufheben oder soweit möglich die betroffenen 
Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden 
unverzüglich.

11.4

Zugangssperre für Zahlungsauslösedienste und 
Kontoinformationsdienste
Die ING kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslöse
dienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verwei
gern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusam
menhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang 
des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienst
leisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht autorisierten oder 
betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. 
Die ING wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst 
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. 
Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die ING hierdurch 
gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe 
für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die ING die 
Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

mobilePIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespei
cherte Seinselement (z. B. Fingerabdruck).

(3) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 und 2 darf 
der Kunde seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm 
ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst 
sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 2 Absatz 1 
Satz 3 und 4 dieser Vereinbarungen). Sonstige Drittdienste hat der 
Kunde mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

(4) Einer Aufforderung per elektronischer Nachricht (z. B. EMail), einen 
damit übersandten Link zum (vermeintlichen) Internetbanking der ING 
anzuklicken und darüber persönliche Zugangsdaten einzugeben, darf 
nicht gefolgt werden. 

(5) Anfragen außerhalb der von der ING zur Verfügung gestellten origi
nären Zugangswege zum Internet und Telebanking, in denen nach ver
traulichen Daten wie z. B. PIN und TAN gefragt wird, dürfen nicht beant
wortet werden. Die Nutzung von Zahlungsauslösediensten und Konto
informationsdiensten (gemäß § 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) 
bleibt hiervon unberührt. 

(6) Der Kunde hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Internetbanking 
sicherzustellen, dass auf dem verwendeten System handelsübliche 
Sicherheitsvorkehrungen (wie AntiVirenProgramm und Firewall) instal
liert sind und diese ebenso wie die verwendete System und Anwen
dungssoftware regelmäßig aktualisiert werden.

9.2

Sicherheitshinweise der ING
Der Kunde muss die Sicherheitshinweise zum Internetbanking auf der 
Internetseite der ING, insbesondere auch die Maßnahmen zum Schutz 
der von ihm eingesetzten Hard und Software (Kundensystem), beachten.

9.3

Prüfung der Auftragsdaten mit von der ING im 
 Internetbanking angezeigten Daten
Die ING zeigt dem Kunden die von ihr von dem Kunden empfangenen 
Auftragsdaten (z. B. Betrag, IBAN des Zahlungsempfängers, Wertpapier
kennnummer) an. Der Kunde ist verpflichtet, vor der Bestätigung die 
Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den Auftrag vor
gesehenen Daten zu prüfen und im Falle von Unstimmigkeiten den 
 Vorgang abzubrechen und die ING zu informieren.

9.4 

Allgemeine Sorgfaltspflichten des Kunden
Der Kunde hat die Verfahrensanleitungen, insbesondere die ihm wäh
rend des OnlineKontakts angezeigte Benutzerführung, zu beachten und 
alle von ihm eingegebenen oder die von einer Anwendung ermittelten 
und ausgelesenen Daten (z. B. Fotoüberweisung) auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu überprüfen. Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zwei
felsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge und insbe
sondere nicht oder nicht richtig ausgefüllte Felder können Rückfragen 
und Missverständnisse zur Folge haben, die zu Verzögerungen der Aus
führung führen können. Die ING überprüft nicht die formale und inhalt
liche Richtigkeit der erteilten Aufträge.

10.

Anzeige und Unterrichtungspflichten

10.1

Sperranzeige
(1) Stellt der Kunde

• den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizie
rung (z. B. mobiles Endgerät oder TANGenerator) oder

• die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte 
Nutzung eines Authentifizierungselements 

fest, muss der Kunde die ING hierüber unverzüglich unterrichten (Sperr
anzeige). Der Kunde kann eine solche Sperranzeige jederzeit über die 
hierfür angebotenen Kommunikationskanäle abgeben.

(2) Der Kunde hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizie
rungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
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14.2

Haftung des Kunden bei missbräuchlicher 
 Nutzung seiner Authentifizierungselemente

14.2.1

Haftung des Kunden für nicht autorisierte 
 Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhandengekommenen Authentifizierungselements oder auf der sons
tigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, 
haftet der Kunde für den hierdurch entstehenden Schaden nach den 
gesetzlichen Regelungen (§ 675v Absatz 1 BGB) bis zu einem Betrag von 
50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Kunden ein Verschulden 
trifft. Die ING verzichtet auf eine Inanspruchnahme des Kunden nach 
diesen gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungs
vorgängen und hat der Kunde in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Sorgfalts und Anzeigepflichten nach diesen Vereinbarungen 
 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend 
von Absatz 1 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang, 
sofern nicht die Voraussetzungen des Absatzes 4 vorliegen. Grobe 
 Fahrlässigkeit des Kunden kann insbesondere vorliegen, wenn er

• Nummer 9.1 Absatz 2
• Nummer 9.3 oder
• Nummer 10.1 Absatz 1

dieser Vereinbarungen verletzt hat.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Kunde nicht zum Schadensersatz 
verpflichtet, wenn die ING vom Kunden eine starke Kundenauthentifizie
rung nach § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kunden
authentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei von
einander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kate
gorien Wissen, Besitz oder Inhärenz (siehe Nummer 3 Absatz 3 dieser 
Verein barungen).

(4) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das 
Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das 
vereinbarte Verfügungslimit.

(5) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 2 verpflich
tet, wenn er die Sperranzeige nach Nummer 10 Abs. 1 dieser Verein
barungen nicht abgeben konnte, weil die ING nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(6) Die Absätze 1 und 3 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Kunde 
in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(7) Bei Nutzung des Internetbanking übernimmt die ING zugunsten des 
Kunden den vollen Schaden aus nicht autorisierten Zahlungsvorgängen, 
der durch grob fahrlässiges Handeln entstanden ist, wenn der Kunde

• nicht autorisierte Zahlungsvorgänge unverzüglich angezeigt hat und
• wegen der missbräuchlichen Verwendung seiner Authentifizierungs

elemente Strafanzeige gestellt hat und dies der ING nachweist.

14.2.2

Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die ING eine Sperranzeige eines Kunden erhalten hat, übernimmt 
sie alle danach durch nicht autorisierte Internet/TelebankingVerfügun
gen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Kunde in betrügeri
scher Absicht gehandelt hat.

14.2.3

Haftungsausschluss
(1) Für Störungen des elektronischen Vertriebswegs, insbesondere für 
die nicht ordnungsgemäße Datenübermittlung sowie dafür, dass der 
Zugang zu einem Konto beziehungsweise Depot des Kunden über das 
Internet und Telebanking vorübergehend nicht möglich ist, haftet die 
ING nur bei grobem Verschulden.

(2) Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh
baren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses 

12.

E-Mail-Adresse und Mobilnummer
Zur Nutzung der digitalen Services der ING, einschließlich des Internet
bankings, ist es erforderlich, dass der Kunde der ING eine EMailAdresse 
und eine Mobilnummer zur Verfügung stellt. Der Kunde stellt sicher, 
dass die im Internetbanking hinterlegte EMail Adresse und die Mobil
nummer immer auf dem aktuellen Stand ist. Änderungen sind vom 
 Kunden unverzüglich im Internetbanking vorzunehmen.

13.

Nutzung der Post-Box
(1) Inhalt
In der PostBox werden dem Kunden persönliche Dokumente und Infor
mationen zum Konto/Depot online zur Verfügung gestellt. Das heißt, der 
Kunde kann sich die Unterlagen online ansehen, herunterladen, ausdru
cken und archivieren. Die Dokumentenauswahl kann von der ING jeder
zeit erweitert oder verringert werden. Die ING wird den Kunden hierüber 
informieren.

(2) Benachrichtigung
Die ING informiert den Kunden über die Einstellung von Dokumenten per 
EMail. Die Benachrichtigung erfolgt zeitnah, in der Regel am Tag der 
Einstellung. Eine Benachrichtigung bezieht sich auf sämtliche seit der 
letzten Benachrichtigung eingestellten Dokumente.

(3) Verzicht auf papierhafte Postzustellung
Die PostBox wird mit dem Abschluss des Kontovertrags/Depotvertrags 
eingerichtet. Mit der Einrichtung der PostBox verzichtet der Kunde auf 
den postalischen Versand der eingestellten Dokumente, soweit nicht 
aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben in den produkt
spezifischen Bedingungen oder Vereinbarungen etwas Abweichendes 
geregelt ist. Dies gilt auch für termin und fristgebundene Nachrichten. 
Die ING ist weiter berechtigt, die hinterlegten Dokumente  postalisch oder 
auf andere Weise dem Kunden zuzusenden, wenn dies gesetzliche Vor
gaben erforderlich machen oder es aufgrund anderer Umstände (z. B. des 
vorübergehenden Ausfalls der PostBox) zweck mäßig ist.

(4) Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, die PostBox regelmäßig – mindestens ein
mal monatlich – auf neu hinterlegte Dokumente zu prüfen. Er kontrol
liert die in der PostBox hinterlegten Dokumente auf Richtigkeit und 
 Vollständigkeit. Beanstandungen sind der ING unverzüglich, spätestens 
jedoch 6 Wochen nach Zugang und aus Beweisgründen in Textform 
 mitzuteilen.

(5) Unveränderbarkeit der Daten/Haftung
Die ING garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der PostBox, 
sofern die Daten innerhalb der PostBox gespeichert oder aufbewahrt 
werden. Werden Dokumente außerhalb der PostBox gespeichert, 
 aufbewahrt oder in veränderter Form in Umlauf gebracht, übernimmt 
die ING hierfür keine Haftung.

(6) Historie
In der PostBox und dem Archiv werden Dokumente in der Regel 3 Jahre 
zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird im Internetbanking über den 
Zeitpunkt der automatischen Löschung in Kenntnis gesetzt. Nach Ablauf 
dieser Fristen erhält der Kunde keine gesonderte Nachricht.

14.

Haftung

14.1

Haftung der ING bei Ausführung eines nicht auto-
risierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der ING bei einem nicht autorisierten Internet/Telebanking
Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Inter
net/TelebankingAuftrag richtet sich nach den für die jeweilige Auf
tragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).
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Vereinbarungen zum Giro-
konto und zu  eingeräumten/
geduldeten Kontoüber-
ziehungen inklusive Widerrufs-
belehrung
1.

Wesentliche Leistungsmerkmale
Die ING führt das Girokonto für den Kontoinhaber im Kontokorrent (in 
laufender Rechnung). Die Eröffnung eines Girokontos ist nur für Inhaber 
von Einzelkonten oder für Inhaber von Gemeinschaftskonten mit Einzel
verfügungsberechtigung („OderKonten“, d. h. jeder Kontoinhaber zeich
net einzeln) vorgesehen. Giro konten werden nur für natürliche Personen 
und auch nur für eigene Rechnung geführt. Die ING führt das Girokonto 
als Privatkonto (Lohn oder Gehaltskonto). Das bedeutet, dass für jeden 
Kontoinhaber nur 1 Girokonto eröffnet wird. Werden über das Girokonto 
erkennbare Geschäftsumsätze getätigt, hat die ING das Recht, das Giro
konto unter Wahrung einer angemessenen Frist zu kündigen.

Die ING richtet für den Kunden das Girokonto ein, schreibt eingehende 
Zahlungen auf dem Girokonto gut und wickelt von ihm veranlasste 
Zahlungs vorgänge (z. B. Überweisungen) zulasten des Girokontos ab, 
soweit das Girokonto ausreichend Guthaben oder eine eingeräumte 
Kontoüberziehung [Dispokredit] aufweist. 

Im Einzelnen umfasst der Girokonto Vertrag folgende Dienstleistungen:

• Kontoführung
• Verwahrung der Einlagen
• Bargeldein und auszahlungen 
• Überweisungen
• Daueraufträge
• Lastschriften (ausgeschlossen sind Lastschrifteinzüge im Kunden

auftrag)
• Scheckeinreichungen/inkasso
• Eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit]
• Ausgabe einer VISA Card [Debitkarte]

Das Girokonto wird per Internetbanking inklusive PostBox geführt. 
 Verfügungen und Weisungen können per Internetbanking erteilt werden. 
Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse und Mitteilungen werden elektro
nisch in die Internetbanking PostBox eingestellt. Ein Versand per Post 
erfolgt parallel dazu nur auf Verlangen des Kontoinhabers und ist nach 
Maßgabe des Preis und Leistungsverzeichnisses entgeltpflichtig, ebenso 
wie beleghafte Verfügungen und Weisungen. Weiterhin bietet das Giro
konto die Möglichkeit zur telefonischen Abwicklung von Bankgeschäften 
über das Telebanking. Zusätzlich gibt es die Kundenbetreuung über den 
TelefonService zum Girokonto als Sonderleistung.

Das Girokonto ist keine Anlageform im Sinne des Vermögensbildungs
gesetzes (§ 2 VermBG). Prämienbegünstigte vermögenswirksame 
 Leistungen können nicht darauf eingezahlt oder überwiesen werden. 
Die ING behält sich vor, als vermö genswirksame Leistungen gekenn
zeichnete Zahlungseingänge zurückzuweisen.

Der Girokonto Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es 
besteht keine  Mindestlaufzeit. 

2.

Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
 Girokontos und die  Vergabe einer eingeräumten 
 Kontoüberziehung [Dispokredit]
Die ING führt ausschließlich Konten für natürliche Personen (Privat
personen) und auf deren eigene Rechnung. Die Eröffnung eines Girokontos 
und die Vergabe einer eingeräumten Kontoüberziehung [Dispokredit] 
setzt voraus, dass der Kunde

• volljährig ist und eine gute Bonität hat.
• das Girokonto privat und nicht gewerblich nutzt.
• ein regelmäßiges monatliches Einkommen hat. 
• seinen Wohnsitz und Arbeitsplatz in Deutschland hat. 
• Wenn der Kunde selbstständig ist: Er erzielt seine Einkünfte aus 

 frei beruflicher Tätigkeit und nicht aus Gewerbebetrieb.

Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

15.

Änderungen und Ergänzungen der 
 Verein barungen über die Teilnahme am Internet-
banking inklusive Post-Box und Telebanking
(15.1) Änderungsangebot 
Änderungen dieser Vereinbarungen über die Teilnahme am Internet
banking inklusive PostBox und Telebanking bietet die ING dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
 Wirksamwerdens in Textform oder auf elektronischem Weg (z. B. Post
Box) an. 

(15.2) Annahme durch den Kunden 
Die von der ING angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend 
geregelten Zustimmungsfiktion. 

(15.3) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn 

(a)   das Änderungsangebot der ING erfolgt, um die Übereinstimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Vereinbarungen 

     aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittel
bar  geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht 
mehr der Rechtslage entspricht oder 

     durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch 
ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr 
 verwendet werden darf oder 

    aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die ING zustän
digen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen 
Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflich
tungen der ING in Einklang zu bringen ist, 

  und

(b)    der Kunde das Änderungsangebot der ING nicht vor dem vorge
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
 abgelehnt hat. 

Die ING wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen. 

(15.4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung 

• bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten dieser Vereinbarung 
und die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder 

• bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Ent
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet sind, oder 

• bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleich
kommen, oder 

• bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung erheblich zugunsten der ING verschieben würden. 

In diesen Fällen wird die ING die Zustimmung des Kunden zu den Ände
rungen auf andere Weise einholen.

(15.5) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion 
Macht die ING von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
diese Vereinbarungen über die Teilnahme am Internetbanking inklusive 
PostBox und Telebanking vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
 Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird die ING den Kunden in ihrem Änderungs
angebot besonders hinweisen.
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 girocard [Debitkarte], Zwischenkontoauszüge etc.) ergeben sich eben
falls aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. Die Änderung von Ent
gelten während der Laufzeit des Girokonto Vertrags erfolgt nach Maß
gabe von Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Für die Inanspruchnahme einer eingeräumten Kontoüberziehung 
[Dispo kredit] und/oder einer geduldeten Kontoüberziehung berechnet 
die ING Sollzinsen, die gemäß Ziffer 12 Absatz 4 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und gemäß Ziffer 8 dieser Bedingungen ange
passt werden können. Über Zinsänderungen wird die ING informieren. 
Weitergehende Kosten fallen für die eingeräumte Konto überziehung 
[Dispokredit] oder die geduldete Kontoüberziehung nicht an. Die Höhe 
der anfänglich geltenden Sollzinssätze ergibt sich aus der „Girokonto 
Eröffnungs bestätigung“, die der Kunde als Teil der Girokonto Eröff nungs
unter lagen übersandt bekommt. Die jeweils gültigen Sollzinssätze erge
ben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. Für die Vergütung von 
Leistungen, die nicht im Preis und Leistungsverzeichnis  aufgeführt 
sind, die im Auftrag eines Konto inhabers oder in dessen mutmaßlichem 
 Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen ist, die gesetzlichen Vorschriften.

Das jeweils gültige Preis und Leistungsverzeichnis kann jederzeit telefo
nisch bei den ING Kundenbetreuern abgefragt oder auf den Internet
seiten der ING (www.ing.de) eingesehen werden. Auf Wunsch wird die 
ING das Preis und Leistungs verzeichnis dem Kontoinhaber zusenden.

Gegebenenfalls anfallende Kosten Dritter sind vom Kontoinhaber zu 
 tragen. Dies gilt insbesondere, falls bei der Identifizierung nach § 154 
Abgabenordnung (AO) durch Dritte Kosten in Rechnung gestellt werden. 
Eigene Kosten (z. B. für Fern gespräche, Porti) hat der Kontoinhaber 
selbst zu tragen. Zusätzliche Telekommunikations kosten berechnet die 
ING nicht.

7.

Zahlung und Erfüllung des Vertrags, 
 Kontoauszüge
Die Verpflichtungen aus dem Girokonto Vertrag werden durch Verbu
chung der Gutschriften und Belastungen (z. B. aus Überweisungen, Last
schriften, Bargeld aus zahlungen und Bezahlen von Waren und Dienstleis
tungen mit der VISA Card [Debitkarte]) auf dem in laufender Rechnung 
geführten Girokonto sowie durch Erteilung eines Rechnungsabschlusses 
zum Ende eines Kalenderquartals erfüllt. Die Rechtswirkungen eines 
Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu prüfen und 
gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind unter  Nummer 7 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Rechnungs abschlüsse bei Konto
korrent kunden (Konten in laufender Rechnung)“ geregelt.

Neben den Rechnungsabschlüssen erhält der Kontoinhaber für das Giro
konto mindestens einmal monatlich eine Unterrichtung (Kontoauszug) 
über die Um sätze, sofern auf dem Girokonto Umsätze getätigt wurden.

Die Erteilung des Rechnungsabschlusses und die Unterrichtung über die 
Umsätze erfolgt durch Einstellung des Rechnungsabschlusses und 
der Kontoauszüge in die PostBox. Nach dem Ende der Berechtigung zur 
Teilnahme am Internetbanking (gemäß Ziffer 4) erfolgt der Versand 
 postalisch.

8.

Eingeräumte/Geduldete Kontoüberziehungen
(1) Eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit]
Die eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] ist ein Darlehensver
trag, mit dem dem Kunden das Recht eingeräumt wird, sein Girokonto 
bis zu der im Konto bzw. Kreditvertrag vereinbarten Höhe zu überziehen. 
Die eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] kann bei Bedarf – ohne 
nochmalige Rücksprache mit dem Darlehensgeber – ganz oder teilweise, 
einmalig oder auch wiederholt in Anspruch genommen werden. 
 Soll zinsen werden nur für die Dauer und den Betrag der tatsächlichen 
Inanspruchnahme geschuldet. Die Sollzinsen werden jeweils mit dem 
 nächsten Rechnungsabschluss (vierteljährlich) fällig und dem Girokonto 
 belastet. Außer den Soll zinsen fallen für die Inanspruchnahme der 
 eingeräumten Kontoüberziehung [Dispokredit] keine weiteren laufenden 
Kosten an.

Die Höhe der eingeräumten Kontoüberziehung [Dispokredit] richtet sich 
nach den Angaben des Kunden sowie den tatsächlichen Zahlungs
eingängen. Der Netto darlehensbetrag, d. h. die Obergrenze des Betrags, 
den der Kunde aufgrund der eingeräumten Kontoüberziehung [Dispo

• Für ein Gemeinschaftskonto mit seinem Partner müssen beide 
 Kontoinhaber denselben Erstwohnsitz haben. Das ist u. a. wichtig 
für die SCHUFA.

3.

Antrags- und Kreditprüfung
Im Rahmen der Bearbeitung des Girokonto Antrags führt die ING eine 
Prüfung durch. Jeder Girokonto Antrag wird individuell und sorgfältig, 
jedoch nur im Interesse der ING, geprüft. In die anschließende Entschei
dung fließen unter anderem die lang jährigen Erfahrungswerte aus 
unserem Kreditgeschäft ein. Die Adress daten des Inte ressenten werden 
dabei nicht berücksichtigt.

Bewertet werden insbesondere die folgenden Informationen: 

• Das Beschäftigungsverhältnis 
• Die Einkommensverhältnisse
• Erfahrungen aus bisherigen Geschäftsbeziehungen
• Informationen von Auskunfteien (SCHUFA, infoscore und Bürgel 

 Auskunft) 

Diese Informationen werden mit unterschiedlicher Gewichtung bewertet 
und beeinflussen so die Entscheidung, ob ein Girokonto eröffnet wird. 
Ausschlag gebend ist dabei nicht eine einzelne Information, sondern das 
Gesamtbild, das sich aus den Informationen ergibt. So ist gewährleistet, 
dass alle Anträge nach denselben Maßstäben beurteilt werden. In jedem 
Fall behält sich die ING ausdrücklich den Abschluss des Vertrags vor. Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen keine eingeräumte Kontoüberziehung 
[Dispokredit] beantragt und/oder auf die Ausgabe von VISA Card [Debit
karte] und/oder girocard [Debitkarte] verzichtet wird. 

4.

Teilnahme am Internetbanking inklusive 
 Post-Box
Die Teilnahme am Internetbanking inklusive PostBox ist entsprechend 
der wesent lichen Leistungsmerkmale des Girokontos (Ziffer 1) für 
 folgende Personen vorgesehen:

• Inhaber von Einzelkonten
• Inhaber von Gemeinschaftskonten, mit Einzelverfügungsberechtigung 

(„OderKonten“) 

Die Nutzung des Internetbanking ist in den Vereinbarungen zum Inter
netbanking inklusive PostBox und Telebanking geregelt. Die Berechtigung 
zur Teilnahme am Internetbanking endet bei OderKonten, sofern ein 
Kontoinhaber die Einzelverfügungsberechtigung widerruft. Endet die 
Berechtigung zur Teilnahme am Internetbanking auf Veranlassung eines 
Kontoinhabers, hat dies gleichzeitig zur Folge, dass Kontoauszüge, 
Rechnungsabschlüsse und Mitteilungen per Post versendet werden. Der 
Versand per Post ist ebenso wie beleghafte Verfügungen und Weisungen 
entgeltpflichtig.

5.

Teilnahme am Telebanking
Die Teilnahme am Telebanking ist entsprechend der wesentlichen Leis
tungsmerkmale des Girokontos (Ziffer 1) für folgende Personen möglich:

• Inhaber von Einzelkonten
• Inhaber von Gemeinschaftskonten, mit Einzelverfügungsberechtigung 

(„OderKonten“)

Am Telebanking können darüber hinaus Personen teilnehmen, die über 
bei der ING geführte Konten verfügungsberechtigt sind („berechtigte 
Nutzer“). Die Nutzung des Telebanking ist in den Vereinbarungen zum 
Internetbanking inklusive PostBox und Telebanking geregelt. Die 
Berechtigung zur Teilnahme am Telebanking endet bei OderKonten, 
sofern ein Kontoinhaber die Einzelverfügungsberechtigung widerruft. 
Die Berechtigung der Teilnahme eines berechtigten Nutzers endet, wenn 
der Kontoinhaber – bei Gemeinschaftskonten ein Konto inhaber – 
seine Zustimmung widerruft.

6.

Entgelte
Die aktuellen Entgelte für die im Rahmen des Girokonto Vertrags erbrach
ten Leistungen bzw. für die Führung des Girokontos sind dem Preis 
und Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Preise für Zusatzleistungen 
im Zusammenhang mit dem Girokonto (z. B. VISA Card [Debitkarte], 
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9.

Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber darf über das Girokonto ohne Mitwirkung der ande
ren Konto inhaber verfügen und zulasten des Girokontos alle mit der 
Kontoführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen, 
sofern nicht nachstehend etwas anderes geregelt ist:

(1) Kreditverträge und Kontoüberziehungen
Für die Änderung von Kreditverträgen zulasten des Girokontos ist die 
Mitwirkung aller Kontoinhaber erforderlich. Jedoch ist jeder Kontoinhaber 
selbstständig berechtigt, über die auf dem Gemeinschaftskonto etwa 
eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] zu verfügen und von einer 
vorüber gehenden geduldeten Kontoüberziehung im banküblichen 
 Rahmen Gebrauch zu machen. 

(2) Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Vollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich 
erteilt  werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt zum 
Erlöschen der Voll macht. Über einen Widerruf ist die ING unverzüglich 
und aus Beweisgründen in Textform zu unterrichten.

(3) Löschung des Girokontos durch Kündigung
Eine Löschung des Girokontos durch Kündigung des Girokonto Vertrags 
gemäß Nummer 18 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann jeder
zeit ohne Ein haltung einer Kündigungsfrist nur durch alle Kontoinhaber 
gemeinschaftlich erfolgen. Hierzu steht Ihnen das Formular „Auftrag zur 
Girokonto/Basiskonto Löschung“ zur Verfügung. Die Löschung des Giro
kontos im Todesfall richtet sich nach den „Regelungen für den Todesfall 
eines Kontoinhabers“. Eine vertragliche Mindestlaufzeit besteht nicht.

10.

Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus dem als Gemeinschaftskonto geführten 
Girokonto haften alle Kontoinhaber als Gesamtschuldner, d. h., die ING 
kann von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche fordern.

11.

Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines ande
ren  Kontoinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der ING gegen
über wider rufen. Über den Widerruf ist die ING unverzüglich zu unter
richten. Der Widerruf führt zu einem Abweichen von der vereinbarten 
Form der Konto führung (Ziffer 1), weil sichergestellt werden muss, dass 
Verfügungen über das Girokonto nur von allen Kontoinhabern gemein
sam erfolgen dürfen.

12.

Ausschluss von Abtretung und Verpfändung
Ansprüche des Kontoinhabers/der Kontoinhaber aus dem Girokonto 
 Vertrag können an Dritte weder abgetreten noch verpfändet werden.

13.

Leistungsumfang
Die ING behält sich das Recht vor, den Umfang der telefonisch oder über 
das Internetbanking abwickelbaren Bankgeschäfte jederzeit zu erwei
tern oder einzuschränken. Gleichzeitig hat die ING das Recht, die Art und 
Weise der Auftrags erteilung unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Konto inhabers von weiteren Auflagen abhängig zu machen. 
Die ING wird den Kunden über derartige Änderungen rechtzeitig unter
richten.

14.

Postanschrift, Mitteilung von Änderungen
(1) Postanschrift
Als Postanschrift gilt immer die Anschrift des ersten Kontoinhabers 
gemäß Girokonto Antrag (keine Postfachadresse). Alle kontobezogenen 
Mitteilungen – mit Ausnahme von Kündigungen – werden nur an diese 
Postanschrift versandt. Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Änderung 
der Postanschrift unverzüglich mitzuteilen.

kredit] zur Verfügung gestellt bekommt (Gesamt kreditbetrag), wird in 
der „Girokonto Eröffnungsbestätigung“ mitgeteilt, die Teil der Girokonto 
Eröffnungsunterlagen ist. Die Sollzinsen für die eingeräumte Konto
überziehung [Dispokredit] werden je nach Höhe des in Anspruch genom
menen  Kreditbetrags berechnet und quartalsweise fällig. Mit dem Rech
nungsabschluss werden sie dem Girokonto belastet.

(2) Geduldete Kontoüberziehung
In Einzelfällen wird die Inanspruchnahme des Girokontos ohne einge
räumte  Konto überziehung [Dispokredit] oder über die eingeräumte 
Konto überziehung  [Dispokredit] hinaus geduldet. 

Die Sollzinsen für die geduldete Kontoüberziehung werden je nach Höhe 
des in Anspruch genommenen Kreditbetrags berechnet und quartals
weise fällig. Mit dem Rechnungsabschluss werden sie dem Girokonto 
belastet.

(3) Änderung von Zinsen
Die Sollzinssätze für die eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] 
und die geduldete Kontoüberziehung sind variabel. Die ING ist gemäß 
der nachfolgenden Regelung berechtigt und verpflichtet, die Zinssätze 
anzupassen. Maßgeblich für Anpassungen sind Veränderungen des 
 Zinssatzes der Europäischen Zentralbank für Haupt refinanzierungs
geschäfte (nachfolgend EZBZinssatz genannt). Maßgeblich sind weiter
hin die am 01.09.2010 bestehenden Differenzen zwischen den Sollzins
sätzen und dem EZBZinssatz (Äquivalenzverhältnisse). Sie betragen für 
die eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] 8,0 Prozentpunkte 
und die geduldete Konto überziehung 11,5 Prozentpunkte. 

Die ING prüft die Entwicklung des EZBZinssatzes jeweils am 15. eines 
Monats (Prüfungstag). Veränderungen des EZBZinssatzes um mindes
tens 0,25 Prozentpunkte (relevante Veränderung) gegenüber dessen 
Niveau am 01.09.2010 bzw. danach gegenüber dessen Niveau zum 
 Zeitpunkt der Feststellung der letzten relevanten EZBZinssatzänderung 
berechtigen die ING bei Erhöhungen und  verpflichten die ING bei 
 Ermäßigungen zur Anpassung der Sollzinssätze. Eine Ermäßigung der 
Sollzinssätze muss dabei mindestens der Ermäßigung des EZBZins
satzes entsprechen. Eine Erhöhung darf maximal der Erhöhung des 
 EZBZins satzes entsprechen. Eine Zinsanpassung wird 3 Kalendermo
nate nach dem Prüfungstag, jeweils am 15. eines Monats, wirksam 
(Anpassungstag). 

Nutzt die ING – im Falle einer Erhöhung des EZBZinssatzes um mindes
tens 0,25 Prozentpunkte – ihr Recht zur Erhöhung der Sollzinssätze nicht 
oder nicht voll aus, werden dadurch die vereinbarten Äquivalenzver hält
nisse zugunsten des Kunden unterschritten. Die ING kann die nicht aus
genutzte Erhöhung jeweils am 15. eines Monats unter Einhaltung der 
vereinbarten Äquivalenzverhältnisse nach holen. Bei einer nachfolgenden 
Ermäßigung des EZBZinssatzes (relevante Ermäßigung) ist sie erst 
dann zur Senkung der Sollzinssätze verpflichtet, wenn die im Rahmen des 
vereinbarten Äquivalenzverhältnisses bestehende Differenz von 8,0 Pro
zentpunkten (eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit]) bzw. 11,5 Pro
zentpunkten (geduldete Konto  überziehung) überschritten würde. 

Die ING wird den Kunden vorab über jede Sollzinssatzänderung informie
ren. Die Information darf auch per Kontoauszug erfolgen. 

Die Sollzinssätze sowie eine eventuelle nicht ausgenutzte Erhöhung des 
EZBZins satzes sind im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesen. 
Die Höhe des EZBZinssatzes zum 01.09.2010, dessen Entwicklung sowie 
die Entwicklung einer nicht ausgenutzten Erhöhung können unter  
www.ing.de/zinsanpassungsklausel/ abgerufen werden.

(4) Kündigung der eingeräumten/geduldeten Kontoüberziehungen
Eingeräumte/geduldete Kontoüberziehungen können von der ING und 
dem Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden. Im Falle einer Kündigung durch die ING wird auf die berechtig
ten Belange des Kunden Rücksicht genommen. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit zur Rückzahlung des in 
Anspruch genommenen Kredites aufgefordert werden können, wenn 
die ING von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht.

(5) Keine grundpfandrechtliche Besicherung
Die Forderungen der ING aus diesem Vertrag, insbesondere auf Zahlung 
von Zins und Rückzahlung eines in Anspruch genommenen Kredites, 
unter liegen keiner grundpfandrechtlichen Besicherung. Dies gilt auch 
dann, wenn die An sprü che der ING gegen den Kunden aus einem anderen 
Vertrags verhältnis grundpfandrechtlich besichert sind und in dem 
 anderen Vertrags verhältnis ein weiter Sicherungszweck vereinbart 
 worden ist.
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[Dispokredit] möglich. Nach eigenem Ermessen und im Rahmen der 
Kontoführung darf die ING in Einzel fällen Belastungen des Girokontos 
auch bei mangelndem Guthaben bzw. feh len der eingeräumter Konto
überziehung [Dispokredit] vornehmen und eine vorübergehend gedul
dete Kontoüberziehung im banküblichen Rahmen zur Verfügung stellen. 
Die ING hat das Recht, im Rahmen des TelefonService zum Girokonto 
oder zum Telebanking betragliche Begrenzungen festzulegen, die bei 
den ING Kundenbetreuern erfragt werden können bzw. unter www.ing.de 
ersichtlich sind.

19.

Aufrechterhaltung des Telefon-Service zum 
 Girokonto 
Bei dem TelefonService zum Girokonto handelt es sich um eine Sonder
leistung der ING, die diese jederzeit ohne nähere Angabe von Gründen 
einstellen kann. Die ING wird den Kunden hiervon rechtzeitig unterrichten. 

20.

Kündigung 
Es gelten die in Nummer 18 und 19 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für den Kunden und die ING festgelegten Kündigungsregeln. 
Sowohl für Einzel- als auch Gemeinschaftskonten steht Ihnen hierzu 
das Formular „Auftrag zur Girokonto/Basiskonto Löschung“ zur Verfü-
gung. Die ausgegebenen Karten sind zu vernichten und die Vernich-
tung der Karten ist von allen Kontoinhabern zu bestätigen. Ein mögli-
ches Guthaben auf dem/den GeldKarten-Chip(s) ist zu entladen. Nach 
dem Tod eines Kontoinhabers kann der/können die über lebende(n) 
Konto inhaber ohne Mitwirkung der Erben die Kontoverbindung kündi-
gen. Bei einem Gemeinschaftskonto („Oder-Konto“) erlischt mit 
 Wirksamwerden der Kündigung dieser Vereinbarung durch einen der 
 Kontoinhaber die Berechtigung zur Teilnahme am Telebanking und 
Internetbanking inklusive Post-Box zum Girokonto.

(2) Steuern
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der ING eine Änderung seiner zur 
Steuer pflicht im Ausland gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

15.

Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse des anderen 
Konto inhabers unverändert bestehen. Jedoch kann der überlebende 
Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben die Konten auflösen. Die Rechte 
des Verstorbenen werden durch seine Erben gemeinschaftlich wahr
genommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung 
steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede 
Verfügung über das Girokonto seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche 
Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so 
 können sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämt
lichen Mit erben über das Girokonto verfügen.

16.

Auftragserteilung 
Bei der Nutzung des TelefonService zum Girokonto bzw. des Tele
banking hat sich der Kontoinhaber bzw. der Bevollmächtigte durch die 
Bekanntgabe von Zugangsnummer und PIN zu legitimieren.

17.

Auftragsbearbeitung 
Die der ING im Zusammenhang mit dem TelefonService zum Girokonto, 
dem Telebanking oder über das Internetbanking erteilten Kundenauf
träge werden im Rahmen des banküblichen Arbeitsablaufs bearbeitet. 
Die Übermittlung von Zahlungsaufträgen per Telefax ist nicht möglich.

18.

Betragliche Auftragsbegrenzung 
Verfügungen seitens des Kunden sind ausschließlich im Rahmen des 
Kontoguthabens oder einer vorher eingeräumten Kontoüberziehung 

Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 1
 Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

INGDiBa AG
TheodorHeussAllee 2
60486 Frankfurt am Main

 Abschnitt 2
 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

 Allgemeine Informationen:

1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet 
ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor 
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 

insbesondere hinsichtlich des Preises;
5.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des 

 Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) 
geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;
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 Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

 6.  zum Zahlungsdienstleister
  a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich EMailAdresse, die für 

die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;
  b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie 
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

 7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes
  a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;
  b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;
  c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Wider

rufs eines Zahlungsauftrags (zugrunde liegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
  d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz

buchs);
  e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt 

zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;
  g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungs

karte) zu vereinbaren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
 8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
  a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie 

und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;
  b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
  c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und wechselkursen, die Methode für 

die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des 
Referenzzinssatzes oder wechselkurses;

  d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzins
sätzen oder wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 9. zur Kommunikation
  a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der 

 technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;
  b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von 

 Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
  c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die 

Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
  d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie 

der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

10.  zu den Schutz und Abhilfemaßnahmen
  a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungs

dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige 
nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrunde 
 liegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder 
tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

  c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zu sperren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des 
Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste 
oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung 
von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autori
sierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPALastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11.  zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags
  a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher 

dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft 
treten sollen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
  c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;
  d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:
   aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht über

schreiten darf (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
   bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die 

voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs),

   cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen 
Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrück
liche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das 
Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
13.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters 

gegen dessen Verpflichtungen (zugrunde liegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern 
offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde liegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).
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• eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit diesem abge
schlossenen Vertrags (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung) 
verwendet werden.

2.

Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen 
und von Geldautomaten wird dem Kunden für seine Karte eine auf 
 seinen Wunsch hin persönliche Geheimzahl (im folgenden „PIN“) zur 
Verfügung gestellt, die er sich im Internetbanking oder der App nach 
 seinen Wünschen selbst anlegt (WunschPIN). 

Die Karte kann bei Vertragsunternehmen sowie an automatisierten 
 Kassen und an Geldautomaten, an denen im Zusammenhang mit der 
Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr 
eingesetzt werden, wenn die PIN 3mal hintereinander falsch eingege
ben wurde.

Der Karteninhaber sollte in diesem Fall die PIN im Internetbanking 
 entsperren oder sich mit der ING in Verbindung setzen.

3.

Autorisierung von Kartenzahlungen durch den 
Karteninhaber
(1) Bei Nutzung der Karte ist entweder

• ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die 
Kartendaten übertragen hat, oder

• an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen kann von der Eingabe 
der PIN abgesehen werden:

• Zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Parkgebühren an 
unbeaufsichtigten automatisierten Kassen.

• Zur kontaktlosen Bezahlung von Kleinbeträgen. Hierbei ist die Karte mit 
Kontaktlosfunktion an ein Kartenlesegerät zu halten. Es gelten die von 
der Bank festgelegten Betrags und Nutzungsgrenzen.

Bei OnlineBezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung des Karten
inhabers, indem er auf Anforderung die gesondert vereinbarten Authen
tifizierungselemente einsetzt. Authentifizierungselemente sind 

• Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weiß, zum Beispiel 
PIN), 

• Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, zum Beispiel 
mobiles Endgerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal ver
wendbaren Transaktionsnummern [TAN] als Besitznachweis) oder

• Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel Finger
abdruck). 

Bei Bargeldauszahlungen bei Banken oder anderen Auszahlungsstellen 
wird ein gültiger Lichtbildausweis verlangt. In allen übrigen Fällen der 
Verwendung der Karte unterzeichnet der Karteninhaber einen vom 
 Vertragsunternehmen unter Verwen dung der Karte ausgestellten Beleg, 

Bedingungen für die VISA Card 
[Debitkarte] in Verbindung mit 
dem Girokonto
I.

Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1.

Verwendungsmöglichkeiten
(1) Zu Zahlungsverkehrszwecken
Die von der ING ausgegebene VISA Card ist eine Debitkarte (im Folgen
den „Karte“ genannt). Der Karteninhaber kann die Karte im Inland 
und als weitere Dienst leis tung auch im Ausland im Rahmen des VISA 
Verbands einsetzen

• zum Bezahlen bei VISA Vertragsunternehmen vor Ort an auto ma
tisierten Kassen oder online und

• darüber hinaus als weitere Dienstleistung zur Bargeldauszahlung an 
Geld auto maten sowie an Kassen von Banken, die dem VISA Verband 
angeschlossen sind (Bargeldservice).

Die Bargeldauszahlung an Geldautomaten ist ab der im Preis und 
Leistungs ver zeichnis ausgewiesenen Betragshöhe möglich (Mindest
abhebebetrag). Liegt der auf dem Konto verfügbare Geldbetrag unter 
dem Mindestabhebebetrag, kann der Kunde auch geringere Beträge 
abheben.

Die VISA Vertragsunternehmen (im folgenden „Vertragsunternehmen“) 
sowie die Banken und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeld
service sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Karte 
zu sehen sind.

Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speiche
rung auf einem Telekommunikations, Digital oder ITGerät (mobiles 
Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gelten für 
beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas 
anderes geregelt. Für die digitale Karte gelten ergänzend die gesondert 
mit der Bank vereinbarten Nutzungsbedingungen für die digitale Karte.

Die Karte darf nicht zu solchen Zwecken eingesetzt werden, die nach 
den geltenden Gesetzen und Vorschriften rechtswidrig sind. Das Verbot 
des rechtswidrigen Einsatzes der Karte umfasst auch den Erwerb von 
Waren oder Dienstleistungen.

(2) Als Speichermedium für Zusatzanwendungen
Verfügt die an den Karteninhaber ausgegebene Karte über einen Chip, 
so kann sie auch als Speichermedium für Zusatzanwendungen

• der ING nach Maßgabe des mit der ING abgeschlossenen Vertrags 
(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

 Abschnitt 3
 Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, so können wir von Ihnen über die Rückzahlung 
des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die 
Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung 
von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechts
folge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns 
mit deren Empfang.

 Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Solche Beanstandungen muss der Karteninhaber mit dem Vertragsun
ternehmen unmittelbar regeln; sie berühren nicht seine Verpflichtung zu 
den Erstattungszahlungen an die ING. Die ING haftet auch nicht, wenn 
ein Vertragsunternehmen, gleich aus welchen Gründen, die Karte nicht 
akzeptiert. Die ING übernimmt keine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit von Geldautomaten.

(2) Die Kartenumsätze werden am Tag des Eingangs bei der ING auf dem 
Girokonto gebucht. Der Girokonto Kunde muss den monatlichen Konto
auszug auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Einwen dungen 
bzw. Reklamationen gegen Buchungen müssen innerhalb von sechs 
Wochen ab Zugang des Kontoauszugs der ING in Textform mit geteilt 
werden. Es genügt die Absendung innerhalb der SechsWochenFrist. 
Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Auf diese Folge wird die ING bei Erteilung des Kontoauszugs besonders 
 hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung 
von Buchungen verlangen, muss dann aber beweisen, dass sein Giro
konto zu Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gut schrift nicht 
erteilt wurde.

(3) Die ING unterrichtet den Karteninhaber gemäß Ziffer 18 der 
 Bedingungen zum Girokonto und zu eingeräumten/geduldeten Konto
über ziehungen.

(4) Die Zahlungsvorgänge werden regelmäßig vom Zahlungsempfänger 
(Vertragshändler oder Bank im Fall des Bargeldservice) ausgelöst. Nach 
Zugang des Zahlungsauftrags bei der ING ist diese verpflichtet sicher
zustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag innerhalb der im Preis und 
Leistungsverzeichnis angegebenen Fristen beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

7.

Nutzungsgrenzen und Verfügungsrahmen
(1) Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf die Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens 
oder einer vorher für das Girokonto eingeräumten Kontoüberziehung 
[Dispokredit] nutzen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungs
grenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte 
entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu 
einer geduldeten Kontoüberziehung.

(2) Verfügungsrahmen (Kartenlimit)
Für die Karte gilt außerdem ein Verfügungsrahmen in Form von Karten
limits (Wo chen und Tageslimit). Verfügungen mit der Karte sind nur 
im Rahmen des Wochenlimits möglich. Für Bargeldauszahlungen an 
Geldautomaten muss auch das Tageslimit eingehalten werden. Wochen 
und Tageslimit ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. 
Verfügungen, mit denen ein Kartenlimit überschritten würde, werden 
abgewiesen, unabhängig vom aktuellen Kontostand und einer etwa 
auf dem Girokonto eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit]. Der 
Karteninhaber kann Kartenlimits ändern, z. B. in seinem Internetbanking. 
Ein Kontobevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann für diese 
Karte nur eine Herabsetzung des Kartenlimits vereinbaren.

8.

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des 
 Karteninhabers
(1) Unterschrift und Nutzung durch den Karteninhaber
Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem 
Unterschriftsfeld zu unterschreiben. Sie darf nur von ihm benutzt  werden.

(2) Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte muss sorgfältig aufbewahrt werden, so dass sie auf keinen Fall 
in die Hände Dritter gelangen kann, um zu verhindern, dass sie abhan
den kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere 
nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede 
Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr miss
bräuchliche Verfügungen zu tätigen.

(3) Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat Sorge dafür zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Insbesondere 
dürfen beide Dritten nicht mitgeteilt und auch nicht auf der Karte ver
merkt, bei einer digitalen Karte nicht im mobilen Endgerät oder in einem 
anderen Kommunikationsgerät gespeichert oder in anderer Weise 
zusam men mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Karte kommt bzw. die Kreditkartennummer kennt, 

von dem ihm das Vertragsunternehmen eine Kopie aushändigt. Die 
Unterschrift auf dem Beleg muss mit der Unterschrift auf der Karte 
übereinstimmen. Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber 
und Vertragsunternehmen kann der Karteninhaber – insbesondere zur 
Beschleunigung eines Geschäftsvorgangs – ausnahmsweise darauf 
 verzichten, einen Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen lediglich die 
Nummer seiner Karte angeben.

(2) Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autori sierung) zur Ausführung des Zahlungsvorgangs. Soweit dafür 
zusätzlich die Unterschrift, eine PIN oder ein sonstiges Authentifizierungs
element gefordert wird, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz 
erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die ING die für die Aus
führung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des 
Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.

4.

Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die ING ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen im Rah
men der finanziellen Nutzungsgrenze (siehe Nummer I.7) verfügbaren 
Geldbetrag zu  sperren, wenn

• der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden 
ist und

• der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 
 Geld betrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die ING unbeschadet sonstiger gesetz
licher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der 
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag 
zugegangen ist.

5.

Ablehnung von Kartenzahlungen durch die ING
Die ING ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

• sich der Karteninhaber nicht gemäß Ziffer 3 mit seiner PIN oder seinem 
sonstigen Authentifizierungselement legitimiert hat,

• der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Karte oder 
die finan zielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten wurde oder

• die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte 
eingesetzt wird, oder beim OnlineEinsatz auf dem vereinbarten Weg 
unterrichtet.

6.

Verrechnung der Verfügungen – Unterrichtung – 
Ausführungsfrist
(1) Die ING wird auf Rechnung des Karteninhabers, bei Verfügungen mit 
Zusatzkarten auch auf Rechnung des jeweiligen Zusatzkarteninhabers, 
alle unter Ver wendung der Karte begründeten Forderungen erfüllen. Der 
Karteninhaber bzw. der Zusatzkarteninhaber kann Zahlungsvorgänge, 
die unter Verwendung der Karte erteilt wurden, nicht widerrufen, da die 
ING gegenüber dem Vertragsunter nehmen, den Bargeld auszahlenden 
Banken und Betreibern von dem VISA Ver band angeschlossenen Geld
automaten verpflichtet ist, die Beträge, über die unter Verwendung der 
Karte verfügt worden ist, an diese zu vergüten. Der Karteninhaber – bei 
Verfügungen mit einer Zusatzkarte auch der jeweilige Zusatzkarteninha
ber – ist seinerseits dazu verpflichtet, der ING diese Aufwendungen zu 
erstatten. Rückvergütungen aus Geschäften, die unter Verwendung der 
Karte geschlossen wurden, darf der Karteninhaber nicht durch bare oder 
unbare Zahlungen, sondern nur in Form eines vom Vertragsunterneh
men unterzeichneten VISA Gutschriftbelegs entgegennehmen. Bei der 
Rücksendung von Waren darf die Rückerstattung ebenfalls nur durch 
einen VISA Gutschriftbeleg erfolgen. Wenn in den 2 aufeinanderfolgen
den GirokontoAuszügen keine Gutschrift erfolgt ist, muss der Karten
inhaber der ING eine Kopie des Gutschriftbelegs vorlegen. Für Leistungen 
der Vertragsunternehmen und der am VISA System angeschlossenen 
Banken oder aus anderen von der ING vermittelten und angebotenen 
Dienstleistungsprogrammen haftet die ING nicht, insbesondere nicht für 
Mängel der erworbenen Waren oder Dienstleistungen oder Leistungs
störungen im Vertragsverhältnis des Karteninhabers zum Vertragsunter
nehmen. 
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(6.2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, 
PIN oder personalisierten Sicherheitsmerkmalenfür OnlineBezahlvor
gänge vereinbarter Authentifizierungselemente vorliegt, muss er eben
falls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben. Für den Ersatz einer 
 ver lorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendetenverwendeten oder 
sonst nicht autorisierten Karte berechnet die ING dem Karteninhaber 
das im Preis und Leistungsverzeichnis der ING ausgewiesene Entgelt, das 
allen falls die ausschließlich und unmittelbar mit dem Ersatz verbun
denen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die ING die Umstände, die 
zur Ausgabe der Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten hat oder diese 
ihr zuzurechnen sind.

(6.3) Befindet sich auf der Karte ein TANGenerator oder eine Signatur
funktion für das Internetbanking, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung des Inter netbankingInternetbanking Zugangs zur Folge.

(6.4) Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatz
anwendung kommt nur gegenüber der ING in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der ING abgeschlossenen Vertrag.

(6.5) Der Karteninhaber hat die ING unverzüglich nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten.

(6.6) Sollten sich abhandengekommene Karten wieder einfinden, so ist 
dies der ING unverzüglich mitzuteilen. Der Karteninhaber darf eine als 
abhanden gekommen gemeldete und wieder aufgefundene Karte nicht 
mehr verwenden.

(6.7) Die ING ist ermächtigt, die Nummer einer abhandengekommenen, 
verloren gemeldeten oder durch Kündigung ungültig gewordenen 
Karte den Vertrags unter nehmen in Sperrlisten oder auf ähnliche Weise 
bekannt zu geben.

(7) Kontrollpflichten beim „VISA Secure“-Verfahren 
Sollten mit der Zurverfügungstellung des Personalisierten Sicherheits
merkmals für das „VISA Secure“Verfahren an den Karteninhaber Anga
ben zum Zahlungsvorgang (zum Beispiel der Name des Vertragsunter
nehmens und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese 
Daten vom Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

9.

Fremdwährungsumrechnung 
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Girokonto des Karteninhabers gleichwohl in Euro belas
tet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt 
sich aus dem Preis und Leistungs verzeichnis. Eine Änderung des in der 
Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittel
bar und ohne vorherige Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam. 

10.

Entgelte 
(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der ING geschuldeten Entgelte 
ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. 

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens 
2 Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange
boten. Hat der Karten inhaber mit der ING im Rahmen der Geschäfts
beziehung einen elektro nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Internetbanking), können die Änderungen auch auf diesem Weg 
angeboten werden. Die von der ING angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Karteninhaber diese annimmt. Eine Verein
barung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Haupt
leistung hinausgehende Zahlung des Karteninhabers gerichtet ist, kann 
die ING mit dem Karteninhaber nur ausdrücklich treffen. 

Die Änderung von  Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen. 

(3) Kosten Dritter, die auf Veranlassung des Karteninhabers für die 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses entstehen und die nicht dem Ein

hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld 
an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale 
Karte nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät oder ein anderes 
Kommunikationsgerät durch ein vom Karteninhaber wählbares Legiti
mationsmedium abgesichert werden kann, so darf der Karten inhaber 
zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die 
Nutzung der Debitkarte erforderlich ist.

(4) Schutz der Authentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 
seine mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemente für Online
Bezahlvorgänge (siehe Nummer 3 letzter Unterabsatz dieser Bedingun
gen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass die Authentifizierungselemente für OnlineBezahlvorgänge miss
bräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt 
werden. 

Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für Online
Bezahlvorgänge hat der Karteninhaber vor allem Folgendes zu beachten:

(a) Wissenselemente, wie z. B. das OnlinePasswort, sind geheim zu hal
ten; sie dürfen insbesondere

• nicht mündlich (zum Beispiel telefonisch oder persönlich) mitgeteilt 
werden,

• nicht außerhalb von OnlineBezahlvorgängen in Textform (z. B. per 
EMail oder MessengerDienst) weiter gegeben werden,

• nicht ungesichert elektronisch gespeichert (zum Beispiel Speicherung 
des OnlinePassworts im Klartext im mobilen Endgerät) werden und

• nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem 
Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (zum Beispiel mobiles 
Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. mobiles Endgerät 
mit Anwendung für Kredit kartenzahlung und Fingerabdrucksensor) 
dient.

(b) Besitzelemente, wie zum Beispiel ein mobiles Endgerät, sind vor 
 Missbrauch zu schützen, insbesondere

• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile End
gerät des  Karteninhabers (zum Beispiel Mobiltelefon) nicht zugreifen 
können,

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen 
Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für Kreditkarten
zahlungen (zum Beispiel KartenApp, AuthentifizierungsApp) nicht 
nutzen können,

• ist die Anwendung für OnlineBezahlvorgänge (zum Beispiel Karten
App, AuthentifizierungsApp) auf dem mobilen Endgerät des Teil
nehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem 
mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des 
Mobiltelefons) und

• dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb 
der OnlineBezahlvorgänge mündlich (z. B. per Telefon) oder in Text
form (z. B. per EMail, MessengerDienst) weiter gegeben werden.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen 
auf einem mo bilen Endgerät des Karteninhabers für OnlineBezahl
vorgänge nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, 
wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen 
gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online
Bezahlvorgänge genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespei
chert, ist für OnlineBezahlvorgänge das von der Bank ausgegebene 
Wissenselement (z. B. OnlinePasswort) zu nutzen und nicht das auf dem 
mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

(5) Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei OnlineBezahlvorgängen an den Karteninhaber Angaben zum 
Zahlungsvorgang (zum Beispiel der Name des Vertragsunternehmens 
und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind diese Daten vom 
Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

(6) Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
(6.1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, 
des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchlichemiss
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
von Karte, PIN oder personalisierten Sicherheitsmerkmalenfür Online
Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungselemente fest, so ist die 
ING unver züglichunverzüglich zu unterrichten, um die Karte sperren 
zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben 
werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der 
Karten inhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich 
bei der Polizei anzuzeigen.
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Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang ING und Karteninhaber den 
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt.

Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

• für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der ING,
• für Gefahren, die die ING besonders übernommen hat, und
• für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der 

 Karteninhaber Verbraucher ist.

(4) Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Nummer 11 
Absatz 1 bis 3
Ansprüche gegen die ING nach Nummer 11 Absatz 1 bis 3 sind ausge
schlossen, wenn der Karteninhaber die ING nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unter
richtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder 
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13monatigen Frist 
beginnt nur, wenn die ING den Karteninhaber über die aus der Karten
verfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Umsatzinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist 
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungs
ansprüche nach Nummer 11 Absatz 3 kann der Karteninhaber auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschul
den an der Einhaltung dieser Frist  verhindert war.

(5) Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung ohne 
genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung des 
Anspruchs
(5.1) Der Karteninhaber kann von der ING die unverzügliche und unge
kürzte Erstattung des Verfügungsbetrags verlangen, wenn er eine 
 Kartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen in der Weise autori
siert hat, dass

• bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
• der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber 

entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des 
Kartenvertrags und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls hätte 
erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammen
hängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte 
 Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der ING die Sachumstände 
darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.

(5.2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht 
innerhalb von 8 Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des 
 Umsatzes auf dem Girokonto gegenüber der ING geltend gemacht wird.

(6) Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Karteninhabers gegen die ING nach Nummer 11.1 bis 
11.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die ING keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden 
können, oder

• von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
 wurden.

12.

Haftung des Karteninhabers für nicht 
 autorisierte  Kartenverfügungen
(1) Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
(1.1) Verliert der Karteninhaber seine Karte, PIN oder ein personalisiertes 
Sicherheits merkmal, werden sie ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst 
abhanden oder werden die Karte oder die für OnlineBezahlvorgänge 
vereinbarte Authentifizierungs elemente sonst missbräuchlich verwen det 
und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in 
Form der

• Bargeldauszahlung oder
• Verwendung der Karte zum Bezahlen bei einem Vertragsunternehmen,

so haftet der Karteninhaber für dadurch bis zum Zeitpunkt der Sperr
anzeige entstandene Schäden nur, wenn er die nicht autorisierte Karten
verfügung in betrüge rischer Absicht ermöglicht oder vorsätzlich oder grob 
fahrlässig seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verletzt hat.

fluss der ING unter liegen, kann die ING ersetzt verlangen und sie dem 
Girokonto des Karten inhabers belasten. 

11.

Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadens-
ersatzansprüche des Karteninhabers 
(1) Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Fall einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der

• Bargeldauszahlung oder 
• Verwendung der Karte zum Bezahlen bei einem Vertragsunternehmen 

hat die ING gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die ING ist verpflichtet, dem Karteninhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Girokonto belas
tet, bringt die ING dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung 
ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis und Leis
tungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der ING 
angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder 
die ING auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die ING einer 
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein 
betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitge
teilt, hat die ING ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

(2) Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
 Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
(2.1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung in Form der 

• Bargeldauszahlung oder 
• der Verwendung der Karte zum Bezahlen bei einem Vertragsunter

nehmen 

kann der Karteninhaber von der ING die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Karten
verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Girokonto belastet, bringt die ING dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte  Kartenverfügung 
befunden hätte. 

(2.2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 2.1 hinaus von der ING 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm 
diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus
führung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder 
seinem Girokonto belastet wurden. 

(2.3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 6 
Absatz 4 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem 
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungs
betrages auf dem Konto des Zahlungs empfängers so vornimmt, als 
sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(2.4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
 ausgeführt, wird die ING die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 

(3) Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund einer nicht 
 autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften  Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung 
Im Fall einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Fall einer nicht 
erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten 
Kartenver fügung kann der Karteninhaber von der ING einen Schaden, 
der nicht bereits von Nummer 11 Absatz 1 und 2 erfasst ist, ersetzt ver
langen. Dies gilt nicht, wenn die ING die Pflichtverletzung nicht zu vertre
ten hat. Die ING hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschal
teten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Erfolgt der Einsatz 
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen 
Wirtschaftsraums1 beschränkt sich die Haftung der ING für das Verschul
den einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle 
auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer  solchen Stelle.

1  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
 Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.
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13.

Zusatzkarte
Zusammen mit dem Karteninhaber einer (Haupt)Karte (Hauptkarten
inhaber) können weitere Antragsteller je eine Zusatzkarte beantragen, 
die über das Girokonto des Hauptkarteninhabers abgerechnet wird. Für 
die Zusatzkarte(n) wird mit dem/den Antragsteller(n) und dem Haupt
karteninhaber ein einheitlicher Vertrag mit allen in diesen Bedingungen 
enthaltenen Regelungen geschlossen, die dann auch für den/die Inhaber 
der Zusatzkarte(n) (Zusatzkarteninhaber) gelten. Der Haupt karten
inhaber erstattet der ING alle Aufwendungen, die ihr durch die Verwen
dung der Zusatzkarte(n) entstehen. Er schuldet diese Beträge zusam
men mit dem/den Inhaber(n) der Zusatzkarte(n) als Gesamtschuldner. 
Der jeweils geschuldete Betrag sowohl für Haupt als auch Zusatz karte(n) 
wird über das Girokonto des Haupt karteninhabers abgerechnet. Mit 
Antragstellung erteilt der Antragsteller der Zusatzkarte dem Haupt karten
inhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen 
mit Wirkung auch für ihn entgegenzunehmen. Jeder Inhaber einer 
Zusatzkarte kann für sich allein das Vertragsverhältnis über die Zusatz
karte jederzeit dadurch beenden, dass er seine Zusatz karte(n) an die ING 
zurückgibt. Eine Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Zusatz
karte durch den Haupt karten inhaber setzt ebenfalls die Rückgabe der 
Zusatzkarte(n) voraus oder die Bestätigung deren Vernichtung. Unab hän
gig davon wird die ING zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfü
gungen mit der/den Zusatzkarte(n) nach einer Erklärung der Kündigungs
absicht durch den Haupt karteninhaber zu unterbinden.

14.

Eigentum und Gültigkeit der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der ING. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte 
ist nur für den darauf angegebenen Zeitraum gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen Karte, spätestens aber nach Ablauf 
der Gültigkeit der alten Karte ist die ING berechtigt, die alte Karte 
zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher 
(z. B. durch Kündigung des Giro konto Vertrags), so hat der Karteninhaber 
die Karte unverzüglich an die ING zurückzugeben. Auf der Karte befind
liche unternehmensgenerierte Zusatz  anwendungen hat der Karten
inhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatz anwendung auf die Karte 
 aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Vertrags verhältnis zwischen dem Karteninhaber und der  ING.

Die ING behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Karte 
diese gegen eine neue auszutauschen. Kosten entstehen dem Karten
inhaber dadurch nicht.

15.

Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Karteninhaber kann den Girokonto Vertrag jederzeit ohne Einhal
tung einer Kündigungsfrist insoweit kündigen, als er die Nutzung der 
Karte betrifft.

16.

Kündigungsrecht der ING
Die ING kann den Girokonto Vertrag unter Einhaltung einer angemesse
nen, mindestens 2monatigen Kündigungsfrist insoweit teilweise kündi
gen, als er die Nutzung der Karte betrifft. Die ING wird mit einer längeren 
Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berech
tigten Belange des Karten inhabers geboten ist.

Das Recht der ING zur fristlosen Kündigung des Teils des Girokonto 
 Vertrags, der die Nutzung der Karte betrifft, richtet sich nach Ziffer 19 
Absatz 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

17.

Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt 
werden. Die Karte ist unverzüglich und unaufgefordert an die ING 
zurückzugeben oder deren Vernichtung zu bestätigen. Auf der Karte 
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der 
Karten inhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf 
die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Mög
lichkeit zur weiteren Nutzung einer bank generierten Zusatz anwendung 
richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

(1.2) Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

• es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 
Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung 
der Karte oder des mobilen Endgeräts mit der digitalen Karte oder 
die für OnlineBezahlvorgänge vereinbarte Authentifizierungselemente 
vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemer ken, oder

• der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweigniederlassung der ING oder eine sonstige Stelle, an die Tätig
keiten der ING ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(1.3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutsch
lands und des Europäischen Wirtschaftsraums1, trägt der Kontoinhaber 
den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden 
Schaden nach Absatz 1.1, wenn der  Karteninhaber die ihm nach diesen 
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die ING 
durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens bei
getragen, haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von 
ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(1.4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen 
und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen 
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

• er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche 
Verfügung der ING schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

• die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für OnlineBezahlvor
gänge (z. B. OnlinePasswort) auf der Karte vermerkt oder zusammen 
mit der Karte verwahrt war,

• er die PIN der digitalen Karte im mobilen Endgerät oder in einem 
anderen Endgerät gespeichert hat,

• die PIN oder das vereinbarte Wissenselement für OnlineBezahlvor
gänge (z. B. OnlinePasswort) einer anderen Person mitgeteilt und der 
Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(1.5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(1.6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den 
Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperr
anzeige nicht abgeben konnte, weil die ING nicht die Möglichkeit zur 
 Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(1.7) Abweichend von den Absätzen (1.1), (1.3) und (1.4) ist der Karten
inhaber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Kar
teninhaber eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 
24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder der 
Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzep
tiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach 
§ 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert 
die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Elementen aus 
den Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weiß, zum Beispiel 
PIN oder OnlinePasswort), Besitz (etwas, das der Karteninhaber besitzt, 
zum Beispiel VISA Card oder mobiles Endgerät) oder Sein (etwas, das der 
Karteninhaber ist, zum Beispiel „Fingerabdruck“).

(1.8) Die Absätze (1.2), (1.5) bis (1.7) finden keine Anwendung, wenn der 
Karten inhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(2) Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Ver
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN 
oder für OnlineBezahlvorgänge vereinbarte Authentifizierungselemente 
gegenüber der ING angezeigt wurde, übernimmt die ING alle danach 
durch Verfügungen in Form der

• Bargeldauszahlung oder
• Verwendung der Karte zum Bezahlen bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entste
henden Schäden.

1  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
 Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.
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Die Sperrung von bank generierten Zusatzanwendungen kann nur von 
der ING gefordert werden und richtet sich nach dem mit der ING über 
die Zusatzanwendung geschlossenen  Vertrag. 

Bedingungen für die girocard 
[Debitkarte]

Garantierte  Zahlungsformen
I.

Geltungsbereich
Die von der ING ausgegebene girocard ist eine Debitkarte (im Folgenden 
„Karte“ genannt). Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese 
 entsprechend ausgestattet ist, für folgende  Zahlungsdienste nutzen:

1.

In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl 
(PIN) in  deutschen Debitkartensystemen
(1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen 
Geldautomatensystems, die mit dem girocardLogo gekennzeichnet sind.

Die Bargeldauszahlung an Geldautomaten ist ab der im Preis und Leis
tungs ver zeichnis ausgewiesenen Betragshöhe möglich (Mindestabhebe
betrag). Liegt der auf dem Konto verfügbare Geldbetrag unter dem 
 Mindestabhebebetrag, kann der Kunde auch geringere Beträge abheben.

(2) Zum Einsatz bei Handels und Dienstleistungsunternehmen an auto
matisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocardSystems, die 
mit dem girocardLogo gekennzeichnet sind („girocardTerminals“). 

(3) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem Geld
KarteLogo gekennzeichnet sind.

(4) Zum Aufladen eines PrepaidMobilfunkKontos, das ein Mobilfunk
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, 
sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der 
Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2.

In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl 
(PIN) in fremden Debitkartensystemen
(1) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden 
Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

(2) Zum Einsatz bei Handels und Dienstleistungsunternehmen an auto
matisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte 
entsprechend ausgestattet ist.

(3) Zum Aufladen eines PrepaidMobilfunkKontos, das ein Mobilfunknut
zer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten 
eines fremden  Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funk
tion anbietet und der Mobilfunk anbieter an dem System teilnimmt. 

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter 
dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3.

Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN)
(1) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels und Dienstleistungsunter
nehmen, an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard
Systems, die mit dem girocardLogo gekennzeichnet sind, bis zu dem 
von der ING bestimmten Höchst betrag pro Bezahlvorgang, soweit an 
den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz 
nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.

(2) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels und Dienstleistungsunterneh
men an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkarten
systemen bis zu dem von der ING bestimmten Höchstbetrag pro Bezahl
vorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kon
taktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz 

18.

Einziehung und Sperre der Karte
(1) Die ING darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an 
 Geld auto maten) veranlassen, wenn

• sie berechtigt ist, den Girokonto Vertrag aus wichtigem Grund zu 
 kündigen,

• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 
recht fertigen,

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
der Karte besteht.

Die ING wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre 
über die Sperre unterrichten. Die ING wird die Karte entsperren oder 
diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karten
inhaber unverzüglich.

(2) Befindet sich auf der Karte für das Internetbanking ein TANGenera
tor oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung des Internet banking Zugangs zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzan
wendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die 
Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Die Möglichkeit zur weiteren 
Nutzung einer auf der Karte befindlichen bankgenerierten Zusatzanwen
dung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

II.

Zusatzanwendungen

1.

Speicherung von Zusatzanwendungen  
auf der Karte
(1) Der auf der Karte befindliche Chip kann auch als Speichermedium für 
eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugend
schutzmerkmals) oder für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen
dung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) genutzt werden.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur ING.

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karten
inhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen 
 Vertrags nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er 
seine Karte zur Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatz
anwendung nutzen will oder nicht. Die ING stellt mit dem Chip auf der 
Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem 
 Karteninhaber ermöglicht, auf dem auf der Karte befindlichen Chip unter
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Sie ist nicht 
für den Inhalt oder die Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag mit dem 
Unternehmen verantwortlich. Einwendungen, die den Inhalt oder die 
Ausführung einer unternehmensgenerierten Anwendung betreffen, kann 
der Karten inhaber nicht gegenüber der ING geltend machen. 

2.

Keine Nutzung der PIN bei unternehmens-
generierten Zusatz anwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Veränderung oder Nutzung einer unter
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von 
der ING an den Karten inhaber ausgegebene PIN oder das personalisierte 
Sicherheitsmerkmal nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das 
eine unternehmensbezogene Zusatzanwendung auf dem Chip der Karte 
gespeichert hat, dem Karten inhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff 
auf die Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm gewählten 
Code abzusichern, darf der Karteninhaber nicht die von der ING ausge
gebene PIN oder das personalisierte Sicherheitsmerkmal als Code für 
die Zusatz anwendung verwenden.

3.

Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kann 
– wenn dies der Vertrag mit dem Unternehmen vorsieht – nur von dem 
Unternehmen gefordert werden, das die Zusatzanwendung anbietet. 
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5.

Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der ING. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte 
ist nur für den darauf angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung 
der neuen Karte, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der alten 
Karte ist die ING berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen beziehungs
weise die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu ver
anlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch 
Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrags), so hat der 
Karteninhaber die Karte unverzüglich an die ING zurückzugeben bezie
hungsweise die digitale Karte zu löschen. Ein zum Zeitpunkt der Rück
gabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninha
ber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatz
anwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die 
Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfer
nen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerier
ten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen 
dem  Karteninhaber und der ING.

6.

Sperre und Einziehung der Karte
(1) Die ING darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geld
automaten) veranlassen beziehungsweise die Löschung der digitalen 
Karte verlangen oder diese selbst veranlassen, 

• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen,

• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Karte dies rechtfertigen oder

• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
 Verwendung der Karte besteht. 

Darüber wird die ING den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maß
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach 
der Sperre unterrichten. Die ING wird die Karte entsperren oder diese 
durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht 
mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte 
Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Internetbanking ein TANGenera
tor oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung des InternetbankingZugangs zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatz
anwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er 
die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der 
 Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatz
anwendungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut 
herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte 
eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die ING ist 
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmens
generierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem 
 Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte 
aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung 
 geltenden Regeln.

7.

Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des 
 Karteninhabers
(1) Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber 
die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter
schreiben.

(2) Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, 
dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer
den, da sie missbräuchlich ein gesetzt werden kann (z. B. im Rahmen des 
girocardSystems). Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte 
ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ver brauchen sowie Trans
aktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre tätigen.

der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das 
fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

(3) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen 
des Handels und Dienstleistungsbereichs im Inland, die mit dem Geld
KarteLogo gekennzeichnet sind (GeldKarteTerminals).

(4) Zum Bargeldeinzahlen an Geldautomaten der ING mit Einzahlfunktion.

(5) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit 
der Funktion eine Garantie der ING verbunden ist, als Speichermedium 
für Zusatzanwendungen

• der ING nach Maßgabe des mit der ING abgeschlossenen Vertrags 
(bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

• eines Handels und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des 
vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrags (unter
nehmensgenerierte Zusatz anwendung).

II.

Allgemeine Regeln

1.

Ausgabe der Karte 
Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung 
auf einem mobilen Endgerät ausgegeben werden. Diese Verein ba run
gen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die digitale Karte gelten ergän
zend gesondert mit der ING vereinbarte Nutzungsbedingungen für die 
digitale Karte.

2.

Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das darauf angegebene Girokonto. Sie kann nur auf den 
Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der 
der Kontoinhaber eine Vollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die 
Vollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevoll
mächtigten ausgegebene Karte an die ING zurückgegeben wird. Die ING 
wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Bargeldauszahlungen 
und automatisierten Kassen sowie für die Aufladung der GeldKarte elek
tronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatz
anwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das 
die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist 
nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung der ING kommt nur gegenüber der ING in Betracht 
und richtet sich nach dem mit der ING abgeschlossenen Vertrag. Solange 
die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass 
sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten 
Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte gespei
cherten Zusatz anwendungen ist weiterhin möglich.

3.

Finanzielle Nutzungsgrenze 
Die Nutzungsgrenzen für Bargeldauszahlungen mittels Karte von einem 
Geldautomaten und/oder Terminal zum Bezahlen von Waren und 
Dienstleistungen mit PINEingabe ergeben sich aus dem Preis und Leis
tungsverzeichnis. Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte 
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer vorher für das Girokonto 
eingeräumten Kontoüberziehung [Dispo kredit] gemäß den täglichen 
und wöchentlichen Verfügungsgrenzen vornehmen. Auch wenn der Kar
teninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, 
ist die ING berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die 
aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen 
auf dem Girokonto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4.

Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Girokonto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung 
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis 
und Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsrege
lung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne 
 vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 
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die ING die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personen
bezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und 
 speichert.

9.

Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die ING ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rah
men der finan ziellen Nutzungsgrenze gemäß Nummer II.2 verfügbaren 
Geldbetrag zu sperren, wenn

• der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger 
 ausgelöst worden ist und

• der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 
 Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die ING unbeschadet sonstiger gesetz
licher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue 
Zahlungsbetrag mitgeteilt oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

10.

Ablehnung von Kartenzahlungen durch die ING
Die ING ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 

• der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß Nummer II.8 
 autorisiert hat, 

• der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die 
 finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

• die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte 
eingesetzt wird, unterrichtet.

11.

Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach 
Eingang des Zahlungsauftrages bei der ING ist diese verpflichtet sicher
zustellen, dass der Karten zahlungsbetrag spätestens zu dem im Preis 
und Leistungsverzeichnis angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienst
leister des Zahlungsempfängers eingeht.

12.

Entgelte und deren Änderung
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der ING geschuldeten Entgelte 
ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis der ING. 
Das Preis und Leistungsverzeichnis kann unter https://www.ing.de/ 
preisleistungsverzeichnis/ eingesehen werden.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens 
2 Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange
boten. Hat der Konto inha ber mit der ING im Rahmen der Geschäfts
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Internetbanking), können die Änderungen auch auf diesem Weg 
angeboten werden. Die von der ING angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung 
über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung 
hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die ING 
mit dem Kontoinhaber nur ausdrücklich treffen. 

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdienste rahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

13.

Information des Kontoinhabers über den 
Kartenzahlungs vorgang 
Die ING unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich 
über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Konto
informationen verein barten Weg. Über die mit der GeldKarte getätigten 
einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet 
die ING den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten Bezahl
vorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chipkartenlesers nach
vollziehen. 

(3) Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf 
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte 
nicht im mobilen Endgerät oder in einem anderen Kommunikationsge
rät gespeichert oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt 
werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte 
kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen 
Kontos Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuhe
ben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und der Zugriff 
auf das mobile Endgerät oder ein anderes Kommunikationsgerät durch 
ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsmedium abgesichert 
werden kann, so darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs 
nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der Debitkarte erfor
derlich ist.

(4) Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(4.1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, 
des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwen
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN 
fest, so ist die ING unverzüglich telefonisch zu benachrichtigen (Sperr
anzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit 
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst abgeben. In diesem Fall 
ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der ING als karten
ausgebendes Institut – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonum
mer angegeben werden. Der Zentrale Sperr annahmedienst sperrt alle 
für das betreffende Girokonto ausgegebenen Karten für die weitere Nut
zung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung 
der Sperre auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karten
inhaber mit der ING in Verbindung setzen. Die Kontakt daten, unter 
denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karten
inhaber gesondert mitgeteilt. Der  Karteninhaber hat jeden Diebstahl 
oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(4.2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

(4.3) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich ver
wendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die 
ING dem Kontoinhaber das im Preis und Leistungsverzeichnis der ING 
ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschließlich und unmittelbar 
mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
ING die Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzkarte geführt haben, zu 
vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind.

(4.4) Befindet sich auf der Karte für das Internetbanking ein TANGene
rator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung des Internetbanking Zugangs zur Folge.

(4.5) Durch die Sperre der Karte bei der ING beziehungsweise dem Zent
ralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät 
gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen End
gerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen 
erfolgen.

(4.6) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann 
möglich, wenn das Unter nehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bank generierten Zusatz
anwendung kommt nur gegenüber der ING in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der ING abgeschlossenen  Vertrag.

(4.7) Der Kontoinhaber hat die ING unverzüglich nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten.

8.

Autorisierung von Kartenzahlungen durch den 
Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätz
lich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung 
erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der 
Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Auto
risierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass 
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Karteninhaber durch schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Scha
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver
schuldens, in welchem Umfang die ING und der Konto inhaber den Scha
den zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro 
je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs
beschränkung gilt nicht 

• für nicht autorisierte Kartenverfügungen
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der ING
• für Gefahren, die die ING besonders übernommen hat, und 
• für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden. 

(4) Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(4.1) Ansprüche gegen die ING nach Nummer 13.1 bis 13.3 sind ausge
schlossen, wenn der Kontoinhaber die ING nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unter
richtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder 
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13monatigen Frist 
beginnt nur, wenn die ING den Kontoinhaber über die aus der Kartenver
fügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Konto
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche 
nach Nummer 13.3 kann der Konto inhaber auch nach Ablauf der Frist in 
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war.

(4.2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die ING sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die ING keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden 
können, oder

• von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
 wurden. 

15.

Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Karten verfügungen
(1) Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1.1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm 
gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst miss
bräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
 Kartenverfügungen in Form der

• Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels und 

Dienstleistungsunternehmen,
• Aufladung der GeldKarte oder
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines PrepaidMobilfunkKontos,

so haftet der Kontoinhaber für dadurch bis zum Zeitpunkt der Sperr
anzeige entstandene Schäden nur, wenn er die nicht autorisierte 
 Kartenverfügung in betrügerischer Absicht ermöglicht oder vorsätzlich 
oder grob fahrlässig seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
verletzt hat.

(1.2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

• es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 
Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche 
Verwendung der Karte oder des mobilen Endgeräts mit der digitalen 
Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder

• der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweignieder lassung der ING oder eine sonstige Stelle, an die Tätig
keiten der ING ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(1.3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutsch
lands und des Europäischen Wirtschaftsraums1, trägt der Kontoinhaber 
den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden 
Schaden nach Absatz 1.1, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen 
Bedingungen obliegenden Pflichten nur fahrlässig verletzt hat. Hat die 
ING durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des 
von ihr zu vertretenden Mitverschuldens. 

(1.4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen 
und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder 
seine Sorgfaltspflich ten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstan denen Schaden in vollem Umfang. 

14.

Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadens-
ersatzansprüche des Kontoinhabers 
(1) Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Fall einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der 

• Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels und 

Dienstleistungsunternehmen
• Aufladung der GeldKarte oder 
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines PrepaidMobilfunkKontos 

hat die ING gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die ING ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag unverzüglich zu erstatten. Wurde der Betrag dem Girokonto des 
Karteninhabers belastet, bringt die ING dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäfts
tags gemäß Preis und Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem der ING angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung 
nicht autorisiert ist oder die ING auf andere Weise davon Kenntnis erhal
ten hat. Hat die ING einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für 
den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers 
vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die ING ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht 
nicht bestätigt. 

(2) Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
 Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
(2.1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung in Form der 

• Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten, 
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels und 

Dienstleistungsunternehmen, 
• Aufladung der GeldKarte oder 
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines PrepaidMobilfunkKontos 

kann der Kontoinhaber von der ING die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenver
fügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Giro
konto des Karteninhabers belastet, bringt die ING dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten
verfügung befunden hätte. 

(2.2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 2.1 hinaus von der ING die 
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Girokonto belastet wurden. 

(2.3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer II.10 
ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungs
dienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages 
auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Karten
zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden. 

(2.4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
 ausgeführt, wird die ING die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 

(3) Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
Im Fall einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Fall einer nicht 
erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der ING für einen Schaden, 
der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist, Ersatz verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die ING die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
Die ING hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, 
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle 
liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Erfolgt der Einsatz der Karte 
in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirt
schaftsraums1, beschränkt sich die Haftung der ING für das Verschulden 
einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer  solchen Stelle. Hat der 

1  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
 Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.
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III.

Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 

1.

Geldautomatenservice und Einsatz an 
 auto matisierten Kassen von Handels- und 
Dienst leistungsunternehmen
(1) Verfügungsrahmen der Karte
Bargeldauszahlungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und 
die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen 
des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder 
 Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird 
geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene 
Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Ver
fügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden unabhängig 
vom aktuellen Kontostand und von einer etwa vorher zum Girokonto 
eingeräumten Kontoüberziehung [Dispokredit] abgewiesen. Der Karten
inhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des 
Kontogut habens oder einer vorher für das Girokonto eingeräumten 
 Kontoüberziehung [Dispokredit] in Anspruch nehmen. Übersteigt die 
Buchung von KartenUmsätzen ein vorhandenes Kontoguthaben oder 
eine vorher für das Girokonto eingeräumte Kontoüberziehung [Dispo
kredit], so führt die Buchung zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Der 
Kontoinhaber kann mit der konto führenden Stelle eine Änderung des 
Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Girokonto ausgegebe
nen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten 
hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

(2) Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an 
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN 
 ein gegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN 
dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber 
sollte in diesem Fall die PIN im Internetbanking entsperren oder sich mit 
der ING in Verbindung setzen.

(3) Zahlungsverpflichtung der ING; Reklamationen 
Die ING hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisier ten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte 
 verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu 
dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse 
bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen 
geltend zu machen.

2.

GeldKarte
(1) Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte ein
gesetzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarteTerminals des 
 Handels und Dienstleistungsbereichs bargeldlos bezahlen.

(2) Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte
Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von der ING 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Nummer III 1.1) zulasten des 
auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 
200 Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine PIN eingeben. 
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im 
Zusammenwirken mit einer anderen Karte zulasten des Kontos, über 
das die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufge
ladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels Geld
Karte verfügen möchte, können nur bei der ING entladen werden. Bei 
einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die ING dem Karten
inhaber den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine 
Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, 
so ist die PIN am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit 
besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch einge
geben wurde. Der Karten inhaber sollte in diesem Fall die PIN im Inter
netbanking entsperren oder sich mit der ING in Verbindung setzen.

(3) Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die 
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Giro
konto, das auf der Karte angegeben ist, sofort belastet.

Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann 
 vorliegen, wenn

• er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche 
Verfügung der ING oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuld
haft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis 
erlangt hat,

• er die PIN auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte 
 verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber 
 mitgeteilt wurde) oder

• er die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte im mobilen Endgerät 
oder in einem anderen Endgerät gespeichert hat,

• er die PIN einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch 
dadurch verursacht worden ist.

(1.5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungs rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(1.6) Abweichend von den Absätzen (1.1) und (1.2) ist der Kontoinhaber 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karten
inhaber eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z. B. bei 
 Kleinbetragszahlungen gemäß Abschnitt I. Nummer 3. Absatz (3) dieser 
Bedingungen) oder der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienst
leister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kunden
authentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kunden
authentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei von
einander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Katego rien 
Wissen (das ist die PIN), Besitz (das ist die Karte) oder Sein (etwas, das 
der Karteninhaber ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

(1.7) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den 
Absätzen (1.1), (1.3) und (1.4) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die ING nicht die Möglichkeit 
zur Entgegennahme der Sperranzeige sicher gestellt hatte.

(1.8) Die Absätze (1.2), (1.5) und (1.7) finden keine Anwendung, wenn 
der Karten inhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(2) Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der ING oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust 
oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, 
übernimmt die ING alle danach durch Verfügungen in Form der

• Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels und 

Dienstleistungsunternehmen,
• Aufladung der GeldKarte und
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines PrepaidMobilfunkKontos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entste
henden Schäden.

(3) Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte  
gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen 
ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Fall der missbräuch
lichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der 
GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die ING 
den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz 
der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne 
 Einsatz der PIN verbrauchen.

16.

Kündigung
(1) Der Kartenvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

(2) Der Karteninhaber kann den Kartenvertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. 

(3) Die ING kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer angemesse
nen, mindestens 2monatigen Kündigungsfrist kündigen. Die ING wird 
mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter Berück
sichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten ist.
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unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Kartenin
haber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertrags
verhältnisses zwischen dem Karten inhaber und dem Unternehmen.

3.

Reklamationsbearbeitung in Bezug auf 
 Zusatz anwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatz
anwen dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber 
dem Unter nehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die 
Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Ein
wendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber 
darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem 
Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwen
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der ING 
geltend zu machen. 

4.

Keine Angabe der von der ING an den Kunden 
 ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten 
Zusatz anwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter
nehmens gene rierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der 
ING an den Karten inhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern 
das Unternehmen, das eine unter nehmensgenerierte Zusatzanwendung 
in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit 
eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatz anwendung mit einem separaten, 
von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der 
 Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatz
anwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der ING als karten
ausgebendem Institut für die  Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendun
gen zur Verfügung gestellt worden ist. 

5.

Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegen über dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen
dung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatz
anwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwen
dungen kommt nur gegenüber der ING in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der ING geschlossenen Vertrag. 

Bargeldloses Bezahlen ohne 
Zahlungs garantie an auto-
matisierten Kassen mittels 
elektronischen Lastschrift-
verfahrens (ELV)
1.

Servicebeschreibung 
Die Karte ermöglicht im Inland im Rahmen des ELV die bargeldlose Zah
lung an automatisierten Kassen mittels Lastschriften ohne gleichzeitige 
Verwendung der persönlichen Geheimzahl. Auf die Kassen, an denen 
diese Zahlungsmöglichkeit besteht, wird durch ein entsprechendes Zei
chen hingewiesen. Das Unternehmen zieht die Forderungen gegen den 
Karteninhaber mit Lastschrift ein. Hierfür erteilt der Karteninhaber dem 
Unternehmen jeweils auf dem Kassenbeleg eine schriftliche Einzugs
ermächtigung. Die ING übernimmt für diese Zahlungen keine Garantie. 

2.

Adressenbekanntgabe 
Wird eine ELVLastschrift nicht bezahlt oder wegen Widerspruch zurück
gegeben, so ist die ING berechtigt, dem Unternehmen, das die Last
schrift erstellt hat, auf Anfrage den Namen und die Adresse des Karten

(4) Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem 
Bezahl vorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag 
um den verfügten Betrag.

3.

Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
(1) Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der PIN kann der Karteninhaber ein 
PrepaidMobilfunkKonto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbe
zahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten inner
halb des ihm von der ING eingeräumten Verfügungsrahmens (Num
mer III. 1 1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. 
 Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat 
über eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkan
bieter, der das PrepaidMobilfunkKonto führt, das aufgeladen werden 
soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines PrepaidMobil 
 funkKontos hat der Karten inhaber am Display des Geldautomaten den 
Menüpunkt zum Aufladen des PrepaidMobilfunkKontos zu wählen, 
die MobilfunkTelefonnummer (Handynummer) einzugeben und einen 
angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Lade
trans aktionen durch die ING wird das PrepaidMobilfunkKonto beim 
Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karten
inhaber sowohl sein eigenes PrepaidMobilfunkKonto als auch das eines 
Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der ING, etwa wegen fehlen
der Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am  Display ein ablehnender 
Hinweis angezeigt.

(2) Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten zum Aufladen von PrepaidMobilfunk
Konten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hinterein
ander falsch einge geben wurde. Der Karteninhaber sollte in diesem Fall 
die PIN im Internetbanking entsperren oder sich mit der ING in Verbin
dung setzen.

(3) Zahlungsverpflichtung der ING; Reklamationen
Die ING ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein PrepaidMobil
funkKonto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgege
benen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht 
beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und 
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhält
nis zu dem Mobilfunkanbieter, der das PrepaidMobilfunkKonto führt, 
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

Zusatzanwendungen

1.

Speicherung von Zusatzanwendungen  
auf der Karte
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen 
Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung 
(z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium 
für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines 
elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur ING. Eine unter
nehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach 
Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrags nutzen. 
Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur 
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatz anwendungen nutzen 
möchte. Die Speicherung einer unternehmensgene rierten Zusatzanwen
dung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kredit
institute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommu
nizierten Daten keine Kenntnis.

2.

Verantwortlichkeit des Unternehmens für 
den  Inhalt einer  unternehmensgenerierten 
Zusatz anwendung
Die ING als kartenausgebendes Institut stellt mit dem Chip auf der Karte 
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karten
inhaber ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwen
dungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die 
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5.

Scheckwiderruf
Der Scheck kann widerrufen werden, solange er von der ING nicht ein
gelöst wurde. Der Widerruf kann nur beachtet werden, wenn er der 
ING so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Arbeits ablaufs möglich ist.

6.

Zusätzliche Regelung für Orderschecks
Der Aussteller von Orderschecks steht gegenüber allen Kreditinstituten, 
die am Einzug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für 
deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage 
der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten 
Schecks Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestim
mungen gelten auch für die nach Beendigung des Scheck vertrags 
 ausgestellten Orderschecks. 

Bedingungen für den 
 Über weisungsverkehr
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die 
folgenden Bedingungen.

1.

Allgemein
(1.1) Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich  
des  Dauerauftrags
Der Kunde kann die ING beauftragen, durch eine Überweisung Geld
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den 
 Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der 
Kunde kann die ING auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten 
wiederkehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das 
gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).

(1.2) Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des 
 Zahlungsempfängers zu verwenden: 

Zielgebiet Währung Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend innerhalb 
des Europäischen Wirtschafts
raums2

Euro IBAN

Inland oder innerhalb des 
 Europäischen Wirtschaftsraums 

Andere Währung 
als Euro

• IBAN und BIC3 oder 
•  Kontonummer und BIC

Außerhalb des Euro päischen 
Wirtschaftsraums

Euro oder andere 
Währung

• IBAN und BIC oder 
•  Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestim
men sich nach Nummer 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

(1.3) Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der ING einen Überweisungsauftrag mittels eines 
von der ING zugelassenen Formulars oder in der mit der ING anderweitig 
vereinbarten Art und Weise (z. B. per Internetbanking) mit den erforder
lichen Angaben gemäß Nummer 2.1 bzw. Nummern 3.1.1 und 3.2.1. 

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Anga
ben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen 
führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleser
lichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die ING die 
Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der 
Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der 
ING gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen 

inhabers mitzuteilen, sofern der Karteninhaber dem Unternehmen 
hierzu eine wirksame Einwilligung auf dem  Kassenbeleg erteilt hat und 
ein Kartenverlust der ING nicht angezeigt wurde. 

Von der ING angebotene 
 andere Service leistungen
1.

Besondere Bedingungen 
Für weitere von der ING für die Karte bereitgestellte Serviceleistungen 
gelten besondere Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem 
 Kontoinhaber  vereinbart werden. 

2.

Vereinbarung über die Nutzungsarten 
Die ING vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er 
mit der Karte in Anspruch nehmen kann. 

3.

Entgelte 
Die Entgelte ergeben sich aus dem jeweils gültigen Preis und Leistungs
verzeichnis und werden bei Fälligkeit belastet. 

Vereinbarungen für den 
Scheckverkehr
1.

Scheckvordrucke 
Die ING gibt an den Kunden keine Scheckvordrucke aus.

2. 

Sorgfaltspflichten 
Scheckvordrucke und Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewah
ren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist 
der ING unverzüglich mitzuteilen. Die Scheckvordrucke sind deutlich les
bar auszufüllen. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter 
Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben 
 werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks ver
schrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, 
so ist er zu vernichten. Bei Beendigung des Scheckvertrags sind nicht 
benutzte Vordrucke unverzüglich entweder an die ING zurückzugeben 
oder entwertet zurück zusenden.

3.

Haftung von Kunde und ING
Die ING haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheck
vertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere 
durch eine Ver letzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit
verschuldens, in welchem Umfang die ING und der Kunde den Schaden 
zu tragen haben. Löst die ING Schecks ein, die dem Kunden nach der 
Ausstellung abhandengekommen sind, so kann sie das Girokonto des 
Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig 
gehandelt hat.

4.

Verhalten der ING bei mangelnder Kontodeckung
Die ING ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder 
über eine zuvor für das Girokonto eingeräumte Kontoüberziehung 
[Dispo kredit] hinaus einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf 
dem Girokonto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die ING ist 
berechtigt, in diesem Fall den Zins für geduldete Kontoüberziehungen 
zu verlangen.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
 Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

3  Business Identifier Code (BankIdentifizierungscode).
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schließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen. 

(3) Die ING unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. 

(1.7) Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) 
nicht erfüllt, kann die ING die Ausführung des Überweisungsauftrags 
ablehnen. Hierüber wird die ING den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall 
aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 bzw. Nummern 3.1.2 und 3.2.2 
 vereinbarten Fristen, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Konto
informationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die ING soweit 
möglich die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die ING 
erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder 
 keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird 
die ING dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Ver
fügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder 
herausgeben. 

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungs auftrags berechnet die ING das im Preis und Leistungs
verzeichnis  ausgewiesene Entgelt. 

(1.8) Übermittlung der Überweisungsdaten 
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die ING die in 
der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar 
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungs
dienstleister des Zahlungs empfängers. Der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers kann dem Zahlungs empfänger die Überweisungs
daten, zu denen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise 
zur Verfügung stellen. Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und 
bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten auch 
über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Inter
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungs empfängers weitergeleitet werden. 
Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungs
daten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA. 

Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
EU-Geldtransfer verordnung
Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geld-
transfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhin-
derung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die ING bei der Aus-
führung von Geldtransfers Angaben zum Auftrag geber (Zahler) und 
Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu über mitteln. 
Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler 
und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. 

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann 
auf die Weiter leitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet 
werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der 
Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die ING die in 
ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vor gaben zu 
entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungs-
verkehrs datensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer 
 Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die ING Zah-
lungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Iden-
tität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf 
Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung  stellen 
muss.

(1.9) Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter 
 Überweisungen 
Der Kunde hat die ING unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unter
richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslöse
dienstleisters. 

(1.10) Entgelte und deren Änderung 
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem Preis und 
Leistungs verzeichnis. Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 

muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst 
keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift 
oder in der anderweitig mit der ING vereinbarten Art und Weise (z. B. per 
Internetbanking PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die aus
drückliche Zustimmung enthalten, dass die ING die für die Ausführung 
der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden 
abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die ING vor Ausführung eines einzel
nen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen 
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und 
gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftra
ges an die ING auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 
Zahlungsdienste auf sichts gesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungs
konto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

(1.4) Zugang des Überweisungsauftrags bei der ING
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der ING zugeht. 
Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungs
auslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang 
des Auftrags in den dafür vor gesehenen Empfangsvorrichtungen der 
ING (z. B. Eingang auf dem Internetbanking Server der ING).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach 
Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der ING gemäß dem Preis 
und Leistungs verzeichnis, so gilt der Überweisungsauftrag erst am 
 darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen. 

(3) Geht der Überweisungsauftrag an einem Geschäftstag nach dem 
im Preis und Leistungsverzeichnis angegebenen Annahmezeitpunkt 
ein, so gilt der Über weisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der 
Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden 
Geschäftstag zugegangen. 

(1.5) Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der ING (siehe Num
mer 1.4 Absatz 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegen
über der ING wider rufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags 
ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. 
Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen 
Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Über weisungsauftrag 
abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der ING widerrufen, nach
dem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslö
sung der Überweisung erteilt hat. 

(2) Haben die ING und der Kunde einen bestimmten Termin für die Aus
führung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), 
kann der Kunde die Überweisung bzw. den Dauerauftrag (siehe Num
mer 1.1) bis zum Ende des letzten vor dem vereinbarten Tag liegenden 
Geschäftstags der ING widerrufen. Die Geschäftstage der ING ergeben 
sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. Nach dem rechtzeitigen 
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der ING werden keine 
weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags 
ausgeführt. 

(3) Nach den in Absatz 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Über
weisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn der Kunde und die ING 
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der ING 
gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag 
zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überwei
sungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend 
der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungs
empfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die ING das im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesene 
Entgelt. 

(1.6) Ausführung des Überweisungsauftrags 
(1) Die ING führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die 
zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummern 2.1, 3.1.1 und 
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) 
vorliegen, dieser vom  Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) 
und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in 
der Auftragswährung vorhanden oder eine ausreichende eingeräumte 
Kontoüberziehung [Dispokredit] vereinbart ist (Aus füh rungs bedin gungen).

(2) Die ING und die weiteren an der Ausführung der Überweisung 
 beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung aus
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(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Girokonto des Kunden 
abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, 
an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

(2.3) Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadenersatzansprüche 
des Kunden
(2.3.1) Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die ING gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Über wei
sungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Girokonto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Girokonto  wieder auf den Stand 
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autori sier
ten Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens 
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis und Leistungsverzeichnis 
zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der ING angezeigt wurde, 
dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die ING auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die ING einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die ING ihre Verpflichtung 
aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs
verdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungs
aus lösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 
bis 4 die ING.

(2.3.2) Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der ING die unverzüg
liche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit 
 verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt ist oder fehlerhaft war. Wurde 
der Betrag dem Girokonto des Kunden belastet, bringt die ING dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine 
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister aus
gelöst, so  treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die ING. Soweit 
vom Über weisungsbetrag von der ING oder zwischengeschalteten Stel
len Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die ING zuguns
ten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der ING die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Girokonto belastet 
wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei
sung kann der Kunde von der ING fordern, dass die ING vom Zahlungs
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des 
 Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers 
so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt 
 worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom 
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist 
die ING nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienst
leister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. 
Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
ING auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

(2.3.3) Schadenersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei
sung kann der Kunde von der ING einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummer 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die ING die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die ING hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesent
liche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die ING und 
der Kunde den Schaden zu tragen haben. 

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der ING,
• für Gefahren, die die ING besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der ING 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika
tionsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die von der ING angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über 
die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinaus
gehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die ING mit dem Kunden 
nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

(1.11) Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung 
als der Konto währung, wird das Girokonto gleichwohl in der Konto
währung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen 
Über weisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im Preis und 
Leistungsverzeichnis. 

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe renz
wechsel kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung 
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der ING 
zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen 
Quelle. 

(1.12) Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu 
beachten.

2. 

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums4 (EWR) in Euro oder in anderen 
 EWR-Währungen5
(2.1) Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

• Name des Zahlungsempfängers
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2), ist 

bei Überweisungen in anderen EWRWährungen als Euro der BIC 
 unbekannt, ist statt dessen der vollständige Name und die Adresse des 
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben

• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang)
• Betrag
• Name des Kunden
• IBAN des Kunden

(2.2) Maximale Ausführungsfrist
(2.2.1) Fristlänge
Die ING ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens innerhalb der im Preis und Leistungsverzeichnis ange
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers eingeht.

(2.2.2) Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Überweisungsauftrags des Kunden bei der ING (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die ING und der Kunde, dass die Ausführung der Über
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der ING den zur Ausfüh
rung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung 
gestellt hat, beginnen soll, so ist der im  Auftrag angegebene oder 
anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist 
maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäfts
tag der ING, so beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden 
Geschäftstag. Die Geschäftstage der ING ergeben sich aus dem Preis 
und Leistungs verzeichnis.

4  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
 Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

5  Zu den EWRWährungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, 
Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
 Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, 
 Ungarischer Forint.
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3.

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)6 in Währungen eines  Staates 
 außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)7 
 sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des 
EWR (Drittstaaten)8
(3.1) Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des  Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)
(3.1.1) Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:

• Name des Zahlungsempfängers
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt 
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang)
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang)
• Betrag
• Name des Kunden
• Kontonummer oder IBAN des Kunden

(3.1.2) Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

(3.1.3) Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadenersatzansprüche 
des Kunden
(3.1.3.1) Erstattung bei einer nicht autorisierten  Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die ING gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstat
tung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zah
lungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Girokonto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Girokonto wieder auf den Stand 
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht auto
risierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätes
tens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis und Leistungsver
zeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der ING ange
zeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die ING auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die ING einer zustän
digen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrüge
risches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die 
ING ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überwei
sung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die 
Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die ING.

(3.1.3.2) Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten  Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der ING die unverzügli
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit 
 verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag dem Girokonto des Kunden belastet, bringt die ING dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung 
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so 
 treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die ING. Soweit vom Über
weisungsbetrag von der ING oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte 
abgezogen worden sein sollten, übermittelt die ING zugunsten des 
 Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der ING die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 

(2.3.4) Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, 
 fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Über weisung oder 
bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabe
ansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatz
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die ING haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang ING und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der ING zwischengeschalteten Stellen 
haftet die ING nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung 
der ING auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
 zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungs betrag zuzüglich der von der ING in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der ING und für 
Gefahren, die die ING besonders übernommen hat, sowie für nicht 
autorisierte Überweisungen.

(2.3.5) Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der ING nach Nummer 2.3.2 und 2.3.4 ist in folgenden 
Fällen ausgeschlossen:

• Die ING weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs
betrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
 Zahlungsempfängers eingegangen ist. 

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der 
ING jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wieder
erlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die ING 
 verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren 
Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Über
weisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der ING 
nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunktes berechnet die ING das 
im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummer 2.3.1 bis 2.3.3 und Einwendun
gen des Kunden gegen die ING aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge
führter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die ING nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehler
haft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 
Frist beginnt nur, wenn die ING den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Überweisung entsprechend dem für Kontoinforma tionen verein
barten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Num
mer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
 verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die ING keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwen
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder

• von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

6  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich FranzösischGuayana, 
 Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, 
 Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

7  Zum Beispiel USDollar.
8  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
 (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich 
(einschließlich FranzösischGuayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
 Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
 Zypern.
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12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der ING und für 
Gefahren, die die ING besonders übernommen hat sowie für nicht 
autorisierte Überweisungen.

(3.1.3.6) Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der ING nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgen
den Fällen ausgeschlossen:

• Die ING weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs
betrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp
fängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der 
ING jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wieder
erlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht möglich, so ist 
die ING verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfüg
baren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsäch
lichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des 
Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach 
den Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die ING das im Preis 
und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Ein
wendungen des Kunden gegen die ING aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die ING nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die ING den Kunden über die Belas
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinforma
tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die ING keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder

• von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)9
(3.2.1) Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:

• Name des Zahlungsempfängers
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist statt 
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang 4)
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang 4)
• Betrag
• Name des Kunden
• Kontonummer oder IBAN des Kunden

(3.2.2) Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

(3.2.3) Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
(3.2.3.1) Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Num
mer 1.3 Absatz 2) hat die ING gegen den Kunden keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Girokonto 

Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Girokonto 
 belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überwei
sung kann der Kunde von der ING fordern, dass die ING vom Zahlungs
dienstleister des Zah lungs empfängers verlangt, die Gutschrift des 
 Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers 
so  vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt 
 worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Über weisung vom 
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist 
die ING nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienst
leister des Zahlungs empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. 
Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
ING auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

(3.1.3.3) Schadenersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von der ING einen Schaden, der nicht bereits von Num
mern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die ING die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die ING hat 
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitver schuldens, in welchem Umfang die ING und 
der Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der ING,
• für Gefahren, die die ING besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

(3.1.3.4) Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten 
Bestandteile der Überweisung
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung 
bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die ING haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang die ING und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der ING zwischengeschalteten Stellen 
haftet die ING nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
ING auf die sorgfältige Aus wahl und Unterweisung der ersten zwischen
geschalteten Stelle (weiter geleiteter Auftrag).

• Die Haftung der ING ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der ING und für Gefahren, die die ING besonders 
übernommen hat.

(3.1.3.5) Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, 
 fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder 
bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabe
ansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatz
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die ING haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang die ING und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der ING zwischengeschalteten Stellen 
haftet die ING nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
ING auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischen
geschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Überweisungs betrag zuzüglich der von der ING in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 

9  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich 
(einschließlich FranzösischGuayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
 Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spa nien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
 Zypern.
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4.

Anhang: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland 
und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Euro EUR

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Guernsey GG Britisches Pfund Sterling GBP

Insel Man IM Britisches Pfund Sterling GBP

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Jersey JE Britisches Pfund Sterling GBP

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Kroatischer Kuna HRK

Lettland LV Euro EUR

Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF

Litauen LT Euro EUR

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken* CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US USDollar USD

Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien 
und Nordirland

GB Britisches Pfund Sterling GBP

Zypern CY Britisches Pfund Sterling Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

Bedingungen für Zahlungen 
mittels  Lastschrift im SEPA-
Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPABasis
lastschrift über sein Girokonto bei der ING gelten folgende Bedingungen.

1.

Allgemein
(1.1) Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs
vorgang zulas ten des Girokontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungs betrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

(1.2) Entgelte und deren Änderung
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis und 
Leistungsver zeichnis.

des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu 
bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte 
Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis 
zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis und Leistungsverzeichnis zu 
 erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der ING angezeigt wurde, 
dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die ING auf andere Weise 
davon Kenntnis erhalten hat. Hat die ING einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die ING ihre Verpflichtung 
aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs
verdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungs
aus lösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 
bis 4 die ING.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung 
resultieren, haftet die ING für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beige tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang die ING und der Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

(3.2.3.2) Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autori
sierten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabe
ansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die ING haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang die ING und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die ING nicht. 
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der ING auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle 
(weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der ING ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der ING und für Gefahren, die die ING besonders 
übernommen hat.

(3.2.3.3) Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der ING nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:

• Die ING weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs
betrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp
fängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der 
ING jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die Tätig
keiten der ING nach den Satz 2 dieses Unterpunktes berechnet die ING 
das im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Ein
wendungen des Kunden gegen die ING aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überwei
sungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die ING nicht spätestens 
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die ING den Kunden über die Belas
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinforma
tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann 
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über 
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die ING keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen
dung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, 
oder

• von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.
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ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vor gaben zu 
entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungs-
ver kehrs datensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer 
 Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die ING Zah-
lungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Iden-
tität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf 
Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen 
muss.

(2.2) SEPA-Lastschriftmandat
(2.2.1) Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  
(SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPALastschriftmandat. 
Damit autorisiert er gegenüber der ING die Einlösung von SEPABasis
lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in 
der mit der ING vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung ent
halten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister 
und etwaige zwischen geschaltete Stellen die für die Ausführung der 
Lastschrift notwendigen personen bezogenen Daten des Kunden abru
fen, verarbeiten, übermitteln und speichern.

In dem SEPALastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des 
Kunden enthalten sein:

• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Girokonto des 
Kunden mittels SEPABasislastschrift einzuziehen, und 

• Weisung an die ING, die vom Zahlungsempfänger auf sein Girokonto 
gezogenen SEPABasislastschriften einzulösen.

Das SEPALastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten 
 enthalten: 

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
• eine Gläubigeridentifikationsnummer, 
• Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung, 
• Name des Kunden (sofern verfügbar),
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat 
zusätzliche Angaben enthalten.

(2.2.2) Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von 
seinem Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich 
damit die ING an, die vom Zahlungs emp fänger auf sein Girokonto gezo
genen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugs ermäch tigung autorisiert 
der Kunde gegenüber der ING die Einlösung von Last schriften des 
 Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPALast
schriftmandat. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem 
Inkraft treten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen. 

Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
• Name des Kunden, 
• Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und Bankleit

zahl des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.

(2.2.3) Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPALastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegen
über dem Zahlungsempfänger oder der ING – möglichst schriftlich – mit 
der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge 
nicht mehr autorisiert sind. Erfolgt der Widerruf gegenüber der ING, wird 
dieser ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag 
gemäß Preis und Leistungsverzeichnis wirksam. Zusätzlich sollte dieser 
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt  werden, damit dieser 
keine weiteren Lastschriften einzieht.

(2.2.4) Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislastschriften
Der Kunde kann der ING gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
SEPABasislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese Wei
sung muss der ING bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
Preis und Leistungsverzeichnis vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst 
schriftlich und möglichst gegenüber der ING erfolgen. Zusätzlich sollte 
diese auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden 
spätestens 2 Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text
form angeboten. Hat der Kunde mit der ING im Rahmen der Geschäfts
beziehung einen elektronischen Kom munikationsweg vereinbart,  können 
die Änderungen auch auf diesem Wege ange boten werden. Die von 
der ING angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde 
diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden 
gerichtet ist, kann die ING mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

2.

SEPA-Basislastschrift
(2.1) Allgemein
(2.1.1) Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPABasislastschriftverfahren kann der Kunde über die ING 
an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets 
des einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments 
Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang genannten 
Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPABasislastschriften muss

• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA
Basislastschriftverfahren nutzen und 

• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 
SEPALastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der ING die Lastschriften 
vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA
Basislastschrift binnen einer Frist von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf  seinem Girokonto von der ING die Erstattung 
des belasteten Lastschriftbetrags  verlangen.

(2.1.2) Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäischen Wirt
schaftsraums2) zusätzlich den BIC3 der ING als seine Kundenkennung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die ING berech
tigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPABasislastschrift ausschließlich 
auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung aus zuführen. Die 
ING und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den 
 Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs
empfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich ange
gebenen BIC aus.

(2.1.3) Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPABasislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechen
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA weiter
geleitet werden.

Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
EU-Geldtransfer verordnung
Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geld-
transfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhin-
derung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die ING bei der Aus-
führung von Geldtransfers Angaben zum Auftrag geber (Zahler) und 
Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu über mitteln. 
Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler 
und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. 

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann 
auf die Weiter leitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet 
werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der 
Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die ING die in 

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Für die Mitgliedsstaaten siehe Anhang. 
3 Business Identifier Code (BankIdentifizierungscode).
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(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange
gebenen  Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag 
gemäß Preis und Leistungsverzeichnis der ING, so beginnt die Ausfüh
rungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die ING unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein
barten Häufigkeit.

(2.5) Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA
Basislastschrift binnen einer Frist von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Girokonto von der ING ohne Angabe 
von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen. 
Dabei bringt sie das Girokonto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zah
lungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 
hiervon unberührt. 

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald 
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine aus
drückliche Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der ING 
autorisiert worden ist. 

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder 
 fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Num
mer 2.6.2. 

(2.6) Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadenersatzansprüche 
des Kunden
(2.6.1) Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die ING 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Girokonto abge
buchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Girokonto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die 
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spä
testens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis und Leistungs
verzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der ING ange
zeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die ING auf 
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die ING einer zuständi
gen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrüge
risches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die ING 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

(2.6.2) Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Zahlung kann der Kunde von der ING die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als 
die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die ING bringt dann das 
Girokonto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der 
ING die Erstat tung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die 
ING ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das 
Girokonto des Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 2.4.4 
Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem 
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschrift
betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei 
die Zahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden. 

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die ING auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

(2.6.3) Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der 
Kunde von der ING einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 2.6.1 
und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die ING 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die ING hat hierbei ein Ver
schulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, 
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuld
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 

(2.3) Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des 
 SEPA-Lastschrift mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPALastschriftmandat verbleibt beim 
Zahlungs emp fänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und 
setzt etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung 
von SEPABasislastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom 
Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPABasislastschrift unter Einschaltung seines Zah
lungsdienstleisters an die ING als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert 
auch die Weisung des Kunden an die ING zur Einlösung der jeweiligen 
SEPABasislastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Satz 2 und 4 beziehungs
weise Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet 
die ING auf die für die Erteilung des SEPALastschriftmandats verein
barte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

(2.4) Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift
(2.4.1) Belastung des Girokontos des Kunden mit dem 
 Lastschrift betrag
(1) Eingehende SEPABasislastschriften des Zahlungsempfängers werden 
am im Daten satz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungs
empfänger ange ge benen Lastschriftbetrag dem Girokonto des Kunden 
belastet. Fällt der Fällig keits tag nicht auf einen im Preis und Leistungs
verzeichnis ausgewiesenen Geschäfts  tag der ING, erfolgt die Konto
belastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Num
mer 2.4.2), wenn 

• der ING ein Widerruf des SEPALastschriftmandats gemäß 
 Num mer 2.2.3 zuge gan gen ist,

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes 
Gut haben auf seinem Girokonto oder über keine ausreichende einge
räumte Kontoüberziehung [Dispokredit] verfügt (fehlende Konto
deckung); Teileinlösungen nimmt die  ING nicht vor, 

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen 
keinem Girokonto des Kunden bei der ING zuzuordnen ist oder 

• die Lastschrift nicht von der ING verarbeitbar ist, da im Lastschrift
datensatz 

• eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die ING 
erkennbar fehler haft ist, 

• eine Mandatsreferenz fehlt, 
• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder 
• kein Fälligkeitstag angegeben ist.

(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätes
tens am zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPABasislastschrift eine 
gesonderte Weisung des Kunden nach Nummer 2.2.4 entgegensteht.

(2.4.2) Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPABasislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 
dem Girokonto des Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag 
gemäß Preis und Leistungsverzeichnis nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird.

(2.4.3) Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-
machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPABasislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die ING den 
 Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 ver
einbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinforma
tionen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die ING soweit möglich 
die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nicht
ausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können. 

Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA
Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 
Absatz 2 zweiter Spiegel strich) berechnet die ING das im Preis und Leis
tungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

(2.4.4) Ausführung der Zahlung
(1) Die ING ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Giro
konto des Kunden aufgrund der SEPABasislastschrift des Zahlungs
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im 
Preis und Leistungsverzeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
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Vereinbarungen zum 
 Extra-Konto
1.

Kontoinhaber
ExtraKonten werden nur für natürliche Personen und auch nur für 
eigene Rechnung eröffnet und geführt. Neukunden müssen ihren Wohn
sitz in Deutschland haben. (Hinweis: Die INGDiBa AG, im Folgenden 
„ING“ genannt, eröffnet nur ExtraKonten für Personen, die im eigenen 
wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung [insbe
sondere nicht als Treuhänder] handeln.) Für jeden Kunden wird maximal 
ein ExtraKonto geführt. Bei mehr als einem Kontoinhaber zeichnet 
jeder einzeln und das ExtraKonto wird als OderKonto geführt.

2.

Wesentliche Leistungsmerkmale/Kontoführung/
Rechnungsabschluss
(1) Wesentliche Leistungsmerkmale
Das ExtraKonto dient der Geldanlage. Das auf dem ExtraKonto ver
wahrte Guthaben ist täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Der Kontovertrag 
umfasst die Verwahrung der Einlagen, Kontoführung, Einzahlungen, 
Überweisungen auf das Referenzkonto und den Lastschrifteinzug vom 
Referenzkonto. Das ExtraKonto dient nicht der Abwicklung von Zahlungs
verkehrsvorgängen und nimmt nicht am Auslandszahlungsverkehr teil. 
Die ING wird auf das ExtraKonto gezogene Lastschriften nicht einlösen.

(2) Kontoführung
Das ExtraKonto wird per Internetbanking inklusive PostBox geführt. 
Verfügungen und Weisungen können per Internetbanking erteilt werden. 
Rechnungsabschlüsse und Mitteilungen werden elektronisch in die Inter
netbanking PostBox eingestellt. Ein Versand per Post erfolgt parallel 
dazu nur auf Verlangen des Kontoinhabers. Weiterhin besteht die Mög
lichkeit, zur telefonischen Abwicklung von Aufträgen.

(3) Rechnungsabschluss
Von der ING erhält der Kontoinhaber jeweils zum Ende eines Kalender
jahres einen Rechnungsabschluss. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kontoinhaber 
spätestens vor Ablauf von 6 Wochen nach dessen Zugang zu erheben; 
macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absen
dung innerhalb der 6WochenFrist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein
wendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die ING bei Ertei
lung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kontoinhaber 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses 
verlangen, muss dann aber beweisen, dass das Konto zu Unrecht belastet 
oder eine Gutschrift nicht erteilt wurde.

3.

Entgelte und Aufwendungsersatz
Entgelte für die im Rahmen des ExtraKonto Vertrags erbrachten Leis
tungen ergeben sich aus den mit dem Kontoinhaber getroffenen Verein
barungen (z. B. Vereinbarung zum Verwahrentgelt). Es gilt das Preis 
und Leistungsverzeichnis, Abschnitt Sparprodukte und Einlagen. Ein 
möglicher Anspruch der ING auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

4.

Guthabenzins
Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. taggenau berechnet und dem 
ExtraKonto gut geschrie  ben, diese sind dem jährlichen Kontoauszug zu 
entnehmen. Die ING ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) zu ändern. Der Kontoinhaber kann den aktuellen Zinssatz 
jederzeit telefonisch bei den Kunden betreuern der ING oder unter  
www.ing.de/konditionen abfragen. 

5.

Steuern, Mitteilung von Änderungen
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistel
lungsauftrag erteilt hat oder der SparerPauschbetrag ausgeschöpft ist, 
führt die ING die Kapitalertragsteuer für ihn ab. Bei Fragen sollte sich 
der Kontoinhaber an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen 

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang die ING der und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 

• für nicht autorisierte Zahlungen, 
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der ING, 
• für Gefahren, die die ING besonders übernommen hat, und 
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde 

 Verbraucher ist.

(2.6.4) Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der ING nach Nummer 2.6.2. und 2.6.3 ist in folgenden 
Fällen ausgeschlossen: 

• Die ING weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers eingegangen ist. 

• Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsemp
fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsemp
fängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der ING jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des 
Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunktes nicht möglich, so ist 
die ING verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfüg
baren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf 
Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätig
keiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die ING 
das im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummer 2.6.1 bis 2.6.3 und Einwendun
gen des Kunden gegen die ING aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge
führter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind aus
geschlossen, wenn der Kunde die ING nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus
geführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die ING den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
 maßgeblich. Schadensersatz ansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände 

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die ING keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung 
der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder 

• von der ING aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

3.

Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten  
und Gebiete
(3.1) Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumä
nien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn sowie Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

(3.2) Sonstige Staaten und Gebiete
Monaco, Schweiz, St. Pierre und Miquelon, San Marino, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland (einschließlich Guernsey, 
Insel Man, Jersey).
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richten. Der Widerruf führt zu einem Abweichen von der vereinbarten 
Form der Kontoführung (Ziffer 1), weil sicher gestellt werden muss, dass 
Verfügungen über das ExtraKonto nur von allen Kontoinhabern gemein
sam erfolgen dürfen. Ab Eingang der Widerrufser klä rung bei der ING 
ist eine Teilnahme am Telebanking sowie am Internet banking für  keinen 
der Kontoinhaber mehr möglich.

10. 

Abtretung/Verpfändung
Guthaben auf ExtraKonten können nicht an Dritte abgetreten oder 
 verpfändet  werden.

11.

Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse des anderen 
Konto inhabers unverändert bestehen. Jedoch kann der überlebende 
Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben die Konten auflösen. Die Rechte 
des Verstorbenen werden durch seine Erben gemeinschaftlich wahr
genommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung 
steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede 
Verfügung über das Konto seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Mit
erben die Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so kön
nen sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämt lichen 
Miterben über das Konto verfügen.

12.

Postanschrift
Als Postanschrift gilt die Anschrift des ersten Kontoinhabers (gemäß 
Konto eröffnungsvertrag). Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Ände
rung der Post anschrift unverzüglich mitzuteilen.

13.

Laufzeit/Kündigung
Der ExtraKonto Vertrag unterliegt keiner Mindestlaufzeit. Der Konto
inhaber kann den ExtraKonto Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Die ING kann den ExtraKonto Vertrag jederzeit unter 
 Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. Bei der Bemessung der 
Kündigungsfrist wird die ING auf die berechtigten Belange des Konto
inhabers Rücksicht nehmen. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 
2 Monate. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt bestehen.

14.

Pfandrecht
Der Kontoinhaber und die ING sind sich darüber einig, dass der ING ein 
Pfandrecht an dem Guthaben einschließlich aller Zinsen auf dem Extra
Konto zusteht. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, 
künftigen und bedingten Ansprüche, die der ING mit sämtlichen ihrer in 
und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäfts
beziehung gegen den Kontoinhaber zustehen.

 steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Aus
land steuerpflichtig ist.

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der ING eine Änderung seiner zur 
 Steuerpflicht im Ausland gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

6.

Einzahlungen, Verfügungen
Bei Verfügungen über das Gesamtguthaben bleibt das ExtraKonto 
 weiterhin bestehen, es sei denn, der Kontoinhaber wünscht ausdrücklich 
eine Kontoauflösung. Einzahlungen auf ExtraKonten sind durch Über
weisung und durch Bareinzahlungen bei fremden Kreditinstituten mög
lich und soweit angeboten durch regelmäßige Lastschrifteinzüge 
 (Sparpläne), dann nur in einem Abstand von 30 Kalendertagen möglich. 
Prämienbegünstigte vermögenswirksame Leistungen im Sinne des 
 Vermögensbildungsgesetzes können nicht auf das ExtraKonto einge
zahlt werden. Die ING behält sich vor, als vermögenswirksame Leistung 
gekennzeichnete Zahlungseingänge zurückzuweisen. Die Übermittlung 
von Aufträgen per Telefax ist nicht möglich. Die ING kann die Höhe des 
maximalen Lastschriftbetrags festlegen. Aufträge zum Lastschrifteinzug 
von anderen Konten sind nicht möglich.

7.

Referenzkonto
Als Referenzkonto für Auszahlungen und Lastschrifteinzug ist nur ein 
Girokonto zuge lassen, welches auf den Namen des ExtraKonto Inhabers 
lautet. Der Konto inhaber kann das Referenzkonto durch Mitteilung an 
die ING einmal innerhalb von 30 Kalendertagen ändern. Änderungsauf
träge per Telefax sind nicht möglich. Verfügungen wird die ING dann 
nur noch zugunsten des neuen Referenzkontos vornehmen. Bei einem 
Gemeinschaftskonto (OderKonto) ist jeder Kontoinhaber allein berech
tigt, der ING ein neues Referenzkonto mitzuteilen. Änderungen des 
 Referenzkontos (über Internetbanking) durch den Kontoinhaber können 
von der ING gestattet werden.

8.

Vereinbarungen für Gemeinschaftskonten mit 
Einzel  ver     fügungs berechtigung für jeden Konto-
inhaber (Oder-Konten)
Jeder Kontoinhaber kann über das ExtraKonto ohne Zustimmung des 
anderen Konto  inhabers verfügen und zulasten des Kontos alle mit der 
Kontoführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen treffen. 
Darüber hinaus kann jeder Kontoinhaber interne Umbuchungen auf 
Konten veranlassen, die auf den Namen beider Kontoinhaber geführt 
werden, oder auf eigene Einzelkonten, über die der andere Kontoinhaber 
verfügungsbefugt ist.

9.

Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines ande
ren Konto   inha bers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der ING gegen
über wider rufen. Über den Widerruf ist die ING unverzüglich zu unter

Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 1
 Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

INGDiBa AG, TheodorHeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Abschnitt 2 
 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

1.  die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 

2.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 
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• Scheckeinreichungen/inkasso
• Teilnahme am girocardService 

Das Basiskonto wird per Internetbanking inklusive PostBox geführt. Ver
fügungen und Weisungen können per Internetbanking erteilt werden. 
Kontoauszüge, Rech nungsabschlüsse und Mitteilungen werden elektro
nisch in die Internetbanking PostBox eingestellt. Ein Versand per Post 
erfolgt parallel dazu nur auf Verlangen des Kontoinhabers und ist nach 
Maßgabe des Preis und Leistungsverzeichnisses ent geltpflichtig, 
ebenso wie beleghafte Verfügungen und Weisungen. Weiterhin bietet 
das Basiskonto die Möglichkeit zur telefonischen Abwicklung von 
 Bankgeschäften über das Telebanking.

Der Basiskonto Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es 
besteht  keine Mindestlaufzeit. 

2.

Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
 Basiskontos
Die ING führt ausschließlich Konten für natürliche Personen (Privat perso
nen) und auf deren eigene Rechnung. Die Eröffnung eines Basiskontos 
setzt  voraus, dass der Kunde 

• eine natürliche Person (Verbraucher) ist
• das Basiskonto als Einzelkonto führt
• das Basiskonto privat und nicht gewerblich nutzt 
• sich rechtmäßig in der EU aufhält 

Vereinbarungen zum 
 Basiskonto
1. 

Wesentliche Leistungsmerkmale
ING führt das Basiskonto für den Kontoinhaber im Kontokorrent (in 
 laufender Rech nung). Basiskonten werden für natürliche Personen als 
Einzelkonten in Euro und nur für eigene Rechnung geführt. Die ING 
führt das Basiskonto als  Privatkonto (z. B. als Lohn oder Gehaltskonto). 
 Werden über das Basiskonto erkennbare Geschäfts umsätze getätigt, 
hat die ING das Recht, das Basiskonto unter Wahrung einer angemesse
nen Frist zu kündigen. Für jeden Konto inhaber wird nur ein Basiskonto 
geführt.

Die ING richtet für den Kunden das Basiskonto ein, schreibt eingehende 
Zahlungen auf dem Basiskonto gut und wickelt von ihm veranlasste 
Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisungen) zulasten des Basiskontos ab, 
soweit das Basiskonto ausreichend Guthaben aufweist. 

Im Einzelnen umfasst der Basiskonto Vertrag folgende Dienstleistungen:

• Kontoführung
• Verwahrung der Einlagen
• Bargeldein und auszahlungen 
• Überweisungen
• Daueraufträge
• Lastschriften (ausgeschlossen sind Lastschrifteinzüge im Kunden

auftrag)

 3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und 
dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungs
berechtigten; 

 4.  die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt; 
 5.  den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer 

 abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Über
prüfung des Preises ermöglicht; 

 6.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises;

 7.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
 8.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und 

Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet 
ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

 9.  die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
10.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss 

des Vertrags zugrunde legt; 
11.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
12.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 

sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

13.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, 
nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen; 

14.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) 
geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.

 Abschnitt 3 
 Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für 
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden 
kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

 Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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7.

Zahlung und Erfüllung des Vertrags, 
 Kontoauszüge
Die Verpflichtungen aus dem Basiskonto Vertrag werden durch Verbu
chung der Gutschriften und Belastungen (z. B. aus Überweisungen, Last
schriften, Buchungen mit der girocard [Debitkarte]) auf dem in laufender 
Rechnung geführten Basiskonto sowie durch Erteilung eines Rechnungs
abschlusses zum Ende eines Kalender quartals erfüllt. Die Rechtswirkun
gen eines Rechnungsabschlusses sowie die Pflicht, dessen Inhalt zu 
 prüfen und gegebenenfalls Einwendungen zu erheben, sind unter Num
mer 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Rechnungsabschlüsse 
bei  Kontokorrentkunden (Konten in laufender Rechnung)“ geregelt.

Neben den Rechnungsabschlüssen erhält der Kontoinhaber für das 
Basiskonto mindestens einmal monatlich eine Unterrichtung (Konto
auszug) über die Umsätze, sofern auf dem Basiskonto Umsätze getätigt 
wurden. 

Die Erteilung des Rechnungsabschlusses und die Unterrichtung über 
die Umsätze erfolgt durch Einstellung des Rechnungsabschlusses und 
der Kontoauszüge in die PostBox. Nach dem Ende der Berechtigung 
zur Teilnahme am Internet banking (gemäß Ziffer 4) erfolgt der Versand 
postalisch.

8.

Eingeräumte/Geduldete Kontoüberziehungen 
(1) Eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit]
Die eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] steht für das Basis
konto nicht zur Ver fü gung, da eine Kontoüberziehungsmöglichkeit 
grundsätzlich nicht besteht.

(2) Geduldete Kontoüberziehung
In Einzelfällen wird die Inanspruchnahme des Basiskontos ohne verein
barte eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] oder über die verein
barte eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] hinaus geduldet.

Die Sollzinsen für die geduldete Kontoüberziehung werden je nach Höhe 
des in Anspruch genommenen Kreditbetrags berechnet und quartals
weise fällig. Mit dem Rechnungsabschluss werden sie dem Basiskonto 
belastet.

(3) Änderung von Zinsen
Der Sollzinssatz für die geduldete Kontoüberziehung ist variabel. Die ING 
ist gemäß der nachfolgenden Regelung berechtigt und verpflichtet, den 
Zinssatz anzupassen. Maßgeblich für Anpassungen sind Veränderungen 
des Zinssatzes der Europäischen Zentralbank für Hauptrefinanzierungs
geschäfte (nachfolgend EZBZinssatz genannt). Maßgeblich ist weiterhin 
die am 01.09.2010 bestehende Differenz zwischen dem Sollzinssatz und 
dem EZBZinssatz (Äquivalenzverhältnisse). Sie beträgt für die geduldete 
Kontoüberziehung 11,5 Prozentpunkte. 

Die ING prüft die Entwicklung des EZBZinssatzes jeweils am 15. eines 
Monats (Prüfungstag). Veränderungen des EZBZinssatzes um mindes
tens 0,25 Pro zentpunkte (relevante Veränderung) gegenüber dessen 
Niveau am 01.09.2010 bzw. danach gegenüber dessen Niveau zum Zeit
punkt der Feststellung der letzten relevanten EZBZinssatzänderung 
berechtigen die ING bei Erhöhungen und verpflichten die ING bei Ermä
ßigungen zur Anpassung des Sollzinssatzes. Eine Ermäßigung des Soll
zinssatzes muss dabei mindestens der Ermäßigung des EZBZinssatzes 
entsprechen. Eine Erhöhung darf maximal der Erhöhung des EZBZins
satzes entsprechen. Eine Zinsanpassung wird 3 Kalendermonate nach 
dem Prüfungstag, jeweils am 15. eines Monats, wirksam (Anpassungstag).

Nutzt die ING – im Falle einer Erhöhung des EZBZinssatzes um mindes
tens 0,25 Prozentpunkte – ihr Recht zur Erhöhung des Sollzinssatzes 
nicht oder nicht voll aus, wird dadurch das vereinbarte Äquivalenzverhält
nis zugunsten des Kunden unterschritten. Die ING kann die nicht ausge
nutzte Erhöhung jeweils am 15. eines Monats unter Einhaltung des 
vereinbarten Äquivalenzverhältnisses nachholen. Bei einer nachfolgen
den Ermäßigung des EZBZinssatzes (relevante Ermäßigung) ist sie erst 
dann zur Senkung der Sollzinssätze verpflichtet, wenn die im Rahmen 
des  vereinbarten Äquivalenzverhältnisses bestehende Differenz von 11,5 
Prozentpunkten (geduldete Kontoüberziehung) überschritten würde.

Die ING wird den Kunden vorab über jede Sollzinssatzänderung informie
ren. Die Information darf auch per Kontoauszug erfolgen. 

3.

Keine Anlageform für vermögenswirksame 
 Leistungen
Das Basiskonto ist keine Anlageform im Sinne des Vermögensbildungs
gesetzes (§ 2 VermBG). Prämienbegünstigte vermögenswirksame 
 Leistungen können nicht  darauf eingezahlt oder überwiesen werden. 
Die ING behält sich vor, als vermögens wirksame Leistungen gekenn
zeichnete Zahlungseingänge zurückzuweisen.

4.

Teilnahme am Internetbanking inklusive 
 Post-Box
Die Teilnahme am Internetbanking inklusive PostBox ist entsprechend der 
wesent lichen Leistungsmerkmale des Basiskontos (Ziffer 1) vorgesehen:

Die Nutzung des Internetbanking ist in den Vereinbarungen zum Inter
netbanking inklusive PostBox und Telebanking geregelt. Endet die 
Berechtigung zur Teilnahme am Internet banking auf Veranlassung des 
Kontoinhabers, hat dies gleichzeitig zur Folge, dass Kontoauszüge, 
Rechnungsabschlüsse und Mitteilungen per Post versendet werden. 
Der Versand per Post ist ebenso wie beleghafte Verfügungen und 
 Weisungen entgelt pflichtig.

5.

Teilnahme am Telebanking
Die Teilnahme am Telebanking ist entsprechend der wesentlichen 
Leistungs merk male des Basiskontos (Ziffer 1) möglich:

Am Telebanking können darüber hinaus Personen teilnehmen, die über 
bei der ING geführte Konten verfügungsberechtigt sind („berechtigte 
Nutzer“). Die Berechtigung der Teilnahme eines berechtigten Nutzers 
endet, wenn der Kontoinhaber seine Zustimmung widerruft. Die Nutzung 
des Telebanking ist in den Vereinbarungen zum Internetbanking inklu
sive PostBox und Telebanking geregelt.

6.

Entgelte
Die aktuellen Entgelte für die im Rahmen des Basiskonto Vertrags 
erbrachten Leis tungen bzw. für die Führung des Basiskontos sind dem 
Preis und Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Für die Teilnahme 
am girocardService fällt kein monatliches Entgelt an. Preise für Zusatz
leistungen im Zusammenhang mit dem Basiskonto (z. B. Zwischenkonto
auszüge etc.) ergeben sich ebenfalls aus dem Preis und Leistungs
verzeichnis. Die Änderung von Entgelten während der Laufzeit des Basis
konto Vertrags erfolgt nach Maßgabe von Nummer 12 Absatz 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für die Inanspruchnahme einer geduldeten Kontoüberziehung berech
net die ING Sollzinsen, die gemäß Ziffer 12 Absatz 4 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und gemäß Ziffer 7 dieser Bedingungen ange
passt werden können. Über Zins änderungen wird die ING informieren. 
Weiter gehende Kosten fallen für die gedul dete Kontoüberziehung nicht 
an. Die Höhe der anfänglich geltenden Sollzinssätze ergibt sich aus 
der „Basiskonto Eröffnungsbestätigung“, die der Kunde als Teil des Eröff
nungspakets übersandt bekommt. Die jeweils gültigen Sollzinssätze 
ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. Für die Vergü
tung von Leistungen, die nicht im Preis und Leistungsverzeichnis auf
geführt sind, die im Auftrag des Kontoinhabers oder in dessen mut
maßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu 
urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit 
keine andere Vereinbarung getroffen ist, die gesetz lichen Vor schriften.

Das jeweils gültige Preis und Leistungsverzeichnis kann jederzeit telefo
nisch bei den ING Kundenbetreuern abgefragt oder auf den Internet
seiten der ING (www.ing.de) eingesehen werden. Auf Wunsch wird die 
ING das Preis und Leistungsverzeichnis dem Kontoinhaber zusenden.

Gegebenenfalls anfallende Kosten Dritter sind vom Kontoinhaber zu 
 tragen. Dies gilt insbesondere, falls bei der Identifizierung nach § 154 
Abgabenordnung (AO) durch Dritte Kosten in Rechnung gestellt werden. 
Eigene Kosten (z. B. für Fern gespräche, Porti) hat der Kontoinhaber 
selbst zu tragen. Zusätzliche Telekommunikationskosten berechnet die 
ING nicht.



41

13.

Auftragsbearbeitung 
Die der ING im Zusammenhang mit dem TelefonService zum Basiskonto, 
dem Telebanking oder über das Internetbanking erteilten Kunden auf
träge werden im Rahmen des banküblichen Arbeitsablaufs bearbeitet. 
Die Übermittlung von Zahlungsaufträgen per Telefax ist nicht möglich.

14.

Betragliche Auftragsbegrenzung 
Verfügungen seitens des Kunden sind ausschließlich im Rahmen des 
Kontogut habens möglich. Nach eigenem Ermessen und im Rahmen der 
Kontoführung darf die ING in Einzelfällen Belastungen des Basiskontos 
auch bei mangelndem Guthaben vornehmen und einen vorübergehend 
geduldeten Kontoüberziehung im banküblichen Rahmen zur Verfügung 
stellen. Die ING hat das Recht, im Rahmen des TelefonService zum 
Basiskonto oder zum Telebanking betragliche Begrenzungen festzulegen, 
die bei den ING Kundenbetreuern erfragt werden können bzw. unter 
www.ing.de ersichtlich sind.

15.

Aufrechterhaltung des Telefon-Service zum 
 Basiskonto 
Bei dem TelefonService zum Basiskonto handelt es sich um eine Sonder
leistung der ING, die diese jederzeit ohne nähere Angabe von Gründen 
einstellen kann. Die ING wird den Kunden hiervon rechtzeitig unterrichten. 

16.

Kündigungsrechte des Kunden 
Für den Kunden gelten die in Nummer 18 der Allgemeinen Geschäfts
bedingungen festgelegten Kündigungsregeln.

17.

Kündigungsrechte der ING
(1) Vereinbarung eines Kündigungsrechtes
Die ING kann den Basiskontovertrag unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von mindestens 2 Monaten kündigen, wenn

1. über das Basiskonto in mehr als 24 aufeinanderfolgenden Monaten 
kein vom Kontoinhaber in Auftrag gegebener Zahlungsvorgang ausge-
führt wurde oder

2. der Kontoinhaber die Voraussetzungen des § 31 Absatz 1 Satz 2 des 
Zahlungs kontengesetzes nicht mehr erfüllt oder

3. der Kontoinhaber ein weiteres Zahlungskonto, das von ihm nach 
Maßgabe des § 35 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Zahlungskontengesetzes 
genutzt werden kann, im Geltungsbereich des Zahlungskonten-
gesetzes eröffnet hat oder

4. der Kontoinhaber eine angekündigte Änderung des Basiskonto-
vertrags nach § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgelehnt hat, die 
die ING allen Inhabern von bei ihr geführten entsprechenden Basis-
konten wirksam angeboten hat.

(2) Gesetzliche Kündigungsrechte der ING bleiben unberührt.

18.

Abwicklung nach einer Kündigung
Mit Beendigung der Kontobeziehung sind die ausgegebenen girocard 
[Debitkarte] zu vernichten und die Vernichtung der Karten ist vom 
 Kontoinhaber zu bestätigen. Ein mögliches Guthaben auf dem/den Geld
KartenChip(s) ist zu entladen. 

Der Sollzinssatz sowie eine eventuelle nicht ausgenutzte Erhöhung des 
EZBZins satzes sind im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesen. 
Die Höhe des EZBZinssatzes zum 01.09.2010, dessen Entwicklung sowie 
die Entwicklung einer nicht ausgenutzten Erhöhung können unter  
www.ing.de/zinsanpassungsklausel/ abgerufen werden.

(4) Kündigung der eingeräumten Kontoüberziehung [Dispokredit]
Eingeräumte Kontoüberziehungen [Dispokredit] können von der ING und 
dem  Kunden jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden. Im Falle einer Kündigung durch die ING wird auf die berechtigten 
Belange des Kunden Rücksicht genommen. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie jederzeit zur Rückzahlung des in 
Anspruch genommenen Kredites aufgefordert werden können, wenn 
die ING von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht.

(5) Keine grundpfandrechtliche Besicherung
Die Forderungen der ING aus diesem Vertrag, insbesondere auf Zahlung 
von Zins und Rückzahlung eines in Anspruch genommenen Kredites, 
unter liegen keiner grundpfandrechtlichen Besicherung. Dies gilt auch 
dann, wenn die Ansprüche der ING gegen den Kunden aus einem 
 anderen Vertragsverhältnis grundpfandrechtlich besichert sind und in 
dem anderen Vertragsverhältnis ein weiter Sicherungszweck vereinbart 
worden ist.

9.

Ausschluss von Abtretung und Verpfändung
Ansprüche des Kontoinhabers aus dem Basiskonto Vertrag können an 
Dritte weder abgetreten noch verpfändet werden.

10.

Leistungsumfang
Die ING behält sich das Recht vor, den Umfang der telefonisch oder über 
das Internetbanking abwickelbaren Bankgeschäfte jederzeit zu erwei
tern oder einzuschränken. Gleichzeitig hat die ING das Recht, die Art und 
Weise der Auftrags erteilung unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Konto inhabers von weiteren Auflagen abhängig zu machen. 
Die ING wird den Kunden über derartige Änderungen rechtzeitig unter
richten.

11.

Postanschrift, Mitteilung von Änderungen
(1) Postanschrift
Als Postanschrift gilt immer die Anschrift des Kontoinhabers gemäß 
Basiskonto Antrag (keine Postfachadresse). Ausnahme: Bei einem wohn
sitzlosen Konto inhaber wird die postalische Anschrift erhoben, unter 
der der wohnsitzlose Konto inhaber und der für den Kontoinhaber auftre
tenden Person (Bote) erreichbar sind. Diese Anschrift nutzt die ING zur 
Abwicklung des Geschäftsverkehrs mit dem Kontoinhaber. Der Bote 
wird kein Vertragspartner, gleichwohl erfordert eine ordnungsgemäße 
Nutzung der Anschrift die Ein haltung gewisser Sorgfaltspflichten. Der 
Bote stellt sicher, dass die von der ING an den Kontoinhaber gesendete 
Post diesem unverzüglich und vertraulich zur Verfügung gestellt wird.

Alle kontobezogenen Mitteilungen – mit Ausnahme von Kündigungen 
– werden nur an diese Postanschrift versandt. 

Der Kontoinhaber bzw. die für den Kontoinhaber auftretende Person 
(Bote) ist verpflichtet, jede Änderung der Postanschrift bzw. der 
Anschrift des Boten unverzüglich mitzuteilen.

(2) Steuern
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der ING eine Änderung seiner zur 
 Steuerpflicht im Ausland gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

12.

Auftragserteilung 
Bei der Nutzung des TelefonService zum Basiskonto bzw. des Tele
banking hat sich der Kontoinhaber bzw. der Bevollmächtigte durch die 
Bekanntgabe von Konto nummer und PIN zu legitimieren.
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Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 1
 Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

INGDiBa AG
TheodorHeussAllee 2
60486 Frankfurt am Main

 Abschnitt 2
 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

 Allgemeine Informationen:

1.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift 
desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist 
(zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

2.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor 
Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
4.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 

insbesondere hinsichtlich des Preises;
5.  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des 

 Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) 
geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;

 Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

6.  zum Zahlungsdienstleister
  a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich EMailAdresse, die 

für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;
  b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie 
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

7.  zur Nutzung des Zahlungsdienstes
  a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;
  b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich 

sind;
  c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des 

 Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrunde liegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
  d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen 

 Gesetzbuchs);
  e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt 

zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  f)  die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;
  g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungs

karte) zu vereinbaren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
8.  zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
  a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie 

und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist;
  b)  eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
  c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und wechselkursen, die Methode für 

die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des 
Referenzzinssatzes oder wechselkurses;

  d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzins
sätzen oder wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

9.  zur Kommunikation
  a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der 

 technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;
  b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von 

 Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
  c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die 

Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
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  d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie 
der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

10. zu den Schutz und Abhilfemaßnahmen
  a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungs

dienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 
 sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat 
(zugrunde liegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder 
tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

  c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zu sperren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung 
des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste 
oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung 
von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autori
sierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPALastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags
  a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher 

dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft 
treten sollen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

  b)  die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;
  c)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;
  d)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:
   aa)  die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschreiten 

darf (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
   bb)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die 

voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs),

   cc)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen 
Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrück
liche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das 
Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
13.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters 

gegen dessen Verpflichtungen (zugrunde liegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern 
offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde liegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

 Abschnitt 3
 Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, so können wir von Ihnen über die Rückzahlung 
des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die 
Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hin
gewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen 
werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs verpflichtungen 
für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

 Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Bedeutung seines Schweigens unterrichten. Erfolgt kein Angebot zur 
Wiederanlage durch die ING oder eine andere Weisung wird das Gutha
ben auf ein täglich fällig werdendes Einlagenkonto des Kontoinhabers 
umgebucht.

8.

Steuern, Mitteilung von Änderungen
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistel
lungsauftrag erteilt hat oder der SparerPauschbetrag ausgeschöpft ist, 
führt die ING die Kapitalertragsteuer für ihn ab. Bei Fragen sollte sich 
der Kontoinhaber an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen 
steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Aus
land steuerpflichtig ist. Die Zinsen sind in den Jahren zu versteuern, in 
denen sie gutgeschrieben werden.

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der ING eine Änderung seiner zur 
 Steuerpflicht im Ausland gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

9.

Abtretung/Verpfändung
Guthaben auf Festgeld Konten können nicht an Dritte abgetreten oder 
verpfändet werden.

10.

Kündigung
Der Vertrag kann von beiden Seiten nur aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn die Fortführung des 
 Vertrags für eine der Parteien unzumutbar ist. Die Einhaltung einer 
 Kündigungsfrist ist nicht erforderlich.

11.

Pfandrecht
Der Kontoinhaber und die ING sind sich darüber einig, dass der ING ein 
Pfandrecht an dem Guthaben einschließlich aller Zinsen auf dem Fest
geld Konto zusteht. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehen
den, künftigen und bedingten Ansprüche, die der ING mit sämtlichen 
ihrer in und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen 
Geschäftsbeziehung gegen den Kontoinhaber zustehen.

Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, EMail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 
§ 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: INGDiBa AG, Theodor
HeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits emp
fangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvor
teile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang.

 Besonderer Hinweis
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Vereinbarungen zum Festgeld
1.

Allgemeines
Das Festgeld ist eine befristete Spareinlage mit einer einmaligen 
 Ein zahlung am Anfang der Festlaufzeit mit Festzins.

2.

Kontoinhaber/Widerruf der Einzelverfügungs-
berechtigung
Konten werden nur für natürliche Personen und auch nur für eigene 
Rechnung geführt. (Hinweis: Die ING eröffnet nur Konten für Personen, 
die im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veran
lassung [insbesondere nicht als Treuhänder] handeln.) Bei mehr als 
einem Kontoinhaber zeichnet jeder einzeln und das Festgeld Konto wird 
als OderKonto geführt. Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungs
berechtigung eines anderen Kontoinhabers jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft der ING gegenüber widerrufen.

Über den Widerruf ist die ING unverzüglich zu unterrichten. Sodann 
 können alle Konto inhaber nur noch gemeinsam über das Festgeld Konto 
verfügen.

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist jeder Kontoinhaber 
berechtigt, über die gesamte Kontoforderung zu disponieren. Zur Konto
löschung bedarf es der Unterschriften aller Kontoinhaber.

3.

Guthabenzins
Das Festgeld Konto wird jeweils für die Dauer der gewählten Festlaufzeit 
taggenau verzinst. Die Zinsen werden dem Festgeld Konto am Ende der 
jeweiligen Festlaufzeit gutgeschrieben. Hierüber erhält der Kontoinhaber 
von der ING eine Abrechnung. Die Verzinsung für die erste Festlaufzeit 
ist im Vertrag festgelegt und richtet sich nach dem Auftragseingang. 

4.

Kontoführung/Verfügung
Das Festgeld Konto dient nicht der Abwicklung von Zahlungsverkehrs
vorgängen. Die ING wird auf das Festgeld Konto gezogene Lastschriften 
nicht einlösen. Teilverfügungen und Aufstockungen sind nicht möglich. 
Das Guthaben kann ausschließlich zum Ablauf der Festlaufzeit und dann 
nur zugunsten des Verrechnungskontos des Kontoinhabers (ExtraKonto 
oder ING Girokonto) abverfügt werden. Die Übermittlung von Aufträgen 
per Telefax ist nicht möglich. Der Kontovertrag umfasst die Konto
führung, Wiederanlage und Rückzahlung am Ende der Festlaufzeit. 

5.

Postanschrift
Als Postanschrift gilt die Anschrift des ersten Kontoinhabers (gemäß 
Konto eröff nungsvertrag). Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Ände
rung der Post anschrift unverzüglich mitzuteilen.

6. 

Gebühren
Das Festgeld Konto wird kontoführungsgebührenfrei geführt. Eigene 
Kosten (z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kontoinhaber selbst zu 
 tragen. Zusätzliche Telekommunikationskosten berechnet die ING nicht.

7.

Ablauf der Festlaufzeit
Der Kontoinhaber kann der ING zum Ende der Festlaufzeit eine Weisung 
zur Auszahlung des Guthabens oder einen Wiederanlageauftrag ertei
len. Eine Pflicht der ING, dem Kontoinhaber Angebote für die Wieder
anlage zu unterbreiten oder Wiederanlageaufträge des Kontoinhabers 
anzunehmen, besteht nicht. Sofern ein Angebot für die Verlängerung 
des Festgeld Konto Vertrags um eine weitere Festlaufzeit unterbreitet 
wird und der ING bis spätestens 3 Werktage vor Ablauf der Festlaufzeit 
keine anderslautende Weisung des Kontoinhabers zugeht, nimmt er das 
Angebot der ING zur Verlängerung mit unveränderter Festlaufzeit an. 
Die ING wird den Kontoinhaber im Rahmen eines Angebots über diese 
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schrifteinzug für die Geldanlage. Verfügungen zum Lauf zeitende werden 
ausschließlich zugunsten eigener Konten des Kontoinhabers ausgeführt.

5.

Postanschrift
Als Postanschrift gilt die Anschrift des ersten Kontoinhabers (gemäß 
Konto eröff nungsvertrag). Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Ände
rung der Post anschrift unverzüglich mitzuteilen.

6.

Gebühren
Das Sparbrief Konto wird kontoführungsgebührenfrei geführt. Die ING ist 
berechtigt, Gebühren für Zusatzleistungen zu erheben. Diese ergeben 
sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis, welches unter www.ing.de 
eingesehen  werden kann.

7.

Rechnungsabschlüsse
Von der ING erhält der Kontoinhaber jeweils am Ende eines Kalender
jahres einen Rechnungsabschluss. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kontoinhaber 
spätestens vor Ablauf von 6 Wochen nach dessen Zugang zu erheben; 
macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absen
dung innerhalb der 6WochenFrist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein
wendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die ING bei Ertei
lung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kontoinhaber 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses 
verlangen, muss dann aber beweisen, dass das Konto zu Unrecht belastet 
oder eine Gutschrift nicht erteilt wurde.

8.

Ende der Laufzeit
Der Kontoinhaber kann der ING zum Ende der Festlaufzeit eine Weisung 
zur Auszahlung des Guthabens oder einen Wiederanlageauftrag erteilen. 
Eine Pflicht der ING, dem Kontoinhaber Angebote für die Wieder anlage 
zu unterbreiten oder Wiederanlageaufträge des Kontoinhabers anzu
nehmen, besteht nicht. Erfolgt keine Weisung, wird das Guthaben auf 
ein täglich fällig werdendes Einlagenkonto des Konto inhabers umge
bucht. Die Unterlagen für die Auszahlungsanweisung werden dem Konto
inhaber rechtzeitig vor Fälligkeit von der ING zur Verfügung gestellt.

9.

Eintritt eines Todesfalls
Bei Tod eines Kontoinhabers kann der Erbe/können die Erben den Spar
brief Vertrag übernehmen oder auflösen. Lässt der Erbe/Lassen die 
Erben den Sparbrief Vertrag auflösen, fällt über den Gesamtbetrag ein 
Vorfälligkeitspreis in Höhe eines Viertels des vereinbarten Haben
zinses für die Restlaufzeit des Vertrags (längstens für 900 Zins tage = 
2 1/2 Jahre) an.

10.

Steuern, Mitteilung von Änderungen
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistel
lungsauftrag erteilt hat oder der SparerPauschbetrag ausgeschöpft ist, 
führt die ING die Kapitalertragsteuer für ihn ab. Bei Fragen sollte sich 
der Kontoinhaber an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen 
steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Aus
land steuerpflichtig ist. Die Zinsen sind in den Jahren zu versteuern, in 
denen sie gutgeschrieben werden.

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der ING eine Änderung seiner zur 
 Steuerpflicht im Ausland gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

11.

Abtretung/Verpfändung
Guthaben auf Sparbrief Konten können nicht an Dritte abgetreten oder 
verpfändet werden.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienst
leistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatz
vertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere 
Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegen
stand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Vereinbarungen zum Sparbrief
1.

Allgemeines
Der Sparbrief ist eine Spareinlage mit einer einmaligen Einzahlung von 
mindestens 2.500 Euro am Anfang der Laufzeit. Die Mindestlaufzeit 
beträgt ein Jahr, die Höchstlaufzeit beträgt 5 Jahre; es sind nur volle 
Jahre möglich. Der Kunde legt sich bei Kontoeröffnung auf eine Laufzeit 
fest. Änderungen der vereinbarten Laufzeit und Zuzahlungen auf beste
hende Sparbrief Konten sind während der Laufzeit nicht möglich. Die 
Auflösung des Sparbrief Kontos vor Ablauf der Laufzeitvereinbarung ist 
nicht möglich.

Die zu erwartende Auszahlung am Ende der Laufzeit errechnen Ihnen 
gerne unsere Kundenbetreuer. Oder Sie informieren sich im Internet 
unter www.ing.de

2.

Kontoinhaber/Widerruf der Einzelverfügungs-
berechtigung
Konten werden nur für natürliche Personen und auch nur für eigene 
Rechnung geführt. (Hinweis: Die ING eröffnet nur Konten für Personen, 
die im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veran
lassung [insbesondere nicht als Treuhänder] handeln.) Bei mehr als 
einem Kontoinhaber zeichnet jeder einzeln und das Sparbrief Konto wird 
als OderKonto geführt. Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungs
berechtigung eines anderen Kontoinhabers jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft der ING gegenüber widerrufen. Über den Widerruf ist die ING 
unverzüglich zu unterrichten. Sodann können alle Kontoinhaber nur noch 
gemeinsam über das Sparbrief Konto verfügen.

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist jeder Kontoinhaber allein 
berechtigt, über die gesamte Kontoforderung zu disponieren. Zur Konto
löschung bedarf es der Unterschriften aller Kontoinhaber.

3.

Guthabenzins
Der Sparbrief wird mit dem vereinbarten Zins für die gesamte verein
barte Laufzeit taggenau verzinst. Die Zinsen werden jährlich zum Ende 
des Kalenderjahres dem Sparbrief Konto gutgeschrieben. Hierüber erhält 
der Kontoinhaber von der ING Mitteilung durch den am Ende eines Jahres 
erteilten Rechnungsabschluss. Die Zinsen können während der Laufzeit 
nicht ausgezahlt werden. Die Zinsen werden dem Kapital zugerechnet 
und verzinsen sich mit dem gleichen Zins. Die aktuellen Konditionen 
können Sie jederzeit telefonisch bei den Kundenbetreuern der ING abfra
gen. Oder Sie informieren sich im Internet unter www.ing.de/konditionen

Die Höhe der einmaligen Einzahlung, die Höhe des Zinses, die verein
barte Laufzeit und die Höhe des Guthabens einschließlich der gutge
schriebenen Zinsen zum Ende der Laufzeit werden Ihnen verbindlich in 
Textform mitgeteilt. Die mitgeteilten Ergebnisse werden erreicht, wenn 
keine Kapitalertragsteuer abzuführen ist. Ist Kapital ertragsteuer abzu
führen, verringern sich die gutgeschriebenen Zinsen. Dies führt gegebe
nenfalls auch zur Verringerung der Zinseszinsen in den darauffolgenden 
Jahren.

4.

Kontoführung
Der Sparbrief dient der Geldanlage. Das Sparbrief Konto dient nicht der 
Abwicklung von Zahlungsverkehrsvorgängen und nimmt nicht am 
 Auslandszahlungsverkehr teil. Telegrafische Überweisungen sind ausge
schlossen. Die ING wird auf den Sparbrief gezogene Lastschriften nicht 
einlösen. Der Kontovertrag umfasst die Kontoführung und den Last
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men. Rückwirkende Einzahlungen durch den Arbeitgeber oder den Kun
den sind nur für das laufende Kalenderjahr möglich soweit der jährliche 
Ansparbetrag von insgesamt 480 Euro damit nicht überschritten wird. 
Die Anlage der Beträge erfolgt auf dem VLSparen Konto gemäß § 2 
Absatz 1 Nummer 6 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 5. VermBG. Die auf 
dem VLSparen Konto angelegten vermögenswirksamen Leistungen 
werden staatlich nicht gefördert. Die Ausstellung einer „Bescheinigung 
vermögenswirksamer Leistungen nach § 15 Absatz 1 des 5. VermBG 
§ 5 der VermBDV 1994“ zur Vorlage beim Finanzamt kann daher nicht 
erfolgen. Das VLSparen Konto kann in der 6jährigen Sparzeit bis zu 
einer Höchstgrenze von 2.880 Euro zuzüglich Zinsen bespart werden. 
Eine darüber hinausgehende Annahmeverpflichtung der ING besteht 
nicht. Der Konto inhaber ist verpflichtet sicherzustellen, dass diese 
Höchstgrenze nicht überschritten wird. Bei einer Überschreitung werden 
die Einzahlungen automatisch abgewiesen und an den Auftraggeber 
zurückgegeben.

2.

Kontoinhaber
Konten werden nur für natürliche Personen und auch nur für eigene 
Rechnung eröff net und geführt. Neukunden müssen ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. (Hinweis: Die ING eröffnet nur Konten für Personen, 
die im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veran
lassung [insbesondere nicht als Treuhänder] handeln.)

3.

Guthabenzins
Das VLSparen wird mit dem vereinbarten Zins für die gesamte Laufzeit 
taggenau verzinst. Die Zinsen werden jährlich zum 31.12. berechnet und 
dem VLSparen Konto gutgeschrieben. Hierüber erhält der Kontoinhaber 
von der ING einen Kontoauszug.

4.

Kontoführung
Das VLSparen dient der Geldanlage. Das VLSparen Konto dient nicht 
der Abwick lung von Zahlungsverkehrsvorgängen und nimmt nicht am 
Auslands zahlungs verkehr teil. Telegrafische Überweisungen sind ausge
schlossen. Die ING wird auf das VLSparen Konto gezogene Lastschriften 
nicht einlösen. Verfügungen werden ausschließlich zugunsten eigener 
Konten des Kontoinhabers ausgeführt. Der Konto vertrag umfasst die 
Kontoführung und den Versand von Bescheinigungen beim 
 Arbeitgeberwechsel.

5.

Postanschrift
Als Postanschrift gilt die Anschrift des Kontoinhabers (gemäß Konto
eröffnungs vertrag). Der Kontoinhaber ist verpflichtet, jede Änderung der 
Postanschrift unverzüglich mitzuteilen.

6.

Gebühren
Das VLSparen Konto wird kontoführungsgebührenfrei geführt. Die ING 
ist berech tigt, Gebühren für Zusatzleistungen zu erheben. Diese ergeben 
sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis, welches unter www.ing.de 
eingesehen werden kann.

7. 

Rechnungsabschlüsse
Von der ING erhält der Kontoinhaber jeweils am Ende eines Kalender
jahres einen Rechnungsabschluss. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kontoinha
ber spätestens vor Ablauf von 6 Wochen nach dessen Zugang zu erhe
ben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die 
Absendung innerhalb der 6WochenFrist. Das Unter lassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die ING bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Konto
inhaber kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsab
schlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass das Konto zu 
Unrecht belastet oder eine Gutschrift nicht erteilt wurde.

12.

Kündigung
Der Vertrag kann von beiden Seiten nur aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn die Fortführung des 
 Vertrags unzumutbar ist. 

13.

Pfandrecht
Der Kontoinhaber und die ING sind sich darüber einig, dass der ING ein 
Pfandrecht an dem Guthaben einschließlich aller Zinsen auf dem 
 Sparbrief Konto zusteht. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller beste
henden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der ING mit ihren 
sämtlichen in und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmä
ßigen Geschäftsbeziehung gegen den Kontoinhaber zustehen.

Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, EMail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: INGDiBa AG, Theodor
HeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nut
zungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die emp
fangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstat
tung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wider
rufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 Besonderer Hinweis
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienst
leistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatz
vertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere 
Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegen
stand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Vereinbarungen zum  
VL-Sparen
1.

Allgemeines
Das VLSparen Konto dient der Einzahlung von vermögenswirksamen 
Leistungen, die für den Kontoinhaber vom Arbeitgeber überwiesen 
 werden. Vermögenswirksame Leistungen können bis zu einem Gesamt
betrag von monatlich 40 Euro bzw. jährlich 480 Euro betragen. Liegen 
die tariflichen vermögenswirksamen Leistungen unter 40 Euro bzw. 
jährlich 480 Euro, kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber beauftragen, 
den Differenzbetrag von seinem Lohn/Gehalt einzubehalten und zusam
men mit der tariflichen Leistung zu überweisen. Endet das Arbeitsver
hältnis während der Laufzeit des VLSparen Kontos, kann der Sparer bis 
zum Ende der 6jährigen Sparzeit auch eigene Einzahlungen vorneh
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• Der Arbeitnehmer ist nach Vertragsabschluss arbeitslos geworden, die 
Arbeits losigkeit hat mindestens ein Jahr bestanden und besteht zum 
Zeitpunkt der vorzeitigen Verfügung noch.

• Der Arbeitnehmer hat nach Vertragsabschluss unter Aufgabe der 
nicht selbst ständigen Arbeit eine Erwerbstätigkeit, die nach § 138 
Absatz 1 der Abgabenordnung dem Finanzamt mitzuteilen ist, 
 aufgenommen.

Ein Nachweis darüber ist vom Kontoinhaber zu erbringen.

(2) Eine Verfügung über das gesamte Guthaben einschließlich der Zinsen 
vor Ende der Laufzeit ist ebenfalls möglich, wenn der Kontoinhaber den 
Vertrag nicht mehr fortführen möchte. Es fällt ein Vorfälligkeitspreis an. 
Dieser beträgt ein Viertel des Habenzinses, der zum Zeitpunkt der vor
zeitigen Auflösung gültig ist, für die Rest laufzeit des Vertrags (längstens 
für 900 Tage = 2 1/2 Jahre).

13.

Abtretung/Verpfändung/Beleihung
Die Rückzahlungsansprüche aus dem Vertrag dürfen weder abgetreten 
noch verpfändet noch beliehen werden (§ 8 Absatz 2 Nummer 2 5. VermBG).

14.

Kündigung
Der Vertrag kann während der Sperrfrist von beiden Seiten nur aus wich
tigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn 
die Fortführung des  Vertrags unzumutbar ist. 

15.

Sonstige Bestimmungen
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 5. Vermögensbildungs ge
setzes einschließ lich der jeweils geltenden Durchführungsbestimmungen.

Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, EMail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: INGDiBa AG, Theodor
HeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfan genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezo
gene  Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die empfan gene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchs
vorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen 
Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, 
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeit
raum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflich
tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absen
dung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

 Besonderer Hinweis
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienst
leistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatzver
trag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere 
Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage 
einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegen
stand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung.

8. 

Steuern, Mitteilung von Änderungen
Einkünfte sind steuerpflichtig. Sofern der Kontoinhaber keinen Freistel
lungsauftrag erteilt hat oder der SparerPauschbetrag ausgeschöpft ist, 
führt die ING die Kapitalertragsteuer für ihn ab. Bei Fragen sollte sich 
der Kontoinhaber an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen 
steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Aus
land steuerpflichtig ist. Die Zinsen sind in den Jahren zu versteuern, in 
denen sie gutgeschrieben werden.

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, der ING eine Änderung seiner zur 
 Steuerpflicht im Ausland gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

9.

Laufzeit/Einzahlungen
Für die Dauer von 6 vollen Jahren kann das VLSparen Konto vermögens
wirksame Leistungen (bis maximal zu den in „1. Allgemeines“ genannten 
Beträgen) aufneh men. Die aufgrund dieses Vertrags angelegten vermö
genswirksamen Leistungen müssen – vorbehaltlich der in „13. Vorzeitige 
Verfügung“ genannten Gründe – bis zum Ablauf einer Frist von 7 Jahren 
(Sperrfrist) festgelegt bleiben. Andernfalls ist der Kontoinhaber möglicher
weise zur Rückzahlung der vermögenswirksamen Leis tungen verpflich tet. 
Die Sperrfrist gilt für alle aufgrund des Vertrags angelegten Leis tungen 
und beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres, in dem die vermögens
wirk same Leistung, bei Verträgen über laufende Einzahlung die erste 
vermögens wirk same Leistung, beim Kreditinstitut eingeht (§ 8 Absatz 2 
Satz 2 5. VermBG in Verbindung mit § 4 Absatz 2 5. VermBG). Die erste 
Einzahlung muss eine ver mö gens wirksame Leistung des Arbeitgebers 
sein. Die Festlegungsfrist für vermö gens wirk same Sparverträge endet 
für alle aufgrund des Sparvertrags erbrachten Leistungen gleichzeitig 
nach Ablauf von 7 Jahren seit Beginn der Sperrfrist. Während der Dauer 
der Sperrfrist verzichtet der Kontoinhaber – vorbehaltlich der Nummer 
13 – auf eine Aufhebung des VLSparen Kontos und auf eine Verfügung 
über das eingezahlte Guthaben. Dieser Verzicht kann nur durch einen 
Vertrag zwischen dem Sparer und der ING aufgehoben werden. Die ING 
informiert den Kontoinhaber rechtzeitig, wenn die letzte Einzahlung 
auf dem VLSparen Konto möglich ist.

10.

Folgevertrag
Die ING ist berechtigt einen Folgevertrag 7 Wochen vor Ablauf der Anspar
zeit zu eröffnen. Sie teilt dem Kontoinhaber die Einrichtung des Folge
vertrages mit. Die ING wird den Folgevertrag rückgängig machen, wenn 
der Kontoinhaber innerhalb von 4 Wochen seit Zugang der Mitteilung 
dies wünscht. Eine Pflicht der ING, dem Konto inhaber einen Folgevertrag 
zu eröffnen oder Folgevertragsaufträge des Konto inhabers anzuneh
men, besteht nicht. Der Folgevertrag wird zu den dann gültigen Kondi
tionen abgeschlossen. Der Kontoinhaber kann den aktuellen Zins jeder
zeit tele fonisch bei den Kundenbetreuern der ING abfragen. Die jeweils 
aktuelle Guthaben verzinsung wird auch unter www.ing.de/konditionen 
bekannt gegeben.

11.

Ende der Laufzeit
Der Kontoinhaber kann der ING zum Ende der Laufzeit eine Weisung zur 
 Auszahlung des Guthabens oder einen Wiederanlageauftrag erteilen. 
Erfolgt keine Weisung, wird das Guthaben auf ein täglich fällig werden
des, verzinstes Einlagenkonto des Kontoinhabers umgebucht. Die Unter
lagen hierfür werden dem Konto inhaber recht zeitig vor Fälligkeit zur 
Verfügung gestellt.

12.

Vorzeitige Verfügung
(1) Eine vorzeitige Verfügung über das gesamte Guthaben einschließlich 
der Zinsen vor Ende der Laufzeit ist gemäß § 8 Absatz 3 5. VermBG in 
Verbindung mit § 4 Absatz 4 Nummer 15 5. VermBG in folgenden Fällen 
zulässig:

• Der Arbeitnehmer oder sein von ihm nicht dauernd getrennt lebender 
Ehegatte (§ 26 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes) ist nach 
Vertragsabschluss gestorben oder völlig erwerbsunfähig geworden.

• Der Arbeitnehmer hat nach Vertragsabschluss, aber vor der vorzeitigen 
Verfügung geheiratet, und zum Zeitpunkt der vorzeitigen Verfügung 
sind mindestens 2 Jahre seit Beginn der Sperrfrist vergangen.

mailto:info@ing-diba.de
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2.

Zahlung und Erfüllung des Vertrags
(1) Verwahrung
Die ING erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereit
stellung und Führung des Depots. 

(2) Wertpapiergeschäfte
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und bezahlt:

• Kommissionsgeschäfte: Innerhalb der für den jeweiligen (Börsenplatz) 
Markt geltenden Erfüllungsfristen, sobald ein Ausführungsgeschäft 
zustande gekommen ist. Die gehandelten Wertpapiere werden dann 
dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entspre
chend wird der zu zahlende Betrag dem Verrech nungs konto belastet 
oder gutgeschrieben.

• Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere dem Depot 
gutge schrieben und der zu zahlende Betrag wird dem Verrechnungs
konto belastet.

Die Einzelheiten der Erfüllung von Kommissionsgeschäften werden in 
den „Verein barungen zum DirektDepot“, Nr. 10–12 geregelt.

3.

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen im 
Wertpapier geschäft
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzu füh renden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbeson
dere sind folgende  Risiken zu nennen:

• Kursänderungsrisiko/Risiko rückläufiger Anteilspreise,
• Bonitätsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emittenten,
• Totalverlustrisiko.

Der Preis eines Wertpapiers kann Schwankungen auf dem Finanzmarkt 
unterliegen, auf die die ING keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit 
erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wert
steigerungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteige
rungen. Weiterhin können sich Risiken aus der Sammelverwahrung, ins
besondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland ergeben.

Ausführliche Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen 
über Vermögensanlagen in Wertpapieren“, die der Kunde bei der ING 
anfordern kann bzw. die ING dem Kunden mit der Eröffnungsbestätigung 
zur Verfügung stellt. Die ING weist darauf hin, dass diese Informationen 
keine Anlageberatung dar stellen, sondern nur dazu dienen, dem Depot
inhaber die eigenen Anlageentscheidungen zu erleichtern.

4.

Preise
Die aktuellen Preise für die von der ING erbrachten Dienstleistungen für 
die Depotführung und die Ausführung von Wertpapiergeschäften 
 ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis. Im Übrigen gilt 
Nr. 12 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

5.

Kosten und Steuern
Einkünfte aus Finanzinstrumenten sind in der Regel steuerpflichtig. 
Das Gleiche gilt für Gewinne aus dem Erwerb und der Veräußerung von 
Wertpapieren. 

Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In und Ausland) und den 
persön lichen Verhältnissen des Kunden, können bei der Auszahlung von 
Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrag und/oder sonstige 
Steuern anfallen (z. B. Withholding Tax nach USamerikanischem Steuer
recht), die an die jeweiligen Steuer behörden abgeführt werden und 
daher den an den Kunden ausbezahlten Betrag mindern. In Einzelfällen 
können dem Depotinhaber noch  weitere Steuern entstehen, die nicht 
über die ING gezahlt werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde 
im Ausland steuerpflichtig ist. Die steuerliche Behandlung kann künftig 
Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen sollte sich der Kunde an 
die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater 
wenden. 

Sollte die ING dazu verpflichtet sein, einen bestimmten USQuellen
steuersatz abzuführen, wird sie dies anhand der ihr vorliegenden 
 Kundenangaben vornehmen.

Wesentliche Informationen 
zum  Direkt-Depot
Das Depot wird bei der ING-DiBa AG (nachstehend ING) geführt. Die 
ING-DiBa AG, vertreten durch die Mitglieder des Vorstands Nick Jue 
(Vor sitzender), Dr. Joachim von Schorlemer (stellv. Vorsitzender), 
Željko Kaurin (bis 31.12.2021), Sigrid Kozmiensky, Daniel Llano 
 Manibardo, Norman Tambach, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frank-
furt am Main, einge tragen unter HRB 7727 im Handelsregister des 
Amts gerichts Frankfurt am Main, Umsatzsteueridentifikationsnummer 
DE114103475, ist ein deutsches  Kreditinstitut mit Vollbanklizenz, erteilt 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein
dorfer Str. 108, 53117 Bonn, und MarieCurieStr. 2428, 60439 Frankfurt 
(www.bafin.de), dessen Haupt ge schäftstätigkeit der Betrieb aller Bank
geschäfte sowie der damit zusam menhängen den Handelsgeschäfte ist. 
Die INGDiBa AG wird bei der  BaFin unter BAKNR 100088 geführt und 
von dieser sowie der Europäischen Zentralbank, Sonnemannstr. 20, 
60314 Frankfurt am Main beaufsichtigt.

1.

Leistungsbeschreibung Direkt-Depot
Die ING stellt dem Depotinhaber ein DirektDepot zur Verwahrung und 
Verwaltung seiner Wertpapiere zur Verfügung. Die Depotführung erfolgt 
per Internetbanking inkl. PostBox. Das Angebot der ING richtet sich 
 aus schließlich an Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland. Direkt
Depots werden nur für natürliche Personen und auch nur für deren eigene 
Rechnung eröffnet. (Hinweis: Die ING eröffnet nur Konten und Depots 
für Personen, die im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf 
fremde Veranlassung [insbesondere nicht als Treuhänder] handeln.) 
Die ING führt DirektDepots nicht für Personen mit USBezug. Die ING 
führt Gemein schaftsdepots nur mit Einzelverfügungsberechtigung der 
einzelnen Depotinhaber und damit nicht als UNDDepots. Die ING führt 
keine Depots, bei denen der Depot inhaber einen Betreuer hat und 
akzeptiert keine Generalvollmacht. Wertpapier aufträge werden von der 
ING im Rahmen des DirektDepots lediglich vermittelt bzw. ausgeführt 
(sog. bera tungs freies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für 
den Kauf und Verkauf von  Wertpapieren verzichtet die ING in diesem 
Rahmen. 

Durch die Eröffnung eines DirektDepots bei der ING erklärt sich der 
Kunde bereit, das DirektDepot ausschließlich über das Internetbanking 
inkl. PostBox zu führen. Alle relevanten Unterlagen und Informationen 
stellt die ING dem Kunden aus schließlich im Internet unter www.ing.de 
oder über die PostBox zur Verfügung. Eine papierhafte Zurverfügung
stellung von Unterlagen erfolgt daher grundsätzlich nicht. Es besteht auf 
Anfrage die Möglichkeit, die Bereitstellung der Informationen nach der 
Richtlinie 2014/65/EU postalisch anzufordern.

(1) Verwahrung von Wertpapieren
Die ING verwahrt im Rahmen des Depotvertrags die Wertpapiere und 
Wertrechte des Depotinhabers (im Folgenden zusammenfassend 
 „Wertpapiere“) ausschließlich mittelbar. Es findet keine unmittelbare 
Verwahrung von effektiven  Stücken statt. Die ING bietet keine Streif
bandverwahrung an. Ferner erbringt sie die in den „Vereinbarungen zum 
DirektDepot“ beschriebenen Dienstleistungen. Die ING ist gesetzlich 
 verpflichtet, auf Anfrage einer Gesellschaft innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR), Auskunft zu personenbezogenen Daten eines 
Aktionärs und Informationen zu dessen Aktienhaltung zu erteilen.

(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Der Depotinhaber kann Wertpapiere aller Art, insbesondere verzinsliche 
Wert papiere, Aktien, Genussscheine, Investmentanteilscheine, Zertifi
kate, Options scheine und sonstige Wertpapiere, über die ING erwerben 
oder veräußern. Voraus setzung ist, dass die Wertpapiere zur Girosam
melverwahrung oder einer ähnlichen Form der Verwahrung zugelassen 
sind, die eine mittelbare Verwahrung durch die ING ermöglicht:

• Durch Kommissionsgeschäft: Der Kunde erteilt der ING von Fall zu Fall 
den Auftrag, für Rechnung des Kunden an einer Börse oder außerbörs
lich Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, und die ING wird sich 
bemühen, für Rechnung des Depot  inhabers ein entsprechendes 
 Ausführungsgeschäft zu tätigen.

• Durch Zeichnung: Soweit im Rahmen einer Emission von der ING 
 angeboten, kann der Kunde neue Aktien oder sonstige zur Ausgabe 
angebotene Wertpapiere bei der ING zeichnen.

Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren über die ING 
werden in den „Vereinbarungen zum DirektDepot“, Nr. 1–9 geregelt.
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(b) Sofern es erforderlich ist, dass seitens des Kunden ein Client Identifier 
hinterlegt sein muss, ist der Kunde verpflichtet, diesen der ING mitzu
teilen. Solange der Kunde der ING den u.U. erforderlichen Client Identifier 
nicht mitteilt, ist ein Handel über das DirektDepot nicht möglich.

12.

Leistungsvorbehalt
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist ausdrücklich verein
bart. Im Auslandshandel gilt die Leistung vorbehaltlich der Lieferbarkeit 
der Wertpapiere.

13.

Vertragliche Kündigungsregeln
Für den Depotvertrag gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die ING festgelegten Kündi
gungsregeln.

14.

Bericht über Wertpapierdienstleistungen
Die ING erstattet nach Ausführung eines Geschäfts Bericht über die 
erbrachten Wert papierleistungen. Der Kunde erhält eine entsprechende 
Bestätigung.

15.

Prüfung der Angemessenheit
Die ING ist verpflichtet, die Angemessenheit von Anlageentscheidungen 
in Bezug auf Kenntnisse und Erfahrungen ihrer Kunden zu prüfen. Sollte 
diese Prüfung ergeben, dass der Auftrag den Kenntnissen und Erfahrun
gen des Kunden nicht entspricht, wird die ING diesen darüber informie
ren und ist berechtigt, die Ausführung des Auftrags abzulehnen.

16.

Restriktionen für Produkte mit erhöhten Risiken
Für Kaufaufträge für Wertpapiere der Produktgruppe D und E ist jeweils 
der Abschluss einer gesonderten Vereinbarung Voraussetzung. Sollte 
keine solche Vereinbarung mit dem Kunden vorliegen, wird die ING ent
sprechende Aufträge zurückweisen.

17.

Prüfung des Zielmarkts
Die ING ist verpflichtet, den Zielmarkt des Produkts mit den ihr vorliegen
den Informationen des Kunden abzugleichen. Sollte diese Prüfung erge
ben, dass das Wertpapier nicht mit den von der ING zu prüfenden Merk
malen des Kunden vereinbar ist, kann die ING die Ausführung des Auf
trags ablehnen. Die ING nimmt keinen vollständigen Zielmarktabgleich 
vor, sondern gleicht lediglich solche Kriterien ab, zu denen ihr Informa
tionen des Kunden vorliegen. Der vollständige Zielmarkt wird auf der 
Internetseite der ING (www.ing.de) zur Verfügung gestellt.

18.

Bearbeitung von Beschwerden und Details zur 
Beschwerde abwicklung
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit zur Beschwerde. Details zum 
Beschwerde abwicklungsverfahren sind im Internet unter www.ing.de 
abrufbar.

Ggf. anfallende Kosten Dritter sind vom Kunden zu tragen. Dies gilt 
 insbesondere, falls bei der Identifizierung nach § 154 Abgabenordnung 
(AO) durch Dritte Kosten in Rechnung gestellt werden. Eigene Kosten 
(z. B. für Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen. Zusätz
liche Telekommunikationskosten berechnet die ING nicht.

6.

Pfandrecht
Der Depotinhaber und die ING sind sich darüber einig, dass die ING ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle der ING im bankmäßigen Geschäftsverkehr 
Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die ING erwirbt ein Pfand
recht auch an den Ansprüchen, die dem Depotinhaber gegen die ING 
aus der bankmäßigen Geschäfts beziehung zustehen oder künftig zuste
hen werden.

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und 
bedingten Ansprüche, die der ING mit ihren sämtlichen in und auslän
dischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsbeziehung 
gegen den Depotinhaber zu stehen. Gelangen Gelder oder andere Werte 
mit der Maßgabe in die Verfügungs gewalt der ING, dass sie nur für einen 
bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlungen zur 
Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der ING nicht 
auf diese Werte. Dasselbe gilt für die Wertpapiere, die die ING im Aus
land für den Depotinhaber verwahrt. Unterliegen dem Pfandrecht der 
ING Wertpapiere, ist der Depotinhaber nicht berechtigt, die Herausgabe 
der zu diesen Papieren gehörenden Zins und Gewinnanteilscheine zu 
verlangen.

7.

Einlagensicherung 
Die ING ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
 deutscher Banken e. V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Ein
lagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben.

8.

Mindestlaufzeit des Vertrags
Für den Depotvertrag ist keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung 
des Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere auf ein 
anderes Depot übertragen oder veräußern.

9.

Vertragssprache und Kommunikation
(1) Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis, die Vorabinforma
tionen und die Kommunikation zwischen dem Kunden und der ING wäh
rend der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. Alle Geschäftsbedingungen 
stehen ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung. Alle Doku
mente und Informationen, die die ING den Kunden zur Verfügung stellt, 
sind ebenfalls ausschließlich in deutscher Sprache erhältlich.

(2) Kommunikationswege
Die Kommunikation zwischen der ING und dem Kunden erfolgt per Inter
netbanking inklusive PostBox oder Internet (www.ing.de). Wünscht der 
Kunde eine Auftrags erteilung per Telefon, ist dies nur in den geregelten 
Fällen möglich und es gelten die Entgeltregelungen nach dem Preis 
und Leistungsverzeichnis. Sofern die ING bei der Auftragserteilung über 
das Internetbanking nicht erreichbar ist (z. B. Systemausfall), ist der 
Kunde verpflichtet (entgeltfrei), das Telefon zu nutzen.

10.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Depotinhaber und ING gilt deutsches 
Recht. Die ING legt das Recht der Bundesrepublik Deutschland auch der 
vorvertrag lichen Beziehung zugrunde. Es gibt keine vertrag liche Gerichts
standklausel.

11.

Mitteilungspflicht des Kunden
(a) Der Kunde ist verpflichtet, der ING eine Änderung von Name, 
Anschrift, Steuer ansässigkeit, USBezug, Referenzkonto oder Staats
angehörigkeit unverzüglich mitzuteilen.
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Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 1 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

INGDiBa AG, TheodorHeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Abschnitt 2 
 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

 1.  die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 

 2.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 
 3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und 

dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungs
berechtigten; 

 4.  die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt; 
 5.  den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer 

 abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Über
prüfung des Preises ermöglicht;

 6.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

 7.  den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzu
führenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unter
nehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;

 8.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
 insbesondere hinsichtlich des Preises;

 9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
10.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift 

desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist 
(zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11.  die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss 

des Vertrags zugrunde legt; 
13.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 

sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

15.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, 
nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 Abschnitt 3 
 Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für 
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden 
kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrück lichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
 Empfang.

 Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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6.

Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kunden-
aufträgen
(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt nur für einen Handelstag; ist der 
Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegan
gen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vor
gemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die ING den Kunden 
hiervon unverzüglich benachrichtigen.

(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des lau
fenden Monats gültig (Monatsultimo). Ein am letzten Handelstag eines 
Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausge
führt wird, für den nächsten Monat vorgemerkt. Die ING wird den Kun
den über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

(3) Zeichnungsaufträge
Zeichnungsaufträge sind bis zum ersten Handelstag des gezeichneten 
Wertpapiers gültig. Über die Abgabe eines Zeichnungsauftrags erhält 
der Kunde keine separate Bestätigung. Die Information über eine 
Berücksichtigung im Rahmen der Zuteilung erfolgt durch eine entspre
chende Abrechnung.

7.

Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder 
Verkauf von  Bezugsrechten
Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrech
ten sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte 
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit 
Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeits
dauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugs
rechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen Usancen. 
Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugs
rechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

8.

Erlöschen laufender Aufträge
(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung 
von  Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, 
Umstellung auf Namens aktien
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inlän
dischen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen 
Ausschüttungen, der Umstellung von Inhaber auf Namensaktien, der 
Einräumung von Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesell
schaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letzt
malig einschließlich der vorgenannten Rechte bzw. als Inhaber aktien 
gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungs
platzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote 
teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle 
des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des 
Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzah
lungsquote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert 
werden. 

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an aus
ländischen Aus führungsplätzen werden bei Dividendenzahlung, Kapital
erhöhung, Aktien splitting oder Aktientausch gelöscht bevor die Aktien 
erstmalig unter der Berücksichtigung dieser Maßnahmen gehandelt 
werden und sofern der Ausführungs partner von der Maßnahme Kennt
nis erlangt.

(2) Kursaussetzung
Wenn an einem Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen besonde
rer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung), 
erlöschen sämtliche an  diesem Ausführungsplatz auszuführenden Kun
denaufträge für die betreffenden Wert papiere, sofern die Bedingungen 
des Ausführungsplatzes dies vorsehen. 

(3) Benachrichtigung
Über das Erlöschen eines Kundenauftrags wird die ING den Kunden 
unverzüglich benachrichtigen.

Vereinbarungen zum 
 Direkt-Depot
Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für 
die Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die 
Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nachstehend Wertpapiere).

1.

Erwerb von Wertpapieren/Formen des 
 Wertpapiergeschäfts
(1) Erwerb von Wertpapieren
Über die ING kann der Kunde nur Wertpapiere erwerben, die zur Giro
sammel ver wahrung oder einer ähnlichen Form der Verwahrung zuge
lassen sind, die eine mittelbare Verwahrung durch die ING ermöglicht.

(2) Kommissionsgeschäfte
Die ING und der Kunde schließen Wertpapiergeschäfte ausschließlich in 
Form von Kommis sionsgeschäften ab.

Führt die ING Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert
papieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden 
mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei 
ein Kauf oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie 
beauftragt einen anderen Kommissionär  (Zwischenkommissionär), ein 
Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen 
Handels an einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die 
ING oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, 
wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

2.

Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte
Die ING führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausfüh
rungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil 
der Vereinbarungen zum DirektDepot. Die ING ist berechtigt, die Aus
führungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die 
ING den Kunden jeweils informieren.

3. 

Usancen/Unterrichtung/Preis
(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel 
am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäfts
bedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäfts
bedingungen des Vertragspartners der ING.

(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die ING den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Der Kunde erhält eine entsprechende Bestätigung sowie 
eine Abrechnung. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen 
Handel an einer Börse gegen die ING oder den Zwischenkommissionär 
unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die ING rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungs
geschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. 
Ein möglicher Anspruch der ING auf Ersatz von Aufwendungen richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4.

Erfordernis eines ausreichenden Kontogut-
habens/Depotbestands
Die ING ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von 
Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das frei verfügbare Gut
haben („Buying Power“) bzw. der Depotbestand des Kunden zur 
 Ausführung ausreichen. Führt die ING den Auftrag ganz oder teilweise 
nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten.

5.

Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der ING bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für 
das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).
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13.

Depotführung per Internetbanking/ 
Berichtspflicht
(1) Durch die Depoteröffnung bei der ING erklärt sich der Kunde damit 
einverstanden, sein Depot online zur führen. Die Depotführung erfolgt 
per Internetbanking inklusive PostBox. Sämtliche Mit teilungen und 
Informationen werden in die Internetbanking PostBox eingestellt oder 
stehen im Internet unter www.ing.de zur Verfügung. Ein Versand von 
Depotauszügen, Mitteilungen und Informationen per Post parallel zur 
PostBox erfolgt nur auf Verlangen des Kunden und ist nach Maßgabe 
des Preis und Leistungsverzeichnisses entgeltpflichtig. Im Übrigen 
 werden den Kunden die Informa tionen zur Depotbewertung im Internet
banking bereitgestellt. Das Internetbanking steht im jeweils angebote
nen Umfang zur Erteilung von Aufträgen und Weisungen sowie zu Infor
mationszwecken zur Verfügung.

(2) Die ING erteilt vierteljährlich einen Depotauszug.

(3) Bei gehebelten Produkten wird die ING, sofern der Preis eines Finanz
instruments mindestens 10 % im Vergleich zum Ausgangswert gefallen 
ist, eine Verlustmitteilung erstellen und dem Kunden bereitstellen. 
Anschließend erfolgt diese  Mitteilung bei jedem weiteren Wertverlust in 
10 %Schritten.

(4) Die Nutzung des Internetbanking ist in den Vereinbarungen zum 
Internetbanking inklusive PostBox geregelt.

14.

Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die ING für die Einlösung 
von Zins, Gewinnanteil und Ertragsscheinen sowie von rückzahlbaren 
Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins, Gewinnan
teil und Ertragsscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird 
unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die ING den Betrag erhält, 
und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der ING selbst zahlbar sind. 
Die ING besorgt neue Zins, Gewinnanteil und Ertragsschein bögen 
(Bogenerneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem 
ausländischen Verwahrer.

(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei einer Auszahlung von rückzahlbaren Schuldverschreibungen wird der 
verloste Bestandteil anteilig auf sämtliche Kunden aufgeteilt, so dass 
jeder Kunde prozentual den gleichen Anteil aus seinem Bestand zurück
gezahlt bekommt. Die zurückgezahlten Bestände werden den Kunden 
als Endfälligkeit verbucht, so dass der Bestand jedes Kunden sich ent
sprechend verringert und er gleichzeitig den zurückgezahlten Betrag 
dafür auf seinem Verrechnungskonto gutgeschrieben bekommt.

(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins, Gewinnanteil und Ertragsscheine sowie fällige Wertpa
piere in  ausländischer Währung/ausländischen Währungen oder Rech
nungseinheiten eingelöst, wird die ING den Einlösungsbetrag auf dem 
Konto des Kunden in dieser  Währung gutschreiben, sofern der Kunde 
ein Konto in dieser Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden 
hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes 
 vereinbart ist.

15.

Behandlung von Bezugsrechten/Options-
scheinen/Wandelschuldverschreibungen
(1) Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die ING den Kunden 
benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wert
papierMitteilungen“ erschienen ist. Soweit die ING bis zum Ablauf des 
vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des 
Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depot bestand des Kunden 
gehörenden inländischen Bezugsrechte an dem inländischen Handels
platz mit dem zum Zeitpunkt der Orderaufgabe größten wertmäßigen 
Handelsvolumens verkaufen. Ausländische Bezugsrechte wird die ING 
gemäß den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

9.

Haftung der ING bei Kommissionsgeschäften
Die ING haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungs
geschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des 
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts 
haftet die ING bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur 
für dessen sorgfältige Auswahl und Unter weisung.

10.

Erfüllung im Inland
Die ING erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfol
genden Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaf
fung im Ausland vorsehen.

11.

Anschaffung im Inland
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die ING dem Kunden, sofern die 
Wert papiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapier
sammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum 
an diesem Sammelbestand – GirosammelDepotgutschrift (GSGut
schrift). Wertpapiere, die nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen 
sind, schafft die ING für den Kunden nicht an. Die Verwahrung von Wert
papieren in Streifbandverwahrung ist ausgeschlossen. Sie erfolgt auch 
dann nicht, wenn der Kunde die Wertpapiere auf sein DirektDepot über
tragen lassen will.

12.

Anschaffung im Ausland
(1) Anschaffungsvereinbarung
Die ING schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

• sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in oder ausländischen Wert
papieren im Ausland ausführt oder

• sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren 
ausführt

Effektiv verwahrte Wertpapiere schafft die ING nicht an. Sollten Wert
papiere am Erfüllungstag nur effektiv lieferbar oder eine Lieferung der 
Wertpapiere marktseitig insgesamt nicht möglich sein, behält sich die 
ING vor, die Transaktion zu stornieren.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die ING wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland 
 verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in oder ausländischen 
Verwahrer (z. B. die Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine 
eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung 
der Wertpapiere unterliegt den Rechts vorschriften und Usancen des 
Verwahrungsorts und den für den oder die auslän dischen Verwahrer 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die ING wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der 
Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wert
papieren oder eine andere im Lagerland übliche gleichwertige Rechts
stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den 
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem  Kunden Gutschrift in Wertpa
pierrechnung (WRGutschrift) unter Angabe des auslän dischen Staates, 
in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

(4) Deckungsbestand
Die ING braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm 
erteilten WRGutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für die Kunden und für die ING verwahrten Wertpapieren 
derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WRGutschrift erteilt worden 
ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und recht lichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs und Naturereignissen oder durch sonstige von der ING 
nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammen
hang mit Verfügungen von hoher Hand des In oder Auslands treffen 
sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Abs. 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand 
zu tragen, so ist die ING nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis 
zurückzuerstatten.
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20.

Depotüberträge (nur ganze Anteile)
Bei einem Übertrag von Wertpapieren in ein bei einem Fremdinstitut 
geführtes Depot wird die ING nur ganze Anteile übertragen. Im Depot 
verwahrte Bruchstücke/Spitzen werden von der ING veräußert und der 
Gegenwert dem  Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

21.

US-Bezug/Mitteilungspflicht
Die ING führt DirektDepots nicht für Personen mit USBezug. USBezug 
ist ins besondere bei Personen gegeben, die in den USA steuerpflichtig 
sind oder die eine USamerikanische Staatsangehörigkeit, eine USGreen 
Card, einen USWohnsitz, eine USVersandadresse oder eine USTelefon
nummer haben, oder die einen Bevollmächtigten bei der ING eingesetzt 
haben, auf den eines der genannten Kriterien zutrifft. Liegt ein USBezug 
nach den genannten Kriterien vor oder ergibt sich ein USBezug im 
Laufe der Geschäftsbeziehung, ist dies der ING unverzüglich mitzuteilen.

22.

Sonstiges
(1) Auskunftsersuchen
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert 
werden oder die ein Kunde von der ING im Inland oder im Ausland 
 verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsord
nung. Rechte und Pflichten der ING oder des Kunden bestimmen sich 
daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des 
Namens des Kunden vorsehen kann. Die ING wird entsprechende Aus
künfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; 
sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

(2) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde in oder auslän
dische Wert papiere von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. 
Verfügungen über den Depotbestand können ausschließlich in Form von 
Depotüberträgen zugunsten des der ING anzugebenden Auslieferungs
depots erfolgen. Eine effektive Ein oder Auslieferung von Wertpapieren 
ist nicht möglich.

(3) Telefonische bzw. elektronische Erteilung von Kauf- und/oder 
Verkaufs aufträgen
(a) In Zusammenhang mit telefonisch bzw. elektronisch erteilten Kauf 
und/oder Verkaufsaufträgen ist die ING gesetzlich verpflichtet, alle dies
bezüglichen Gespräche bzw. die elektronische Kommunikation dazu, 
aufzuzeichnen und diese Aufzeichnung 5, auf Veranlassung der zustän
digen Behörde u. U. auch 7 Jahre aufzubewahren. Die ING trifft alle 
 notwendigen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit des gesprochenen 
Wortes zu wahren.

(b) Kauforders können in keinem Fall schriftlich erteilt werden.

(c) Der Kunde kann eine Kopie der im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften auf ge zeichneten orderbezogenen Kommunikation während 
der in (a) genannten Aufbe wahrungsfristen verlangen.

(d) Der Kunde kann den Auftrag zum Erhalt der Aufzeichnungen in 
 Textform, online oder telefonisch erteilen und erhält eine Kopie der 
 aufgezeichneten Kommunikation.

(4) Abtretung/Verpfändung
Ansprüche des Depotinhabers aus DirektDepots können an Dritte weder 
abgetreten noch verpfändet werden.

23.

Preise
Die Preise ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis und 
werden bei Fälligkeit belastet.

(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungs
rechten aus Wandelschuldverschreibungen wird die ING den Kunden mit 
der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den 
„WertpapierMitteilungen“ hingewiesen worden ist.

16.

Weitergabe von Nachrichten
Werden in den „WertpapierMitteilungen“ Informationen veröffentlicht, 
die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der ING solche 
Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwah
rer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die ING dem Kunden diese 
Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposi
tion des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung 
des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie 
insbesondere Informationen über

• gesetzliche Abfindungs und Umtauschangebote,
• freiwillige Kauf und Umtauschangebote,
• Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterblei
ben, wenn die Information bei der ING nicht rechtzeitig eingegangen ist 
oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht 
zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu 
den möglichen Ansprüchen des Kunden  stehen.

17.

Prüfungspflicht der ING
Die ING prüft anhand der Bekanntmachungen in den „WertpapierMit
teilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob 
diese von Verlustmeldungen (Opposition, Zahlungssperren und derglei
chen) betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraft
loserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

18.

Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung 
von Urkunden
(1) Urkundenumtausch
Die ING darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den 
„WertpapierMitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Einrei
chung von Wertpapier urkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung 
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlage
entscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion des Emittenten 
mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der 
Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapier-
eigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre 
Wertpapier eigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so 
können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden 
ausgebucht werden. Der Kunde wird über die Ausbuchung und die mög
liche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die 
ING die Urkunden nach Ablauf einer Frist von 2 Monaten nach Absendung 
der Mitteilung an den Kunden vernichten.

19.

Haftung
(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die ING für jedes 
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GSGutschrift 
erteilt wird, haftet die ING auch für die Erfüllung der Pflichten der Clear
stream Banking AG.

(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die 
Haftung der ING auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von 
ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. 
Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder 
einen anderen inländischen Zwischen verwahrer sowie einer Verwah
rung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die ING für 
deren Verschulden.
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Vereinbarungen für sparplan-
fähige  Wertpapiere
1.

Leistungsangebot
Die ING unterscheidet zwischen sparplanfähigen und nicht sparplan
fähigen Wert papieren. Bei sparplanfähigen Wertpapieren kann der 
Kunde die ING beauftragen, Anteile an Wertpapieren zu regelmäßigen 
Zeitpunkten und zu fest gelegten Sparraten zu erwerben. Die sparplan
fähigen Wertpapiere können im Internet unter www.ing.de eingesehen 
werden. Einzel heiten zu Wertpapiersparplänen finden Sie in den 
 „Vereinbarungen für WertpapierSparpläne“.

2.

Ausschüttung
Wenn die sparplanfähigen Wertpapiere Erträge ausschütten, werden 
diese für Fonds und ETFs ab einem Mindestausschüttungsbetrag und 
vorbehaltlich der Lieferbarkeit neuer Anteile zum Ausschüttungstag 
automatisch in Anteilen des ausschüttenden Wertpapiers wieder ange
legt. Der Mindestausschüttungsbetrag für die Wiederanlage kann im 
Preis und Leistungsverzeichnis unter www.ing.de eingesehen werden. 
Die automatische Wiederanlage erfolgt für alle sparplanfähigen Fonds 
und ETFs, unabhängig davon, ob ein Sparplan eingerichtet ist oder nicht. 
Der Kunde kann die Wiederanlage der Erträge für die Zukunft für alle 
sparplanfähigen Fonds und ETFs jederzeit selbst im Internetbanking 
 verwalten.

Für nach dem 20.11.2021 eröffnete DirektDepots erfolgt keine automa
tische Wiederanlage von Erträgen aus sparplanfähigen ETFs und Fonds. 
Eine automatische Wiederanlage von Erträgen kann mit Wirkung für die 
Zukunft für alle sparplanfähigen Fonds und ETFs jederzeit im Internet
banking beauftragt und verwaltet werden.

Vereinbarungen für 
 Wertpapier-Sparpläne
1.

Leistungsangebot
Im Rahmen eines WertpapierSparplans kann der Kunde die ING als 
Kommis sionärin mit dem regelmäßigen Erwerb bestimmter Wert
papiere beauftragen.

2. 

Eröffnung/Verrechnungskonto/Änderung/ 
Kündigung
Die Beauftragung eines WertpapierSparplans kann im Internetbanking 
erfolgen. Eine Auftragsbestätigung wird nicht erstellt. Für die Führung 
des WertpapierSparplans ist ein DirektDepot bei der ING Voraussetzung. 
Grundsätzlich dient das bestehende Verrechnungskonto für das Direkt
Depot auch als Verrechnungskonto für den Sparplan. Die Sparplanrate 
kann per Lastschrift von dem Referenzkonto (Girokonto) eingezogen 
werden, das der ING zum Verrechnungskonto vorliegt. Der Kunde kann 
die Anteilskäufe jederzeit aussetzen, erhöhen, reduzieren (auf nicht 
weniger als den jeweiligen Mindestanlagebetrag) oder einstellen/kündi
gen. Eine Änderung oder Kündigung des Sparplans wird für den nächsten 
Ausführungstermin berücksichtigt, wenn die Änderung oder Kündigung 
bis spätestens 3 Bankarbeitstage1 vor dem entsprechenden Ratenspar
termin vorliegt. Andernfalls wird die Änderung für den folgenden Aus
führungstermin berücksichtigt.

3.

Auftragsausführung
Dem Kunden stehen mindestens 2 Ausführungstermine pro Monat für 
einen Sparplan zur Auswahl. Über den regelmäßigen Erwerb hinaus 
 können zusätzliche Kaufaufträge erteilt werden. Der Mindestanlagebetrag 
pro Wertpapierkauf kann auf www.ing.de eingesehen werden. Anteile 
für WertpapierSparpläne wird die ING, im Fall von aktiv gemanagten 
Fonds ausschließlich über die emittierenden Kapitalanlagegesellschaften/
Kreditinstitute für den Kunden erwerben. Dies gilt auch dann, wenn 

die betreffenden Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. Für alle 
anderen Fälle wird der Ausführungsplatz unter www.ing.de bekannt 
gegeben. Der Erwerb der Wertpapiere erfolgt innerhalb von 3 Bank arbeits
tagen1 ab Ausfüh rungs termin bzw. Auftragserteilung für zusätz liche 
Käufe. Über die Ausführung wird eine Wertpapiereinzel oder Wert pa pier
sammel abrechnung erstellt.

4.

Blockorders
Die ING wird zudem, soweit möglich und sinnvoll, mehrere Aufträge für 
mehrere Kunden zu einer Gesamtorder zusammenfassen (nachfolgend 
Blockorder) und die daraus resultierenden Aufwendungen bzw. Erlöse 
unter den beteiligten Kunden aufteilen. Wird der gesamte zusammen
gelegte Auftrag nicht zum gleichen Preis ausgeführt, wird die ING aus 
den Aufwendungen bzw. Erlösen einen Mittelwert berechnen (nachfol
gend Mischkurs) und den Konten der betroffenen Kunden einen Netto
durchschnittspreis belasten bzw. gutschreiben. Einzelheiten zu den 
durch schnitt lichen Ausführungspreisen werden auf Anfrage zur Verfü
gung gestellt.

Die Abrechnung der Aufträge zum Mischkurs kann für den Kunden Vor 
aber auch Nachteile bringen. Für den Einzelfall kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich die Zusammenlegung von Orders negativ auf die 
Preisbildung am Markt auswirkt.

5.

Abrechnung/Kosten
Die Abrechnung der Anteile erfolgt aufgrund der Abrechnungen, die die 
ING von den jewei ligen Kapitalanlagegesellschaften/Kreditinstituten 
oder über den Ausführungsplatz erhält. Soweit der Sparplanbetrag das 
Ein oder Mehr fache eines Anteils zum Ausgabepreis über steigt, werden 
für den überschreitenden Betrag – mit bis zu 5 Dezimalstellen – Bruch
teilsrechte von Anteilen erworben. Bei aktiv gemanagten Fonds enthält 
die Abrechnung den Ausgabeaufschlag gemäß Verkaufsprospekt. Wenn 
der Erwerb über die ING zu einem Rabatt auf den Ausgabeaufschlag 
führt, kann dies der Abrech nung entnommen werden. Rabatte können 
sich jederzeit ändern. Die jeweils gültigen Ausgabeaufschläge und 
Rabatte können auf www.ing.de eingesehen werden.

6.

Verkäufe
Der teilweise oder vollständige Verkauf von Wertpapieren, die über 
einen Wert papierSparplan erworben wurden, ist jederzeit möglich. Der 
laufende WertpapierSparplan wird dadurch nicht verändert.

7.

Dynamisierung
Die mit der ING vereinbarte Sparplanrate kann jährlich automatisch 
erhöht werden. Der Kunde der ING kann vereinbaren, dass sich seine 
regelmäßigen Zahlungen zum 01. Januar eines jeden Jahres um einen 
festgelegten Prozentsatz erhöhen (auto matische Dynamisierung). 
Diese Vereinbarung kann der Kunde jederzeit aufheben.

8.

Umbenennung, Änderung der Wertpapier-
kennnummer und  Zusammenlegung von 
 Investmentfonds
Bei Fondsfusionen, Umbenennung oder Änderung der WKN/ISIN wird 
die ING den Kunden unverzüglich unterrichten. Bestehende Sparpläne 
 werden bis zu einer anderslautenden Weisung des Kunden unverändert 
weitergeführt. Widerspricht der Kunde der Umstellung auf den umbe
nannten oder fusionierten Fonds nicht inner halb von 6 Wochen nach 
der entsprechenden Mitteilung, gilt die Umstellung des Sparplans 
als genehmigt. Die ING wird den Kunden in ihrer Mitteilung auf diese 
Rechtsfolge hinweisen.

1  Bankarbeitstage sind alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31. Dezember und 
gesetzliche Feiertage des Bundeslandes Hessen.
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Vereinbarungen für den 
 Direkthandel
Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den Vereinbarungen 
zum DirektDepot für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren im soge
nannten Direkthandel. Im Falle von Abweichungen dieser Sonderbe
dingungen von den Vereinbarungen zum DirektDepot gelten die Rege
lungen dieser Sonderbedingungen vorrangig. 

1.

Leistungsangebot
Der Kunde kann der ING Aufträge zum Kauf oder Verkauf ausgewählter 
Wert papiere im sogenannten Direkthandel erteilen. Der Direkthandel 
bietet die Möglichkeit zur Ordererteilung über außerbörsliche oder börs
liche, angeschlossene Handelspartner. Die ING leitet diese Aufträge 
als Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden an 
den jeweiligen Handelspartner weiter. Eine Liste der an den Direkt handel 
angeschlossenen Handelspartner, Informationen zu deren Handels 
zeiten und Limitierungsmöglichkeiten sowie die jeweils geltenden Mist
radeRegelungen bzw. die Geschäftsbedingungen können unter  
www.ing.de eingesehen  werden. Eine Anlageberatung durch die ING 
 findet nicht statt. 

2.

Kursangaben
Die Handelspartner geben Preise an, zu denen sie bereit sind, ein Wert
papier zu kaufen oder zu verkaufen, sogenannte Quotes. Die Quotes 
sind unverbindlich und stellen lediglich eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots zum Kauf oder  Verkauf eines Wertpapiers dar.

3.

Auftragsausführung
Die Handelspartner sind nicht zum Abschluss eines Vertrags zum 
genannten Quote verpflichtet. Wird das Angebot von dem jeweiligen 
Handelspartner angenommen, erfolgt umgehend eine Bestätigung an 
den Kunden. Wird das Angebot nicht angenommen, erfolgt ebenfalls 
eine Benachrichtigung.

Erhält der Kunde bei einem online erteilten Auftrag mit dem Zusatz „nur 
sofort  gültig“ nicht umgehend eine Rückmeldung, liegt eine Störung 
des Systems vor. Der Kunde ist verpflichtet, sich in diesem Fall sofort 
telefonisch mit der ING in Verbindung zu setzen. 

Die ING haftet nicht für Schäden, die infolge höherer Gewalt oder infolge 
 sonstiger von ihr nicht zu vertretender Vorkommnisse veranlasst oder 
auf nicht schuldhaft verursachte technische Probleme zurückzuführen 
sind; zu Letzteren zählen insbe sondere Fehler in Kommunikationssyste
men Dritter (z. B. der Deutschen Telekom AG) oder in der Hard bzw. 
Software des Kunden.

4.

Mistrades und Handel per Erscheinen
(1) Mistrade-Regelungen
Im Direkthandel gelten die sogenannten mit den außerbörslichen Handels
partnern vereinbarten MistradeRegelungen oder die MistradeRege
lungen der Börse. Diese sehen eine Rückabwicklungsmöglichkeit für den 
Fall der Bildung nicht markt gerech ter Preise vor. Hat der Handelspartner 
dem Geschäft irrtümlich einen falschen Kurs zugrunde gelegt, der 
erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt des Zustandekom
mens des Geschäfts marktadäquaten Preis – dem sogenannten Refe
renz preis – abweicht (Mistrade), so steht den jeweiligen Handelspartnern 
ein vertrag liches Rücktrittsrecht/Aufhebungsrecht zu. Die Mistrade
Regelungen gelten ausdrücklich auch für Geschäfte, die die Bank als 
Kommissionär des Kunden tätigt. Die jeweiligen Regelungen können 
unter www.ing.de einge sehen werden.

(2) Handel per Erscheinen 
Kunden können im Direkthandel ausgewählte Neuemissionen vor deren 
börslicher Erstnotiz handeln (Handel per Erscheinen). Diesbezüglich 
getätigte Transaktionen behalten nur dann ihre Gültigkeit, wenn die 
Börsennotiz zu dem im Emissionsprospekt genannten Termin und unter 
den dort genannten Bedingungen erfolgt. Bei Abwei chungen bzw. 
 Änderungen der Erstnotiz bzw. der Bedingungen liegt es im freien 
Ermessen der ING, die bis dahin getätigten Transaktionen aufzuheben 

bzw. zu  stor nieren. In diesem Fall wird die ING den Kunden unverzüglich 
informieren.

5.

Preise
Der Ausführungskurs wird durch den jeweiligen Handelspartner festge
legt. Die ING ist berechtigt, ein Entgelt und ihre Auslagen dem Kunden in 
Rechnung zu stellen. Eine der Handelsüberwachung unterliegende Preis
ermittlung findet im Direkt handel mit außerbörslichen Handelspartnern 
nicht statt. Es gilt das allgemeine Preis und Leistungsverzeichnis der 
ING in der jeweils aktuellen Fassung. Die jeweils gül ti gen Transaktions
gebühren können auf www.ing.de eingesehen  werden.

6.

Gültigkeitsdauer von Aufträgen
Ein im Direkthandel erteilter Auftrag gilt nur für eine sofortige Ausfüh
rung, sofern der Kunde keine anderen Ordergültigkeiten angeboten 
bekommt und bestätigt. 

7.

Handelszeiten und Aussetzungen des Handels
Die ING und die für den Direkthandel angeschlossenen Handelspartner 
sind berech tigt, die Handelszeiten nach eigenem Ermessen frei festzu
setzen sowie jeder zeit auszuweiten oder einzuschränken. 

8.

Kein Anspruch des Kunden auf den Direkthandel
Die ING kann ihr Leistungsangebot für den Direkthandel jederzeit modi
fizieren, weiter entwickeln oder den Zugang des Kunden zum Direkt
handel vorübergehend oder gänzlich unterbinden. Ein Anspruch des 
Kunden auf Zugang zum Direkthandel besteht nicht. Sofern aus tech
nischen Gründen der Direkthandel nicht möglich ist, kann der Kunde 
seine Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren über andere 
Handelsplätze erteilen.

Vereinbarungen über die 
Auftrags ausführung 
 (Ausführungsgrundsätze)
1.

Anwendungsbereich
Diese Grundsätze gelten für die Ausführung und die Weiterleitung von 
Aufträgen, die der Kunde der ING zum Zwecke des Erwerbs oder der 
 Veräußerung von Wert papieren erteilt. Ausführung in diesem Sinne 
bedeutet, dass die ING auf Grundlage des Kundenauftrags für Rechnung 
des Kunden mit einer anderen Partei auf einem dafür geeigneten Markt 
ein entsprechendes Ausführungsgeschäft abschließt (Kommis sions
geschäft). Die ING kann auch einen weiteren Handelspartner als Zwi schen
kommissionär damit beauftragen, das entsprechende Ausfüh rungs 
geschäft abzuschließen. Die Ausgabe von Anteilen an Investmentfonds 
zum Ausgabe preis sowie deren Rückgabe zum Rücknahmepreis nach 
Maßgabe des Investment gesetzes unterliegen nicht den gesetz lichen 
Regelungen zur bestmög lichen Orderausführung.

2.

Ziel der Auftragsausführung
Kundenaufträge können regelmäßig über verschiedene Ausführungs
wege oder an verschiedenen Ausführungsplätzen ausgeführt werden, 
z. B. an Börsen oder an sonstigen Handelsplätzen, im Präsenzhandel 
einerseits, im elektronischen Handel andererseits. In den nachfolgenden 
Abschnitten werden die Ausführungswege und möglichen Ausführungs
plätze beschrieben, die im Regelfall gleichbleibend die best mögliche 
Ausführung im Interesse des Kunden erwarten lassen und dem Kunden 
daher für den Wertpapierhandel zur Verfügung stehen.
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3.

Kriterien für die Auswahl der angebotenen 
 Ausführungsplätze und Handelspartner
Bei der Festlegung der dem Kunden zu seiner Auswahl angebotenen 
Ausführungsplätze geht die ING davon aus, dass der, unter Berücksichti
gung aller mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen Kosten, best
mögliche Preis vorrangig ist. Dazu zählen insbesondere Wertpapierkurs, 
Courtage sowie Ausführungs, Anbindungs und Abwicklungskosten. 
Die ING wird ferner andere Ausführungsfaktoren und relevante Kriterien 
wie z. B. Marktmodell, Liquidität, Ausführungsgeschwindigkeit und 
wahrscheinlichkeit, technische Infrastruktur, Regularien und Sicherheit 
der Abwicklung beachten. Für die Auswahl der Handelspartner gemäß 
Nr. 4 (2), an die Kundenaufträge weitergeleitet werden, werden darüber 
hinaus als relevante Kriterien bestehende Börsenzugänge, der Zugang 
zu multilateralen Handelssystemen oder der Zugang zu Liquiditätspools 
oder die Eigenschaft des Handelspartners als systema tischer Interna
lisierer berücksichtigt.

Für die Auswahl der Handelspartner gemäß Nr. 4 (2), an die Kunden
aufträge weitergeleitet werden, werden darüber hinaus als relevante 
Kriterien bestehende Börsenzugänge, der Zugang zu multilateralen 
 Handelssystemen oder der Zugang zu Liquiditätspools oder die Eigen
schaft des Handelspartners als systematischer Interna lisierer berück
sichtigt.

4.

Ausführungsplätze
Damit die Auswahl des Ausführungsplatzes durch den Kunden auf 
 informierter Basis erfolgen kann, stellt die ING auf ihrer Internetseite 
(www.ing.de) umfassende Informationen sowie eine detaillierte 
 Dar stellung der Gebühren zu den angebotenen Ausführungsplätzen 
und aktuelle Kursdaten zur Verfügung.

Zudem werden auf der Internetseite (www.ing.de) weiterführende 
 Informationen zu den angebotenen Ausführungsplätzen und Handels
partnern zur Verfügung gestellt, insbesondere eine nach Kategorien 
von Finanzinstrumenten aufgeteilte Statistik über die fünf gemessen am 
Ordervolumen wichtigsten Ausführungsplätze und Handelspartner, 
über die sie Kundenaufträge ausführt und die dort erzielte Ausführungs
qualität.

(1) Inland und Fondsgesellschaft
Den Kunden der ING stehen für Aufträge zum Kauf oder Verkauf von 
Wert papieren im Inland in der Regel unter anderem alle deutschen 
 Präsenzbörsen, der elektronische Handel über Xetra, die Börse Frankfurt 
und Frankfurt Zertifikate sowie der Direkthandel über außerbörs liche 
Handelspartner, Gettex oder die Tradegate Exchange (gemäß den „Ver
einbarungen für den Direkt handel“) zur Verfügung. Eine jeweils aktuelle 
Aufstellung kann unter www.ing.de eingesehen werden. Im Fall von 
Fonds, für die die ING eine Vertriebsvereinbarung geschlossen hat, ist 
zusätzlich der Handel über die  Fonds gesellschaft möglich. Besonder
heiten ergeben sich für offene  Immobilienfonds.

Der Kauf von Anteilen an offenen Immobilienfonds kann über die ING 
von der Fondsgesellschaft, an Börsen und im Direkthandel erfolgen. 
Die Rückgabe von Anteilen an offenen Immobilienfonds ist ausschließ
lich über die Börsen und den Direkthandel möglich. Ein Verkauf über 
die Fondsgeschellschaft wird von der ING nicht angeboten.

Ausgenommen hiervon sind Anteile, die ein Anleger vor dem 22.07.2013 
erworben hat. Diese können bis zu einem Freibetrag von 30.000 Euro 
je Kalenderhalbjahr und je Immobilien Sondervermögen (WKN) über die 
Fondsgesellschaft zurückgegeben werden, sofern die ING eine Vertriebs
vereinbarung mit der Fondsgesellschaft geschlossen hat. Der Freibetrag 
je Anleger und je ImmobilienSondervermögen gilt für alle auch bei 
anderen Instituten vor dem 22.07.2013 erworbenen Anteile des Anlegers. 
Die Inhaber eines Gemeinschaftsdepots gelten hinsichtlich des Frei
betrags ebenfalls als ein Anleger. Über diesen Freibetrag hinaus ist über 
die ING keine Rückgabe an die Fondsgesellschaft möglich.

(2) Ausland
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Ausland werden 
ausschließlich lautend auf ein Ausführungsland entgegen genommen. 
Aufträge für dieses Land werden durch einen von der ING ausgewählten 
Handelspartner ausgeführt.

Dieser wird alle hinreichenden Maßnahmen ergreifen, um den Auftrag 
bestmöglich auszuführen. Es gelten die Ausführungsgrundsätze des 

Handelspartners in ihrer jeweils aktuellen Fassung, die dieser jederzeit 
anpassen kann. Die Ausführungsgrundsätze, ein Verzeichnis der Han
delspartner sowie weitere Informationen des Handelspartners sind über 
die Internetseite der ING (www.ing.de) zugäng lich sind. Ein Anspruch 
des Kunden auf Wahl eines Ausführungsplatzes im Auslandshandel und 
auf Zugang zum Auslandshandel besteht nicht.

5.

Weisungen zum Ausführungsplatz
Die ING nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nur 
auf der Basis der Weisung eines Kunden, an welchem der unter 4. (1) 
genannten Ausführungsplätze sein Auftrag ausgeführt werden soll, ent
gegen. Hinweis: An diese Weisung ist die ING gebunden. Der Kunde trägt 
daher das Risiko der Auswahl des geeigneten Ausführungsplatzes und 
die ING ist nicht verpflichtet, nach diesen Ausführungsgrundsätzen ein 
bestmögliches Ergebnis (Best Execution) zu erreichen. Der Kunde sollte 
sich daher vor seiner Entscheidung über die möglichen Ausführungs
plätze informieren (siehe Ziffer 4). Erteilt ein Kunde einen Auftrag ohne 
Weisung zu einem Ausführungsplatz, wird die ING die Ausführung des 
Auftrags ablehnen.

Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen werden als Weisung 
zur Ausführung direkt über die Kapitalanlagegesellschaft behandelt, 
sofern der Kunde keine anderslautende Weisung erteilt. Für die Behand
lung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels 
zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1 der Verein
barungen zum DirektDepot entsprechend.

6. 

Zeichnung
Diese Ausführungsgrundsätze gelten nur eingeschränkt, wenn die ING 
im Rahmen eines öffentlichen oder privaten Angebots Wertpapiere zur 
Zeichnung anbietet (insbesondere Aktien und Zertifakte). Eine bestmög
liche Ausführung im sinne dieser Ausführungsgrundsätze erfolgt durch 
die Annahme des Zeichnungsauftrags und einer möglichen Zuteilung 
oder Lieferung der Wertpapiere durch die ING. 

7.

Überprüfung der Grundsätze
Die Ausführungsgrundsätze werden durch die ING regelmäßig, mindes
tens einmal jährlich, überprüft. Eine Überprüfung findet ebenfalls statt, 
wenn eine wesentliche Veränderung des Marktumfelds eintritt, welche 
eine Anpassung der Ausführungsgrundsätze aufgrund einer Beein
trächtigung erforderlich machen kann. Gege benenfalls vorgenommen 
wesentliche Änderungen der Ausführungsgrundsätze werden regel
mäßig im Internet unter www.ing.de veröffentlicht. Daneben wird fort
laufend die Wirksamkeit der internen Vorkehrungen zur Einhaltung 
der Grundsätze, die Qualität der Ausführungen und die Eignung der 
 ausgewählten Handelspartner überprüft.

Grundsätze für den Umgang 
mit Interessenkonflikten
Interessenkonflikte lassen sich bei einer Bank, die für ihre Kunden unter 
anderem Wertpapierdienstleistungen erbringt, nicht immer ausschließen. 
In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes 
informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere weitreichenden 
 Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessen konflikten.

Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der ING, ande
ren Unternehmen des INGKonzerns, unserer Geschäftsleitung, unseren 
Mitarbeitern, unseren Dienstleistern oder anderen Personen, die mit uns 
verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden. 

Interessenkonflikte können sich insbesondere 
 ergeben:
• Bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (beispielsweise Platzierungs/

Bestandsprovisionen/geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte 
im  Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen

• Durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern 
• Bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler
• Aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere
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• aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanz
instrumenten, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung, der 
 Mitwirkung an Emissionen, bei Kooperationen;

• durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt 
sind;

• dem Interesse der ING aus dem Eigengeschäft und am Absatz 
eigenemittierter oder durch Konzerngesellschaften emittierter 
Finanzinstrumente;

• aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der 
Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder 
bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts oder Beiräten.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Auftrags
ausführung beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf 
hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt 
und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beach
tung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des 
Kundeninteresses. 

In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschäfts
leitung eine unabhängige ComplianceStelle tätig, welche die Identifi
kation, die  Verhinderung und Bewältigung von Interessenkonflikten 
durch die Fachbereiche unterstützt und überwacht. Daneben haben wir 
zur Verhinderung oder Bewältigung von Interessenskonflikten folgende 
organisatorische Vorkehrungen und Maßnahmen ergriffen:

• Definition und Implementierung von Vergütungsgrundsätzen und 
praktiken

• Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rahmen der Produkt
überwachung

• Regelungen zur Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie 
deren Offenlegung

• Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen durch die Trennung von 
 Verantwortlichkeiten, die räumliche Trennung von Vertraulichkeits
bereichen, die Schaffung von Zutrittsbeschränkungen und die Regelung 
von Zutrittsberechtigungen auf Daten

• Führung einer Insider bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung 
des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines 
Missbrauchs von Insiderinformationen dient

• Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen 
Interessenkonflikten durch Geschäftsverbote zu begegnen

• Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber 
der ComplianceStelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessen
konflikte  auftreten können

• Schulungen unserer Mitarbeiter

Sind Interessenkonflikte in Einzelfällen trotz dieser organisatorischen 
Vorkehrungen und Maßnahmen nicht zu verhindern, werden wir 
unsere Kunden  entsprechend diesen Grundsätzen für den Umgang mit 
Inte ressenskonflikten darauf hinweisen.

Informationen zum Schutz von Kundenfinanz-
instrumenten:
Die ING hat geeignete Vorkehrungen getroffen, um die Eigentumsrechte 
der Kunden an deren Finanzinstrumenten zu schützen und eine 
 unerlaubte  Verwendung zu verhindern. Die sind u.a.:

• Trennung von Kunden und Eigenbeständen
• Automatisierte Sperr und Freigabemechanismen
• Eindeutige Referenzierung von Geschäften 
• Regelmäßiger Abgleich von bei Dritten verwahrten Beständen mit der 

internen Buchführung
• Lieferüberwachung

Um die Wirksamkeit der oben beschrieben Maßnahmen zu gewährleisten, 
hat die ING einen „Beauftragten zum Schutz von Kundenfinanz instru
menten und  Geldern“ ernannt. Dieser führt auf Basis einer Risikoanalyse 
regelmäßige Kontrollhandlungen durch und bewertet die Effektivität 
der getroffenen Vorkehrungen.

Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie 
 insbesondere hinweisen:
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
kann die ING Zuwendungen von ihren Handelspartnern erhalten. Hierzu 
gehören volumenabhängige Vergütungen, die von Produktgebern aus 
den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren und Ausgabe
aufschlägen an uns gezahlt werden, sowie Platzierungsgebühren bei 
Neuemissionen von Wertpapieren. Darüber hinaus vereinnahmen wir 
transaktionsabhängige Zuwendungen im Zusammenhang mit der börs
lichen und außerbörslichen Auftragsausführung. Die Vereinnahmung 

dieser Zahlungen und Zuwendungen dient der Bereit stellung effizienter 
und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die 
 Veräußerung von Finanzinstrumenten und ermöglicht ein umfassendes 
Produkt und Informationsangebot zu günstigen Preisen. Den Erhalt 
oder die Gewährung von Zuwendungen legen wir unseren Kunden offen.

Die ING betreibt ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft. Im 
beratungsfreien Geschäft treffen Sie als Kunde selbst die Entscheidung 
über den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten. Somit führen wir im 
Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Ihre Aufträge lediglich aus.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.ing.de. Auf Ihren Wunsch hin werden wir Ihnen diese auch direkt 
zur Verfügung stellen.

Vereinbarungen zum Scalable-
Depot und zum Scalable-Konto
Für den Abschluss eines Vertrags über ein ScalableDepot mit dazuge
hörigem ScalableKonto gelten die „Geschäftsbedingungen für das 
DirektDepot und ExtraKonto“ der ING mit den folgenden Besonderhei
ten und Abweichungen sowie mit der Maßgabe, dass die dem Kunden 
eingeräumten Rechte im Rahmen einer erteilten Vollmacht durch die 
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH als Vermögensverwalter 
im Namen und für Rechnung des Kunden wahrgenommen werden 
 sollen. Sofern und soweit die nachstehenden Regelungen im Wider
spruch zu den sonstigen für das Vertragsverhältnis des Kunden mit der 
ING gültigen Allgemeinen Geschäfts oder Sonderbedingungen, ins
besondere den „Geschäfts bedingungen für das DirektDepot und Extra
Konto“ der ING stehen, haben die nachstehenden Regelungen Vorrang. 

1.

Leistungsbeschreibung Scalable-Depot und 
Scalable-Konto
(1) Grundsätzliches: Zusammenhang zur Vermögensverwaltung
Die ING stellt dem Depot und Kontoinhaber (nachfolgend Kunde) ein 
Depot (das ScalableDepot) mit zugehörigen Verrechnungskonto (das 
ScalableKonto) zur Verfügung. Das ScalableDepot dient dem Erwerb 
und der Veräußerung sowie der Verwahrung und Verwaltung von Wert
papieren, die im Rahmen der Vermögens verwaltung erworben werden, 
mit der der Kunde die Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH 
(nachstehend Vermögensverwalter) mittels eines separat geschlosse
nen Vermögensverwaltungsvertrages (nachstehend Vermögensver
waltungsvertrag) beauftragt hat. Das ScalableKonto dient der Geld
anlage und kann als Verrechnungskonto für das ScalableDepot nur 
zusammen mit einem ScalableDepot geführt werden. Aufgrund dieses 
Vertragszwecks werden Aufträge zum Erwerb von Wertpapieren der 
ING über den entsprechend vom Depotinhaber bevollmächtigen Vermö
gensverwalter erfolgen. Insofern stehen dem Kunden keine Möglich
keiten zur eigenen Auftragserteilung zur Verfügung. Außerdem können 
wegen des spe ziellen Vertragszwecks auf das ScalableDepot außer 
den vom Vermögensverwalter im Namen des Kunden erworbenen Wert
papieren keine Wertpapiere von einem anderen Depot übertragen 
 werden. Die ING wird das ScalableDepot für den Kunden nur in Verbin
dung mit einem für die Dauer des ScalableDepots fest zugeordneten 
ScalableKonto führen. 

Das Angebot der ING richtet sich ausschließlich an Privatkunden. Scalable
Depots und ScalableKonten werden daher nur für natürliche Personen 
und auch nur für deren eigene Rechnung eröffnet. Hinweis: Die ING 
eröffnet nur ScalableDepots und ScalableKonten für Personen, die im 
eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung 
(insbesondere nicht als Treuhänder) handeln. Die ING führt Scalable
Depots und ScalableKonten nicht für Personen mit USBezug. 

Wertpapieraufträge werden von der ING im Rahmen des ScalableDepots 
lediglich vermittelt bzw. ausgeführt (sog. beratungsfreies Geschäft). 
Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf und Verkauf von Wert
papieren verzichtet die ING. Ferner wird die ING wegen des Umstands, 
dass der Vermögensverwalter die Aufträge zum Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren erteilen wird, keine Angemessenheitsprüfung im Hinblick 
auf den Depotinhaber gemäß § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) vornehmen.
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(2) Informationsaustausch/Entbindung von Bankgeheimnis
Vor dem Hintergrund der unter Absatz (1) genannten Grundsätze und 
mit der dort festgelegten Zweckbindung (Erstellung und Führung des 
ScalableDepots und ScalableKontos für den Bestand und die Erfüllung 
des Vermögensverwaltungs vertrages) und um dem Kunden die damit 
verbundene, von ihm zu veranlassende Durchleitung von Daten der 
nachfolgend aufgeführten Kategorien zu ersparen, beauftragt der 
Kunde hiermit die ING, Informationen zu ScalableKonto und Scalable
Depot und den Konto und Depotständen zugrunde liegenden Vermö
gensdispositionen, im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrages 
ausgeführten Wertpapiergeschäften und daraus erzielten Erlösen sowie 
Daten über den Kunden (z. B. Name und Adresse) und zu seiner Identifi
kation an den Vermögensverwalter zu übermitteln und solche Daten zu 
diesen Zwecken zu verarbeiten sowie zu nutzen. Der Austausch von 
 personenbezogenen Daten mit dem Vermögensverwalter erfolgt aus
schließlich verschlüsselt. Der Kunde entbindet die ING dazu insoweit von 
den Pflichten des Bankgeheimnisses.

Die Mitteilungen der ING an den Kunden betreffend das ScalableDepot 
und das ScalableKonto erfolgen mit der dabei implementierten Ver
schlüsselungslösung per Internetbanking inklusive PostBox oder Inter
net (www.ing.de). Sofern die ING über das Internetbanking nicht erreich
bar ist (z. B. Systemausfall), ist der Kunde verpflichtet (entgeltfrei), EMail, 
Telefon oder Briefpost zu nutzen. Die Auftragserteilung gegenüber der 
ING durch den Vermögensverwalter im Namen des Kunden sowie Mittei
lungen der ING an den Vermögensverwalter als Empfangsbevollmäch
tigter des Kunden erfolgen über die zwischen der ING und dem Vermö
gensverwalter vereinbarten technischen Verfahren und Systeme. 

(3) Vollmacht für den Vermögensverwalter
Der Kunde bevollmächtigt den Vermögensverwalter, über die Finanz
instrumente auf dem ScalableDepot sowie die Gelder auf dem Scalable
Konto in der Weise zu verfügen, dass er insbesondere Aufträge und 
 Weisungen im Hinblick auf das ScalableDepot und das ScalableKonto 
vornehmen sowie Abrechnungen, Depot und Erträgnisaufstellungen 
sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen entgegennehmen und 
anerkennen sowie Mitteilungen für den Kunden abgeben darf. Diese 
Vollmacht umfasst nicht die Befugnis zur Erteilung von Untervollmach
ten, zur Verpfändung des Depots, zur Änderung der Referenzbankver
bindung oder zur Beendigung der Vertragsbeziehung mit der ING. Eine 
Information per EMail über die Einstellung von einzelnen Orderab
rechnungen auf dem ScalableDepot in die PostBox erfolgt nicht, die 
Benachrichtigung über weitere Einstellungen in die PostBox bleibt 
davon unberührt.

(4) Scalable-Konto
Das ScalableKonto ist dem ScalableDepot für die gesamte Dauer der 
Vermögensverwaltung fest zugewiesen und kann nicht ausgetauscht 
werden. Eine isolierte Kündigung des ScalableKontos oder alternativ 
des ScalableDepots ist nicht möglich. Das Guthaben auf dem Scalable
Konto ist täglich ohne Kündigungsfrist fällig. Der ScalableKontovertrag 
umfasst die Kontoführung, Einzahlungen, Überweisungen auf das Refe
renzkonto und Lastschrifteinzüge vom Referenzkonto. Eine Löschung 
des ScalableKontos kann nur zugleich mit einer Löschung des Scalable
Depots erfolgen. 

Das ScalableKonto wird ohne Höchstgrenze für Kontoeinlagen geführt. 
Einzahlungen auf das ScalableKonto sind in jeder Höhe möglich und 
erfolgen durch Überweisung, durch einmaligen oder regelmäßigen Last
schrifteinzug vom Referenzkonto oder durch Bareinzahlungen bei frem
den Kreditinstituten. Aufträge zum Lastschrifteinzug von anderen Konten 
sind nicht möglich. Die Beauftragung eines Lastschrifteinzugs zugunsten 
des ScalableKontos erfolgt über das Internetportal des Vermögensver
walters. Lastschrifteinzüge vom Referenzkonto sind bis zu einem maxi
malen Lastschriftbetrag von 500.000,00 Euro pro Buchungstag möglich. 
Etwaige Beschränkungen wird die ING auf telefonische Anfrage mittei
len. Prämienbegünstigte vermögenswirksame Leistungen im Sinne des 
Vermögensbildungsgesetzes können nicht auf das ScalableKonto ein
gezahlt werden. Die ING behält sich vor, als vermögenswirksame Leis
tung gekennzeichnete Zahlungseingänge zurück zuweisen. Das Scalable
Konto dient im Übrigen nicht der Abwicklung von Zahlungsverkehrsvor
gängen und nimmt nicht am Auslandszahlungsverkehr teil. Die ING wird 
auf das ScalableKonto gezogene Lastschriften nicht einlösen. Es gibt 
keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist ausdrücklich vereinbart.

2.

Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Im Rahmen der Auftragserteilung durch den Vermögensverwalter kann 
der Depotinhaber sämtliche Wertpapiere erwerben oder veräußern, die 
vom Vermögensverwalter auf Grundlage des Vermögensverwaltungs

vertrages zum Erwerb oder zur Veräußerung angewiesen werden, insbe
sondere verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Genussscheine, ETFs (Exchange 
Traded Funds), Investmentanteilscheine, Zertifikate, Optionsscheine und 
sonstige Wertpapiere. Voraussetzung ist, dass die Wertpapiere zur Giro
sammelverwahrung oder einer ähnlichen Form der Verwahrung zuge
lassen sind, die eine mittelbare Verwahrung durch die ING ermöglicht:

• Durch Kommissionsgeschäft: Führt die ING Aufträge des Vermögens
verwalters, die dieser im Namen des Kunden zum Kauf oder Verkauf 
von Wertpapieren gegenüber der ING abgegeben hat, als Kommissio
närin aus, wird sich die ING bemühen, für Rechnung des Kunden mit 
einem anderen Marktteilnehmer oder einer zentralen Gegenpartei ein 
Kauf oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) abzuschließen 
oder einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär) zu beauf
tragen, ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elek tro
nischen Handels an einer Börse kann der über den Vermögensverwal ter 
erteilte Auftrag des Kunden auch gegen die ING oder den Zwischen
kommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedingungen 
des Börsenhandels dies zulassen.

3.

Ausführung von Wertpapiergeschäften
(1) Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte
Die ING führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Aus
führungsgrundsätzen aus. Für die Ausführung von Aufträgen, die der 
Vermögensverwalter für den Kunden erteilt, gelten die Auftragsgrund
sätze in Form der „Vereinbarungen über die Auftragsausführung für 
Kunden mit ScalableKonto und ScalableDepot“. Die Ausführungsgrund
sätze sind Bestandteil der Vereinbarungen zum ScalableDepot. Die ING 
ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichts
recht lichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen der Ausführungs
grundsätze wird die ING den Kunden jeweils informieren.

(2) Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestands
Die ING ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von 
Bezugsrechten nur insoweit verpflichtet, als das frei verfügbare Gutha
ben auf dem ScalableKonto („Buying Power“) bzw. der Depotbestand 
des Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die ING den Auftrag ganz 
oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden über den entsprechend 
bevollmächtigen Vermögensverwalter unverzüglich unterrichten.

(3) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die ING den entsprechend bevoll
mächtigten Vermögensverwalter unverzüglich unterrichten. Zusätzlich 
wird die ING dem Kunden in seiner PostBox jede eigene Abrechnung zu 
Buchungen auf dem ScalableDepot und selbst erstellte Belege zu 
Buchungen auf dem ScalableKonto zur Verfügung stellen. Eine Informa
tion per EMail über die Einstellung von einzelnen Orderabrechnungen 
auf dem ScalableDepot in die PostBox erfolgt nicht, die Benachrichti
gung über weitere Einstellungen in die PostBox bleibt davon unberührt. 
Über das Erlöschen eines Kundenauftrags wird die ING den Vermögens
verwalter im Namen des Kunden unverzüglich benachrichtigen.

4.

Preise/Entgelte/Aufwendungsersatz
Für die von ihr bei der Führung des ScalableDepots und des Scalable
Kontos erbrachten Leistungen erhebt die ING eine volumenabhängige 
pauschale Gebühr, deren Höhe und weitere Einzelheiten sich aus dem 
jeweils geltenden „Preis und Leistungsverzeichnis“ der ING ergeben. 

5.

Depotführung/Rechnungsabschlüsse/Depot-/
Kontoauszug
(1) Kommunikation gegenüber dem Kunden
Sofern die ING nicht mit dem entsprechend bevollmächtigten Vermö gens
verwalter kommuniziert, erfolgt die Depotführung per Internet banking 
inklusive PostBox. Sämtliche unmittelbar an den Kunden gerichteten 
Mitteilungen und Informationen werden in die Internet banking PostBox 
eingestellt. Das Internetbanking steht im jeweils  angebotenen Umfang 
zu Informationszwecken zur Verfügung.

(2) Rechnungsabschlüsse und Depot-/Kontoauszüge
Von der ING erhält der Kunde einmal jährlich einen Depotauszug zum 
ScalableDepot und einen Kontoauszug zum ScalableKonto, die jeweils 
ebenfalls in der PostBox zur Verfügung gestellt werden. Der Konto
auszug dient als Rechnungs abschluss für das ScalableKonto. Einwen
dungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungs



59

abschlusses hat der Kontoinhaber spätestens vor Ablauf von 6 Wochen 
nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in 
 Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der 6WochenFrist. 
Das Unter lassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Auf diese Folge wird die ING bei Erteilung des Rechnungsabschlusses 
besonders hinweisen. Der Kontoinhaber kann auch nach Fristablauf eine 
Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber 
beweisen, dass das Konto zu Unrecht belastet oder eine Gutschrift nicht 
erteilt wurde. 

(3) Wirkung von Rechnungsabschlüssen
Soweit der Vermögensverwalter dem Kunden Mitteilungen über Konto 
und Depotstände sowie Rechnungsabschlüsse der ING zur Einsicht
nahme (z. B. im OnlinePortal des Kunden beim Vermögensverwalter) 
übermittelt, dient diese Übermittlung nur zu Informationszwecken. 
Rechtsverbindliche Wirkung im Sinne des Rechnungsabschlusses zwischen 
dem Kunden und der ING entfalten ausschließlich die von der ING direkt 
an den Kunden übermittelten bzw. im Internetbanking zur Verfügung 
gestellten Informationen.

6.

Vertragliche Kündigungsregeln
Für den Vertrag über das ScalableDepot und das ScalableKonto gelten 
die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für den 
Kunden und die ING festgelegten Kündigungsregeln. Darüber hinaus ver
einbaren der Kunde und die ING die folgenden Kündigungsregelungen: 

(1) Kündigung des Scalable-Depots und des Scalable-Kontos
Sollte das ScalableDepot oder das ScalableKonto gekündigt werden, so 
kann der Kunde ebenfalls mit der Kündigung über den Vermögensver
walter gegenüber der ING seine Absicht erklären, die auf dem Scalable
Depot und dem ScalableKonto befindlichen Vermögenswerte weiterhin 
von der ING verwahren zu lassen. In diesem Falle gelten die Regelungen 
in Absatz (1) zur Fortführung des Depots und Kontos als DirektDepot 
und ExtraKonto entsprechend, sofern die ING nicht unverzüglich nach 
der entsprechenden Erklärung des Kunden der Fortführung der Vertrags
beziehung als DirektDepot und ExtraKonto widerspricht. 

(2) Übertragung auf Referenzkonto und Depot bei Fremdinstitut
Wird die Verwahrung der Vermögensgegenstände nach Beendigung des 
ScalableDepots und des ScalableKontos nicht als DirektDepot bzw. 
ExtraKonto fortgesetzt, kann der Kunde die Übertragung seiner Wert
papiere auf ein Depot verlangen, das bei einem von ihm zu benennenden 
anderen Institut geführt wird, oder die Liquidation der Wertpapier
bestände des ScalableDepots sowie die Auszahlung des daraus resul
tierenden bzw. anderweitig auf dem ScalableKonto befindlichen Geld
betrages auf das von ihm angegebene Referenzkonto verlangen. Bei 
einer Übertragung von Wertpapieren auf ein bei einem anderen  Institut 
geführtes Depot wird die ING nur ganze Anteile übertragen. Im Scalable
Depot verwahrte Bruchstücke/Spitzen werden von der ING  veräußert 
und der Gegenwert auf das Referenzkonto des Kunden ausgezahlt. In 
diesen Fällen wird die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und der 
ING zur Führung eines ScalableKontos und eines ScalableDepots mit 
vollständiger Übertragung und Auszahlung beendet.

(3) Spezielle Kündigungsgründe
Ein wichtiger Grund zur fristlosen außerordentlichen Kündigung des 
ScalableDepots und des ScalableKontos durch die ING liegt jedenfalls 
auch dann vor, wenn der Kunde

• nachhaltig oder schwerwiegend gegen seine Pflichten aus dem 
 Vermögensverwaltungsvertrag verstößt;

• seine PostBox deaktiviert und nach Aufforderung der ING nicht wieder 
dauer haft aktiviert;

• seinen Zugang zum Internetbanking der ING deaktiviert;
• der ING trotz wiederholter Aufforderung nicht die Informationen 

 mitteilt,  welche die ING nach dem jeweils anwendbaren Recht zur 
 Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten benötigt. 

7.

Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots
(1) Im Falle von ODERKonten bzw. ODERDepots kann jeder Konto und 
Depotinhaber über das ScalableKonto und das ScalableDepot ohne 
Zustimmung des anderen Konto und Depotinhabers verfügen und 
zulasten des Kontos bzw. Depots alle mit der Führung des Scalable 
Kontos und des ScalableDepots im Zusammenhang stehenden Verein
barungen treffen. Darüber hinaus kann jeder Konto und Depot inhaber 
interne Umbuchungen auf Konten veranlassen, die auf den Namen 
 beider Kontoinhaber geführt werden, oder auf eigene Einzelkonten, über 

die der andere Kontoinhaber verfügungsberechtigt ist. Zur Konto
löschung bedarf es der Unterschrift aller Konto und Depotinhaber. 

(2) Jeder Konto und Depotinhaber eines ODERKontos bzw. ODER
Depots kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Konto 
und Depotinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der ING gegen
über widerrufen. Über den Widerruf ist die ING unverzüglich zu unter
richten. Sodann können alle Konto und Depotinhaber nur noch 
gemeinsam über das ScalableKonto und das ScalableDepot verfügen 
(UNDKonto bzw. UNDDepot). Ab Eingang der Widerrufserklärung bei 
der ING ist eine Teilnahme am Telebanking sowie am Internetbanking 
für keinen der Konto und Depotinhaber mehr möglich. Zudem ist 
die ING berechtigt den Vermögens verwalter über die Erteilung und den 
Widerruf einer Einzel oder Gesamtvertretungs berechtigung zu infor
mieren.

(3) ScalableDepots und ScalableKonten sind jeweils nur zusammen als 
UND bzw. ODERKonto und Depot zu führen.

(4) Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse des 
anderen Kontoinhabers sowie des Vermögensverwalters unverändert 
bestehen. Im Übrigen gilt Ziffer 12 der „Vereinbarungen zum Extra
Konto“ im Hinblick auf das ScalableDepot und das ScalableKonto. 
Daten mit Bezug auf den verstorbenen Kontoinhaber unterliegen den 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten der ING.

8.

Haftung
Der Vermögensverwalter ist kein Erfüllungsgehilfe der ING; die ING haf
tet nicht für das Verschulden des Vermögensverwalters. Die Haftung des 
Vermögensverwalters gegenüber dem Kunden aus dem Vermögens
verwaltungsvertrag bleibt unberührt.

9.

Telefonische Kommunikation
Zum Zwecke der Minimierung von möglichen Missverständnissen willigt 
der Kunde hiermit ein und ist die ING daher berechtigt, alle Gespräche 
mit dem Kunden im Zusammenhang mit dem ScalableDepot, dem 
ScalableKonto und dem Vermögensverwaltungsvertrag automatisiert 
aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen für die Dauer des Vermögens
verwaltungsvertrages und der sich daran anschließenden gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen zu speichern. Die ING trifft alle notwendigen Maß
nahmen, um die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes ansonsten 
zu wahren. Der Kunde kann einer Aufzeichnung des Telefongesprächs 
jederzeit widersprechen; eine telefonische Auftragserteilung ist dann 
jedoch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen der ING nicht mehr 
 möglich.

10.

Internetbanking/Kein Direkthandel
Die ING und der Kunde haben vereinbart, dass dem Vermögensverwalter 
maßgebliche Befugnisse bei der die Konto und Depotführung zustehen 
und insbesondere Wertpapieraufträge vom Vermögensverwalter im 
Namen des Kunden erteilt werden sollen. Dem Kunden steht im Rahmen 
des ScalableDepots und des ScalableKontos nicht die Möglichkeit 
der  eigenen Auftragserteilung zur Verfügung. Soweit die Kommunikation 
der ING unmittelbar mit dem Kunden erfolgt, findet sie per Internet
banking inklusive PostBox statt.

Ein Direkthandel unmittelbar durch den Kunden oder durch den 
Vermögens verwalter wird nicht angeboten. 

11.

Nichtanwendbarkeit von Regelungsbereichen der 
„Geschäfts bedingungen für das Direkt-Depot und 
Extra-Konto“
Unbeschadet der grundsätzlichen Regelung zum Verhältnis zwischen 
diesen  Sonderbedingungen für das ScalableDepot und das Scalable
Konto einerseits und andererseits den sonstigen für das Vertrags
verhältnis des Kunden mit der ING gül tigen Allgemeinen Geschäfts oder 
Sonderbedingungen, insbesondere den „Geschäfts  bedingungen für 
das DirektDepot und ExtraKonto“, die nur gelten, soweit sie nicht im 
 Widerspruch zu diesen Sonderbedingungen für das ScalableDepot und 
das ScalableKonto stehen (vgl. die einleitenden Ausführungen unter 
der Überschrift „Vereinbarungen zum ScalableDepot und zum Scalable
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Konto“), wird klarstellungshalber festgestellt, dass die folgenden voll
ständigen Regelungsbereiche der „Geschäftsbedingungen für das Direkt
Depot und ExtraKonto“ für das ScalableDepot und das ScalableKonto 
nicht gelten:

• Vereinbarungen für sparplanfähige Wertpapiere;
• Vereinbarungen für WertpapierSparpläne;
• Vereinbarungen für den Direkthandel;
• Vereinbarungen über die Auftragsausführung (Ausführungs grundsätze);
• Vereinbarungen zum Handel von Anteilen an offenen Immobilienfonds.

Vereinbarungen über die 
Auftrags ausführung für 
 Kunden mit Scalable-Konto 
und Scalable-Depot (Scalable-
Ausführungsgrundsätze)
1.

Anwendungsbereich
Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, die der 
Vermögens verwalter im Namen des Kunden der ING zum Zwecke des 
Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren erteilt. Ausführung 
in diesem Sinne bedeutet, dass die ING auf Grundlage des Wertpapier
auftrags für Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei auf einem 
dafür geeigneten Markt ein entsprechendes Ausführungsgeschäft 
abschließt (Kommissionsgeschäft). Die Ausgabe von Anteilen an Invest
mentfonds zum Ausgabepreis sowie deren Rückgabe zum Rück
nahmepreis nach Maßgabe des Investmentgesetzes unterliegen nicht 
den gesetzlichen Regelungen zur bestmöglichen Orderausführung.

2.

Ziel der Auftragsausführung
Wertpapieraufträge des Vermögensverwalters zum Zwecke des Erwerbs 
oder der Veräußerung von Wertpapieren können regelmäßig über 
 verschiedene Ausführungswege oder an verschiedenen Ausführungs
plätzen ausgeführt werden, z. B. an Börsen oder an sonstigen Handels
plätzen, im Präsenzhandel einerseits, im elektronischen Handel anderer
seits. Der Vermögensverwalter wird für jeden Auftrag die notwendigen 
Kriterien festlegen, nach denen die ING Wertpapieraufträge ausführen 
soll. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ausführungswege und 
 möglichen Ausführungsplätze beschrieben, die im Regelfall gleichblei
bend die bestmögliche Ausführung im Interesse des Kunden erwarten 
lassen und daher für den Wertpapierhandel zur Verfügung stehen. 

3.

Kriterien für die Auswahl der angebotenen 
 Ausführungsplätze
Bei der Festlegung der zur Auswahl angebotenen Ausführungsplätze 
geht die ING davon aus, dass der, unter Berücksichtigung aller mit dem 
Ausführungs geschäft verbundenen Kosten, bestmögliche Preis vorran
gig ist. Dazu zählen insbesondere Wertpapierkurs, Courtage sowie Aus
führungs, Anbindungs und Abwicklungs kosten. Ferner werden andere 
relevante Kriterien wie z. B. Marktmodell, Liquidität, Ausführungsge
schwindigkeit, technische Infrastruktur, Regularien und Sicherheit der 
Abwicklung beachtet.

4.

Ausführungsplätze
Bei der Ausführung von Wertpapieraufträgen stehen in der Regel unter 
anderem im Inland alle deutschen  Präsenzbörsen, der elektronische 
Handel über Xetra, die Börse Frankfurt und Frankfurt Zertifikate zur Ver
fügung. Eine jeweils aktuelle Aufstellung kann unter www.ing.de 
 ein gesehen werden.

Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Ausland werden 
ausschließlich lautend auf ein Ausführungsland entgegengenommen. 
Aufträge für dieses Land werden durch einen Auftragspartner ausge
führt. Dieser wird alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um den 
Auftrag bestmöglich auszuführen. Es gelten die Ausführungsgrundsätze 
des Ausführungspartners in ihrer jeweils aktuellen  Fassung, die über die 

Internetseite der ING zugänglich sind. Ein Anspruch des Kunden auf 
Zugang zum Auslandshandel besteht nicht.

Die ING stellt auf ihren Internetseiten umfassende Informationen zu den 
angebotenen Ausführungsplätzen und deren aktuelle Kursdaten zur 
Verfügung.

5.

Weisungen zum Ausführungsplatz
Die ING nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
grundsätzlich nur auf der Basis von Weisungen des für den Kunden 
 handelnden Vermögensverwalters entgegen, die sämtliche Vorgaben 
zur Auftragsausführung, einschließlich der Angabe, an welchem der 
unter 4. genannten Ausführungsplätze der Auftrag ausgeführt werden 
soll, enthält. Hinweis: An diese Weisung ist die ING gebunden. Der Kunde 
trägt daher das Risiko der Auswahl des geeigneten Ausführungsplatzes 
und anderer Vorgaben zur Auftragsausführung durch den Vermögens
verwalter. Wird ein Auftrag ohne hinreichende Weisung des Vermögens
verwalters erteilt, wird die ING die Ausführung des Auftrags ablehnen.

6.

Blockorders
Die ING wird zudem, soweit durch den Vermögensverwalter entsprechend 
angewiesen, mehrere Aufträge für mehrere Kunden zu einer Gesamt
order zusammenfassen (nachfolgend Blockorder) und die daraus resul
tierenden Aufwendungen bzw. Erlöse unter den beteiligten Kunden 
nach Weisung des Vermögensverwalters aufteilen. Wird der gesamte 
zusammengelegte Auftrag nicht zum gleichen Preis aus geführt, kann 
die ING nach Weisung des Vermögensverwalters aus den Aufwendungen 
bzw. Erlösen einen Mittelwert berechnen und den  Konten der betroffenen 
Kunden einen Nettodurchschnittspreis belasten bzw. gutschreiben. 
 Einzelheiten zu den durchschnittlichen Ausführungspreisen werden auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt. Für den Einzelfall kann nicht ausge
schlossen werden, dass sich die Zusammenlegung von Orders negativ 
auf die Preisbildung am Markt auswirkt.

7.

Prüfung der Angemessenheit
Kunden, die ein ScalableKonto mit ScalableDepot bei der ING führen, 
haben zugleich einen Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Vermögens
verwalter geschlossen. In diesen Fällen führt der Vermögensverwalter 
die Finanzportfolio verwaltung für den Kunden durch und ist daher selbst 
gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften dazu verpflichtet, die 
Angemessenheit und Geeignetheit der Anlageentscheidung des Kunden 
zu prüfen. Die ING prüft daher nicht die Angemessenheit und Geeignet
heit der von dem Vermögensverwalter für den  Kunden getroffenen Anlage
entscheidungen in Bezug auf Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Besondere Hinweise
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
kann die ING Zuwendungen von ihren Handels und Vertragspartnern 
erhalten. Hierzu gehören volumenabhängige Vergütungen, die von Pro
duktgebern aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren 
und Ausgabeaufschlägen an uns gezahlt werden, sowie Platzierungsge
bühren bei Neuemissionen von Wertpapieren. Darüber hinaus verein
nahmen wir transaktionsabhängige Zuwendungen im Zu sammenhang 
mit der börslichen und außerbörslichen Auftragsausführung. Die Verein
nahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen dient der Bereitstellung 
effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb 
und die Veräußerung von Finanzinstrumenten und ermöglicht ein 
umfassendes Produkt und Informationsangebot zu günstigen Preisen. 
Den Erhalt oder die Gewährung von Zuwendungen legen wir unseren 
Kunden offen. Einzelheiten hierzu werden wir Ihnen auf Nachfrage 
 mitteilen.

Die ING betreibt im Rahmen des ScalableDepots ausschließlich bera
tungsfreies Wertpapiergeschäft. Im beratungsfreien Geschäft treffen Sie 
selbst als Kunde bzw. der Vermögensverwalter in ihrem Namen die 
 Entscheidung über den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten. Somit 
führen wir im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Allgemeinen 
Geschäfts bedingungen Ihre Aufträge lediglich aus.

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu diesen 
Grundsätzen zur Verfügung stellen.
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Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

INGDiBa AG, TheodorHeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Abschnitt 2 
 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:  

 1.  die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;  

 2.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 
 3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und 

dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungs
berechtigten;

 4.  die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;  
 5.  den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer 

 abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Über
prüfung des Preises ermöglicht;

 6.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;  

 7.  den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzu
führenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unter
nehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;

 8.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises;

 9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
10.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und 

Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet 
ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11.  die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss 

des Vertrags zugrunde legt; 
13.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 

sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

15.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, 
nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 Abschnitt 3 
 Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für 
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden 
kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

 Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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und einer Geeignetheitsprüfung empfiehlt die ING ausschließlich ein
zelne Wertpapiere des Beratungsportfolios. 

Soweit vorgesehen, kann ein Coach den Kunden beim Durchlaufen der 
Beratungsstrecke der KomfortAnlage unterstützen. Einen Anspruch auf 
die Unterstützung durch einen Coach hat der Kunde jedoch nicht. 

Die Anlageberatung wird als provisionsbasierte Anlageberatung erbracht. 
Das bedeutet, dass die ING dem Kunden kein gesondertes Entgelt für 
Beratungsleistungen berechnet, im Zusammenhang mit der Anlage
beratung jedoch Zuwendungen gemäß den Vorgaben des anwendbaren 
Rechts von ihren Vertriebspartnern erhält. Die ING setzt die erhaltenen 
Zuwendungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der 
von der ING erbrachten Wertpapier(neben)dienstleistungen ein. 

Die ING erbringt keine Portfolioberatung. Ebenfalls erbringt die ING keine 
nachgelagerte Beratung im Anschluss an den betreffenden Erwerb 
eines Wertpapiers, insbesondere nicht zur Veräußerung oder zum Halten 
eines Wertpapiers und nimmt auch keine regelmäßige oder anlass
bezogene Überprüfung der Geeignetheit der Kundeninvestments vor. 
Eine erneute Anlageberatung erfolgt nur auf Veranlassung des Kunden 
betreffend eines weiteren Erwerbs von Wertpapieren und nur auf der 
Grundlage eines dann neu abzuschließenden Beratungsvertrages. 

(2) Umfang der Beratung
Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Anlageberatung, 
 welche die Kundeninteressen bestmöglich berücksichtigt, wird von der 
ING ein eingeschränkter Umfang an Wertpapieren im Beratungsport
folio vorgesehen und von der Anlageberatung umfasst. Der Umfang 
der Wertpapiere ist auf Fonds beschränkt, um eine Diversifikation 
auf z. B. verschiedene Anlageklassen und ein bedarfsgerechtes Risiko
management zu ermöglichen. Es werden Produkte von Anbietern ange
boten, mit denen die ING eine Vertriebsvereinbarung unterhält. Hier
unter fallen Anbieter, die in einer engen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Verbindung zur ING stehen.

(3) Beurteilung der Geeignetheit
Die ING stellt dem Kunden vor einem Erwerb der Wertpapiere eine 
 Erklärung über die Geeignetheit des Anlagevorschlags (Geeignetheits
erklärung) auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

(4) Beratungsfreie Orders
Der Kunde kann im Abschluss an den Ersterwerb eines Wertpapiers 
 weitere Wertpapiere des Beratungsportfolios im Rahmen des Komfort
Depots auch beratungsfrei erwerben. Die Veräußerung von auf dem 
KomfortDepot verwahrten Wertpapiere erfolgt ausschließlich beratungs
frei. In diesem Fall wird ein entsprechender Wertpapierauftrag von der 
ING lediglich vermittelt bzw. ausgeführt (sog. beratungsfreies Geschäft).

3. 

Zahlung und Erfüllung des Vertrags
(1) Verwahrung
Die ING erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereit
stellung und Führung des KomfortDepots.

(2) Wertpapiergeschäfte
Die Einzelheiten der Erfüllung von Wertpapier bzw. Kommissionsgeschäf
ten werden in den „Vereinbarungen zum KomfortDepot“, Nr. 8–10 geregelt.

4. 

Bericht über Wertpapierdienstleistungen
Die ING erstattet nach Ausführung eines Geschäfts Bericht über die 
erbrachten Wertpapierleistungen. Der Kunde erhält eine entsprechende 
Bestätigung.

5. 

Prüfung der Angemessenheit
Die ING ist beim beratungsfreien Geschäft verpflichtet, die Angemessen
heit von Anlageentscheidungen in Bezug auf Kenntnisse und Erfahrungen 
ihrer Kunden zu prüfen. Sollte diese Prüfung ergeben, dass der Auftrag 
den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden nicht entspricht, wird die 
ING diesen darüber informieren und ist berechtigt, die Ausführung des 
Auftrags abzulehnen.

Wesentliche Informationen 
zum Komfort-Depot
Das Depot wird bei der ING-DiBa AG (im Folgenden ING genannt) 
geführt. Die ING-DiBa AG, vertreten durch die Mitglieder des Vorstands 
Nick Jue (Vorsitzender), Dr. Joachim Schorlemer (stellv. Vorsitzender), 
Željko Kaurin (bis 31.12.2021), Daniel Llano Manibardo, Sigrid 
 Kozmiensky, Norman Tambach, Theodor -Heuss-Allee 2, 60486 Frank-
furt am Main, eingetragen unter HRB 7727 im Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt am Main, Umsatzsteuer identifikationsnummer 
DE114103475, ist ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbanklizenz, erteilt 
von der  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurhein
dorfer Str. 108, 53117 Bonn, und MarieCurieStr. 2428, 60439 Frankfurt 
am Main (www.bafin.de), dessen Hauptgeschäftstätigkeit der Betrieb 
aller Bankgeschäfte sowie der damit zusammenhängenden Handels
geschäfte ist. Die INGDiBa AG wird bei der BaFin unter BAKNR 100088 
geführt und von dieser sowie der Europäischen Zentralbank, Sonnemann
str. 20, 60314 Frankfurt am Main beaufsichtigt.

1. 

Leistungsbeschreibung Komfort-Depot
Die ING stellt dem Depotinhaber gemäß diesem Depotvertrag ein Kom
fortDepot zur Verfügung. Das KomfortDepot dient ausschließlich der 
Verwahrung und Verwaltung ausgewählter und vom Kunden nach einer 
Anlage beratung erworbener Fondsanteile nach Maßgabe des jeweiligen 
Beratungs portfolios der ING (im Folgenden zusammenfassend „Wertpa-
piere“). Das jeweilige Beratungsportfolio kann jederzeit auf www.ing.de 
eingesehen werden. Sonstige Wertpapiere werden auf dem Komfort
Depot weder verwahrt noch verwaltet. Wertpapierüberträge auf das 
KomfortDepot sind nicht möglich. Die Depotführung erfolgt per Inter
netbanking inkl. PostBox. Das Angebot der ING richtet sich ausschließ
lich an Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebens
jahr vollendet haben. KomfortDepots werden nur für natürliche Personen 
und auch nur für deren eigene Rechnung eröffnet. Hinweis: Die ING 
eröffnet nur Konten und Depots für Personen, die im eigenen wirtschaft
lichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung, insbesondere 
nicht als Treuhänder, handeln. Die ING führt KomfortDepots nicht für 
Personen mit USBezug. Die ING führt Gemeinschaftsdepots nur mit 
Einzelverfügungsberech tigung der einzelnen Depotinhaber und damit 
nicht als UNDDepots. Die ING führt keine Depots, bei denen der Depot
inhaber einen Betreuer hat und akzeptiert keine Generalvollmacht. 

Mit der Eröffnung eines KomfortDepots bei der ING erklärt sich der Kunde 
bereit, das KomfortDepot ausschließlich über das Internetbanking 
inkl. PostBox zu führen. Alle relevanten Unterlagen und Informationen 
stellt die ING dem Kunden ausschließlich im Internet unter www.ing.de 
oder in der persönlichen PostBox zur Verfügung. Eine papierhafte Zur
verfügungstellung von Unterlagen erfolgt daher grundsätzlich nicht. 
Es besteht auf Anfrage die Möglichkeit, die Bereitstellung der Informa tio
nen nach der Richtlinie 2014/65/EU postalisch anzufordern.

(1) Verwahrung von Wertpapieren
Die ING verwahrt im Rahmen des Depotvertrags die Wertpapiere des 
Depotinhabers ausschließlich mittelbar. Es findet keine unmittelbare 
Verwahrung von effektiven Stücken statt. Die ING bietet keine Streifband
verwahrung an. Ferner erbringt sie die in den „Vereinbarungen zum 
KomfortDepot“ beschriebenen Dienstleistungen.

(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Der Depotinhaber kann Wertpapiere nach Maßgabe des in Ziffer 1 näher 
definierten Beratungsportfolios über die ING erwerben oder veräußern. 
Der Erwerb und die Veräußerung erfolgt ausschließlich über die jeweilige 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf 
von Wertpapieren über die ING werden in den „Vereinbarungen zum 
KomfortDepot“, Nr. 1–7 geregelt.

2. 

Leistungsbeschreibung Anlageberatung sowie 
beratungsfreie Orders
(1) Art und Inhalt der Anlageberatung
Die ING erbringt hinsichtlich eines jeden Ersterwerbs von Wertpapieren 
des Beratungsportfolios sowie bei einem weiteren Erwerb von Wert
papieren auf Wunsch des Kunden eine Anlageberatung gegenüber dem 
Kunden, die in der Regel mit einer Erwerbsempfehlung endet. Die von 
der ING erbrachte Anlageberatung erfolgt auf Grundlage eines zwischen 
dem Kunden und der ING abzuschließenden Anlageberatungsvertrags 
(KomfortAnlage). Auf Basis der vom Kunden erhaltenen Informationen 
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dere sind das Kursänderungsrisiken, das Risiko rückläufiger Anteilspreise 
und Währungsrisiken. Weitere Informationen sind in den jeweiligen 
wesentlichen Anlegerinformationen und der Broschüre „Basisinforma
tionen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“ sowie unserer Kompakt
broschüre für die KomfortAnlage zu entnehmen.

Der Preis eines Wertpapiers kann in der Regel Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt unterliegen, auf die die ING keinen Einfluss hat. In der Ver
gangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte 
Wertsteigerungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Wert
steigerungen. Weiterhin können sich Risiken aus der Sammelverwahrung, 
insbesondere aus der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland 
 ergeben.

Ausführliche Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen 
über Vermögensanlagen in Wertpapieren“, welche vor der erstmaligen 
Anlageberatung auf einem dauerhaften Datenträger in die elektronische 
PostBox eingestellt wurde. Sofern der Kunde die Broschüre bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt von der Bank zur Verfügung gestellt bekommen 
hat, ist die Bank berechtigt auf die nochmalige Zurverfügungstellung 
zu verzichten. 

8. 

Preise
Die aktuellen Preise für die von der ING erbrachten Dienstleistungen für 
die Depotführung und die Ausführung von Wertpapiergeschäften ergeben 
sich aus dem Auszug des Preis und Leistungsverzeichnisses für das 
Wertpapiergeschäft. Im Übrigen gilt Nr. 12 der „Allgemeinen Geschäfts
bedingungen“.

9. 

Kosten und Steuern
Einkünfte aus Finanzinstrumenten wie Wertpapiere sind in der Regel 
steuer pflichtig. Das Gleiche gilt für Gewinne aus dem Erwerb und der 
Veräußerung von Wertpapieren.

Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In und Ausland) und den 
persönlichen Verhältnissen des Kunden, können bei der Auszahlung von 
Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrag und/oder sonstige 
Steuern anfallen (z. B. Withholding Tax nach USamerikanischem Steuer
recht), die an die jeweiligen Steuerbehörden abgeführt werden und 
daher den an den Kunden ausbezahlten Betrag mindern. In Einzelfällen 
können weitere Steuern anfallen, die nicht über die ING gezahlt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde im Ausland steuerpflichtig ist. 
Die steuerliche Behandlung kann künftig Änderungen unterworfen sein. 
Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde 
bzw. seinen steuerlichen Berater  wenden.

Sollte die ING dazu verpflichtet sein, einen bestimmten USQuellen
steuersatz abzuführen, wird sie dies anhand der ihr vorliegenden Kunden
angaben vornehmen. 

10. 

Pfandrecht
Der Depotinhaber und die ING sind sich darüber einig, dass die ING ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle der ING im bankmäßigen Geschäftsverkehr 
Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die ING erwirbt ein Pfand
recht auch an den Ansprüchen, die dem Depotinhaber gegen die ING 
aus der bankmäßigen Geschäftsbeziehung zustehen oder künftig zuste
hen werden. Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, 
künftigen und bedingten Ansprüche, die der ING mit ihren sämtlichen 
in und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäfts
beziehung gegen den Depotinhaber zustehen. Gelangen Gelder oder 
andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der ING, dass 
sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. 
 Bareinzahlungen zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfand
recht der ING nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die Wertpapiere, 
die die ING im Ausland für den Depotinhaber verwahrt. Unterliegen dem 
Pfandrecht der ING Wertpapiere, ist der Depotinhaber nicht berechtigt, 
die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins und Gewinn
anteilscheine zu verlangen. 

6. 

Transparenz bei der Berücksichtigung von 
 Nachhaltigkeitsrisiken
(1) Art und Weise der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der 
Anlageberatung
Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, ist die ING Bank N.V. als 
Muttergesellschaft der ING DiBA AG ein Unterzeichner der Prinzipien 
für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN Principles 
for Responsible Investment, abrufbar unter https://www.unpri.org/pri/
aboutthepri#How_is_the_PRI_funded). Zur Umsetzung dieser Prinzipien 
haben wir den unter www.ing.de veröffentlichten ING Nachhaltigkeits
standard geschaffen, welcher die Grundlage unserer Produktauswahl 
darstellt. Die ING wird nur Produkte im Rahmen der Anlageberatung 
empfehlen, welche mindestens die Kriterien des Artikel 8 der Offenlegungs
verordnung der Europäischen Union (VO (EU) 2019/2088) erfüllen. Diese 
Produkte berücksichtigen im Rahmen ihrer Investitionsentscheidung 
nachvollziehbar Umwelt und Sozialmerkmale sowie Aspekte der Unter
nehmensführung (ESG). Bei der Auswahl der indexbasierten Zielfonds 
wird ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitsrisiken innerhalb des 
Investmentprozesses des Zielfonds berücksichtigt.

(2) Nachhaltigkeitsrisiken, Umweltfaktoren, Soziale Faktoren und 
 Corporate Governance
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Berei
chen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG), deren Eintreten 
tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens, 
Finanz und Ertragslage sowie auf die Reputation und damit auf den 
Wert einer Investition haben können. Umweltfaktoren betreffen den 
Einfluss eines Unternehmens auf die Umwelt und seine Fähigkeit, 
 verschiedene Risiken, die der Umwelt schaden könnten, zu vermindern. 
Relevante Aspekte können der Energieverbrauch eines Unternehmens, 
der Abfallaufkommen, der Grad der produzierten Verschmutzung, 
die Nutzung von Ressourcen und die Behandlung von Tieren sein. Die 
Umweltpolitik eines Unternehmens und seine Fähigkeit, Umweltrisiken 
zu mindern, können sich direkt auf seine finanzielle Leistung auswirken. 
Regierungen auf der ganzen Welt führen zunehmend Umweltschutz
gesetze ein. Die fehlende Einhaltung dieser Standards durch ein Unter
nehmen, können ggf. zu erheblichen Strafen führen. Die Folgen des 
 Klimawandels können auch Bereiche der Geschäftstätigkeit eines Unter
nehmens schädigen und in der Folge die operative Kapazität eines 
Unternehmens einschränken.

Soziale Faktoren können sich auf den operativen Erfolg eines Unterneh
mens auswirken, indem sie hierdurch neue Kunden anziehen und deren 
Loyalität gewinnen sowie die Beziehungen zu Geschäftspartnern und 
Gemeinden, die von den Aktivitäten eines Unternehmens betroffen sind, 
pflegen.

Die Corporate Governance befasst sich mit der Unternehmensführung 
und den Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdern des Unterneh
mens, einschließlich der Mitarbeiter und der Aktionäre. Eine ordnungs
gemäße und transparente Corporate Governance kann dazu beitragen, 
Interessenkonflikte zwischen den Stakeholdern eines Unternehmens 
und potenziell hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Darü
ber hinaus steht die Corporate Governance in direktem Zusammenhang 
mit dem langfristigen Erfolg eines Unternehmens, da eine angemessene 
GovernancePolitik dazu beitragen kann, talentierte Mitarbeiter anzu
ziehen und zu halten.

(3) Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltig-
keitsrisiken auf die Rendite, Vergleich zu Produkten ohne Nachhaltig-
keitsrisiken
Sollten sich trotz der von der ING verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie 
verbleibende Nachhaltigkeitsrisiken verwirklichen, kann dies die Wert
entwicklung der im Rahmen der Anlageberatung empfohlenen Produkte 
nachteilig beeinträchtigen und auch negative Auswirkung auf deren 
Rendite haben. Der Ausschluss von Anlagen, die bestimmte ESGKriterien 
nicht erfüllen, aus dem Anlageuniversum der von uns empfohlenen 
 Produkte kann grundsätzlich dazu führen, dass die Wertentwicklung der 
Produkte anders ausfällt als bei ähnlichen Fonds, die nicht eine derartige 
Anlagepolitik verfolgen. Eine quantitative Bewertung der unterschied
lichen Nachhaltigkeitsrisiken ist aus exanteSicht seriös nicht möglich.

7. 

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen im 
Wertpapiergeschäft
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbeson
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ergeben, dass das Wertpapier nicht mit den von der ING zu prüfenden 
Merkmalen des Kunden vereinbar ist, kann die ING die Ausführung des 
Auftrags ablehnen. Die ING nimmt keinen vollständigen Zielmarkt
abgleich vor, sondern gleicht lediglich solche Kriterien ab, zu denen ihr 
Informationen des Kunden vorliegen. Der vollständige Zielmarkt wird 
auf der Internetseite der ING (www.ing.de) zur Verfügung gestellt.

19. 

Bearbeitung von Beschwerden und Details zur 
 Beschwerdeabwicklung
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit zur Beschwerde. Details zum 
Beschwerdeabwicklungsverfahren sind im Internet unter www.ing.de 
abrufbar.

20. 

Beschwerde- und alternative Streitbeilegungs-
verfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:

• Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis und Leis
tungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der ING wenden. Die ING wird 
Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdienste
verträgen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax 
oder EMail).

• Die ING nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucher  
schlichtungs stelle „Ombudsmann der privaten Banken“  
(www.banken ombuds mann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Mög
lichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der ING den  Ombudsmann 
der  privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürger
lichen Gesetz buches), können auch Kunden, die keine Verbraucher 
sind, den Ombuds mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrens ordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die 
Beschwerde ist in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder 
EMail) an die  Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher 
Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 16633169, 
EMail:  ombudsmann@bdb.de, zu richten.

• Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich 
oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Ver
stöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die 
§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen 
Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) zu beschweren.

• Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ eine Europäische OnlineStreitbeilegungsplattform (OSPlattform) 
errichtet. Die OSPlattform kann ein Verbraucher für die außergericht
liche Beilegung einer Streitigkeit aus OnlineVerträgen mit einem in 
der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Zusätzlich zu den vor
genannten Beschwerde und Streitbeilegungsverfahren steht dem 
Kunden auch die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage offen.

11. 

Einlagensicherung
Die ING ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deut
scher Banken e. V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagen
sicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allge
meinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben.

12. 

Mindestlaufzeit des Vertrags
Für den Depotvertrag ist keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung 
des Depotvertrags muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere auf ein 
anderes Depot übertragen oder veräußern. 

Eine Kündigung des Vertrages kann bei einem exklusiven Vertrieb von 
Wertpapieren des Beratungsportfolios zur Folge haben, dass ein 
 weiterer Erwerb von Wertpapieren außerhalb des KomfortDepots aus
geschlossen ist. 

13. 

Vertragssprache und Kommunikation
(1) Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis, die Vorabinforma
tionen und die Kommunikation zwischen dem Kunden und der ING 
 während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. Alle Geschäftsbedingungen 
stehen ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung. Alle Doku
mente und Informationen, die die ING den Kunden zur Verfügung stellt, 
sind ebenfalls ausschließlich in deutscher Sprache erhältlich.

(2) Kommunikationswege
Die Kommunikation zwischen der ING und dem Kunden erfolgt per 
Internet banking inklusive PostBox oder Internet (www.ing.de) und ggf. 
nach Wahl der ING unter Zuhilfenahme von Mitarbeitern (Coaches) im 
Rahmen der Anlageberatung (KomfortAnlage). Sofern die ING bei der 
Auftragserteilung über das Internetbanking nicht erreichbar ist (z. B. Sys
temausfall), ist der Kunde verpflichtet (entgeltfrei) das Telefon zu nutzen.

14. 

Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Depotinhaber und ING gilt deut
sches Recht. Die ING legt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
auch der vorvertraglichen Beziehung zugrunde. Es gibt keine vertrag
liche Gerichtsstandsklausel.

15. 

Mitteilungspflicht des Kunden
(a) Der Kunde ist verpflichtet, der ING eine Änderung von Name, 
Anschrift, Steueransässigkeit, USBezug, Referenzkonto oder Staats
angehörigkeit unverzüglich mitzuteilen.

(b) Sofern es erforderlich ist, dass seitens des Kunden ein Client Identifier 
hinterlegt sein muss, ist der Kunde verpflichtet, diesen der ING mitzu
teilen. Solange der Kunde der ING den unter Umständen erforderlichen 
Client Identifier nicht mitteilt, ist ein Handel über das KomfortDepot 
nicht möglich.

16. 

Leistungsvorbehalt
Es gibt keinen Leistungsvorbehalt, außer dieser ist ausdrücklich verein
bart. Im Auslandshandel gilt die Leistung vorbehaltlich der Lieferbarkeit 
der Wertpapiere.

17. 

Vertragliche Kündigungsregeln
Für den Depotvertrag gelten die in Nr. 18 und 19 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den Kunden und die ING festgelegten Kündi
gungsregeln.

18. 

Prüfung des Zielmarkts
Die ING ist verpflichtet, den Zielmarkt des Wertpapiers mit den ihr vor
liegenden Informationen des Kunden abzugleichen. Sollte diese Prüfung 
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Widerrufsbelehrung

 Abschnitt 1 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, EMail) erhalten 
haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten
träger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

INGDiBa AG, TheodorHeussAllee 2, 60486 Frankfurt am Main, EMail: info@ing.de

 Abschnitt 2 
 Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 

 1.  die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 

 2.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 
 3.  die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und 

dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungs
berechtigten;  

 4.  die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt; 
 5.  den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer 

 abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Über
prüfung des Preises ermöglicht;

 6.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 

 7.  den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzu
führenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unter
nehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;

 8.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises;

 9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
10.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und 

Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet 
ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11.  die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss 

des Vertrags zugrunde legt; 
13.  eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 

sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

15.  den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, 
nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 Abschnitt 3 
 Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für 
die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden 
kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
 ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren  Empfang.

 Besondere Hinweise
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammen
hängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung
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5. 

Festsetzung von Preisgrenzen
Soweit im Rahmen des Internetbankings technisch vorgesehen, kann 
der Kunde der ING bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das 
Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

6. 

Gültigkeitsdauer von unbefristeten 
 Kundenaufträgen
(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt nur für einen Handelstag; ist der 
Auf trag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, 
dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeits
ablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. 
Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die ING den Kunden hiervon 
unverzüglich benachrichtigen.

(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des lau
fenden Monats gültig (Monatsultimo). Ein am letzten Handelstag eines 
Monats ein gehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag aus ge
führt wird, für den nächsten Monat vorgemerkt. Die ING wird den Kun
den über die Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

7.

Haftung der ING bei Kommissionsgeschäften
Die ING haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungs
geschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des 
Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts 
haftet die ING bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur 
für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

8. 

Erfüllung im Inland
Die ING erfüllt Fondsgeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden 
Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im 
Ausland vorsehen.

9. 

Anschaffung im Inland
Die ING haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungs
geschäfts durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des 
Zwischen kom mis sionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts 
haftet die ING bei der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur 
für dessen sorg fältige Auswahl und Unterweisung.

10. 

Anschaffung im Ausland
(1) Anschaffungsvereinbarung
Die ING schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

• sie als Kommissionärin Kaufaufträge in oder ausländischen Wert
papieren im Ausland ausführt oder

• sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren 
ausführt. Effektiv verwahrte Wertpapiere schafft die ING nicht an. 
Sollten Wertpapiere am Erfüllungstag nur effektiv lieferbar oder eine 
Lieferung der Wertpapiere marktseitig insgesamt nicht möglich sein, 
behält sich die ING vor, die Transaktion zu stornieren.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die ING wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland 
 verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in oder ausländischen 
Verwahrer (z. B. die Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine 
eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung 
der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des 
Verwahrungsorts und den für den oder die ausländischen Verwahrer 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die ING wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der 
Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wert
papieren oder eine andere im Lagerland übliche gleichwertige Rechts
stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den 
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpa

Vereinbarungen zum 
 Komfort-Depot
Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für 
die Verwahrung von Wertpapieren des Beratungsportfolios und 
zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind 
(nach stehend Wertpapiere). 

1. 

Erwerb von Wertpapieren/Formen des 
 Wertpapiergeschäfts
(1) Erwerb von Wertpapieren
Im Rahmen des KomfortDepots und damit im Rahmen der Komfort
Anlage kann der Kunde nur im Rahmen des Beratungsportfolios vorge
sehene Wertpapiere erwerben. Das jeweilige Beratungsportfolio kann 
jederzeit auf www.ing.de eingesehen werden. Ein einzelner Auftrag des 
Kunden zum Kauf von Wertpapier ist auf einen Maximalbetrag in Höhe 
von einer Million Euro beschränkt.

(2) Kommissionsgeschäfte
Die ING und der Kunde schließen Wertpapiergeschäfte ausschließlich in 
Form von Kommissionsgeschäften ab.

Führt die ING Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert
papieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden 
mit einem Emittenten des jeweiligen Wertpapiers ein Kauf oder 
 Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab.

2. 

Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte
Die ING führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausfüh
rungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil 
der „Vereinbarungen zum KomfortDepot“. Die ING ist berechtigt, die Aus
führungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
gem. Nr. 1 Abs. 2 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zu ändern. 
Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die ING den 
 Kunden jeweils informieren.

3. 

Usancen/Unterrichtung/Preis
(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel 
am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäfts
bedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäfts
bedingungen des Vertragspartners der ING.

(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die ING den Kunden unverzüglich 
unterrichten. Der Kunde erhält eine entsprechende Bestätigung sowie 
eine Abrechnung. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen 
Handel an einer Börse gegen die ING oder den Zwischenkommissionär 
unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die ING rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungs
geschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. 
Ein möglicher Anspruch der ING auf Ersatz von Aufwendungen richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4. 

Erfordernis eines ausreichenden Kontogut-
habens/Depotbestands
Die ING ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugs
rechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben auf dem Verrech
nungskonto („Buying Power“) des Kunden zur Ausführung ausreichen. 
Führt die ING den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie 
den Kunden unverzüglich unterrichten.
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pierrechnung (WRGutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, 
in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

(4) Deckungsbestand
Die ING braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm 
erteilten WRGutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 
Deckungs bestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im 
Lagerland für die Kunden und für die ING verwahrten Wertpapieren 
 derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WRGutschrift erteilt worden ist, 
trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile 
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs und Naturereignissen oder durch sonstige von der 
ING nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammen
hang mit Verfügungen von hoher Hand des In oder Auslands treffen 
sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Abs. 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand 
zu tragen, so ist die ING nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis 
zurückzuerstatten.

11. 

Depotführung per Internetbanking/ 
Berichtspflicht
(1) Durch die Depoteröffnung bei der ING erklärt sich der Kunde damit 
 einerstanden, sein Depot online zur führen. Die Depotführung erfolgt 
per Internetbanking inklusive PostBox. Sämtliche Mitteilungen und 
Informationen werden in die Internetbanking PostBox eingestellt oder 
stehen im Internet unter www.ing.de zur Verfügung. Ein Versand von 
Depotauszügen, Mitteilungen und Informationen per Post parallel zur 
PostBox erfolgt nur auf Verlangen des Kunden und ist nach Maßgabe 
des Preis und Leistungsverzeichnisses entgeltpflichtig. Im Übrigen 
 werden dem Kunden die Informationen zur Depotbewertung im Internet
banking bereitgestellt. Das Internetbanking steht im jeweils angebote
nen Umfang zur Erteilung von Aufträgen und Weisungen sowie zu Infor
mationszwecken zur Verfügung.

(2) Die ING erteilt vierteljährlich einen Depotauszug.

(3) Die Nutzung des Internetbanking ist in den Vereinbarungen zum 
Internetbanking inklusive Postbox und Telebanking geregelt.

12. 

Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung
(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die ING für die Einlösung 
von Zins, Gewinnanteil und Ertragsscheinen sowie von rückzahlbaren 
Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins, Gewinn
anteil und Ertragsscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art 
wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die ING den Betrag 
erhält, und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der ING selbst zahlbar 
sind. Die ING besorgt neue Zins, Gewinnanteil und Ertragsscheinbögen 
(Bogenerneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem 
ausländischen Verwahrer.

(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins, Gewinnanteil und Ertragsscheine sowie fällige Wert
papiere in ausländischer Währung/ausländischen Währungen oder 
Rechnungseinheiten eingelöst, wird die ING den Einlösungsbetrag auf 
dem Konto des Kun den in dieser Währung gutschreiben, sofern der 
Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem 
Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist.

13. 

Weitergabe von Nachrichten
Werden in den „WertpapierMitteilungen“ Informationen veröffentlicht, 
die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der ING solche 
Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwah
rer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die ING dem Kunden diese 
Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposi
tion des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung 
des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie 
insbesondere Informationen über

• gesetzliche Abfindungs und Umtauschangebote,
• freiwillige Kauf und Umtauschangebote,
• Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung des Kunden kann unterbleiben, 
wenn die Information bei der ING nicht rechtzeitig eingegangen ist 
oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht 
zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis 
zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen.

14. 

Prüfungspflicht der ING
Die ING prüft anhand der Bekanntmachungen in den „WertpapierMit
teilungen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob 
diese von Verlustmeldungen (Opposition, Zahlungssperren und derglei
chen) betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraft
loserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

15. 

Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung 
von Urkunden
(1) Urkundenumtausch
Die ING darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den 
„Wert papierMitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur Ein
reichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung 
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlage
entscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion des Emittenten 
mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der 
Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapier-
eigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre 
Wertpapiereigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so 
können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden 
ausgebucht werden. Der Kunde wird über die Ausbuchung und die mög
liche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die 
ING die Urkunden nach Ablauf einer Frist von 2 Monaten nach Absendung 
der Mitteilung an den Kunden vernichten.

16. 

Haftung
(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die ING für jedes 
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GSGutschrift 
erteilt wird, haftet die ING auch für die Erfüllung der Pflichten der Clear
stream Banking AG.

(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die 
 Haftung der ING auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von 
ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. 
Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder 
einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwah
rung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die ING für 
deren  Verschulden.

17. 

Depotüberträge (nur ganze Anteile)
Bei einem Übertrag von Wertpapieren in ein bei einem Fremdinstitut 
geführtes Depot wird die ING nur ganze Anteile übertragen. Im Depot 
verwahrte Bruchstücke/Spitzen werden von der ING veräußert und der 
Gegenwert dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

18. 

US-Bezug/Mitteilungspflicht
Die ING führt KomfortDepots nicht für Personen mit USBezug. USBezug 
ist insbesondere bei Personen gegeben, die in den USA steuerpflichtig 
sind oder die eine USamerikanische Staatsangehörigkeit, eine USGreen 
Card, einen USWohnsitz, eine USVersandadresse oder eine USTelefon
nummer haben, oder die einen Bevollmächtigten bei der ING eingesetzt 
haben, auf den eines der genannten Kriterien zutrifft. Liegt ein USBezug 
nach den genannten Kriterien vor oder ergibt sich ein USBezug im 
Laufe der Geschäftsbeziehung, ist dies der ING unverzüglich mitzuteilen.
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Vereinbarungen für 
Wertpapier- Sparpläne für das 
Komfort-Depot
1. 

Leistungsangebot
Im Rahmen eines WertpapierSparplans kann der Kunde die ING als 
Kommissionärin mit dem regelmäßigen Erwerb bestimmter Wert
papiere beauftragen.

2. 

Eröffnung/Verrechnungskonto/Änderung/ 
Kündigung
Die Beauftragung eines WertpapierSparplans kann online erfolgen. Eine 
Auftragsbestätigung wird nicht erstellt. Für die Führung des Wertpapier
Sparplans im Rahmen der KomfortAnlage ist ein KomfortDepot bei der 
ING Voraussetzung. Grundsätzlich dient das bestehende Verrechnungs
konto für das KomfortDepot auch als Verrechnungskonto für den Spar
plan. Die Sparplanrate kann per Lastschrift von dem Referenzkonto 
(Girokonto) eingezogen werden, das der ING zum Verrechnungskonto 
vorliegt. Der Kunde kann die Anteilskäufe jederzeit aussetzen, erhöhen, 
reduzieren (auf nicht weniger als den jeweiligen Mindestanlagebetrag) 
oder einstellen/kündigen. Eine Änderung oder Kündigung des Sparplans 
wird für den nächsten Ausführungstermin berücksichtigt, wenn die 
Änderung oder Kündigung bis spätestens 3 Bankarbeitstage1 vor dem 
entsprechenden Ratenspartermin vorliegt. Andernfalls wird die Änderung 
für den folgenden Ausführungstermin berücksichtigt.

3. 

Auftragsausführung
Dem Kunden stehen mindestens 2 Ausführungstermine pro Monat für 
einen Sparplan zur Auswahl. Über den regelmäßigen Erwerb hinaus kön
nen zusätzliche Kaufaufträge erteilt werden. Der Mindestanlagebetrag 
pro Wertpapierkauf kann auf www.ing.de eingesehen werden. Anteile 
für WertpapierSparpläne werden für das KomfortDepot nur über die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgeführt. Der Erwerb der Wertpapiere 
erfolgt innerhalb von 3 Bankarbeitstagen1 ab Ausführungstermin bzw. 
Auftragserteilung für zusätzliche Käufe. Über die Ausführung wird eine 
Wertpapiereinzel oder Wertpapiersammelabrechnung erstellt.

4. 

Blockorders
Die ING wird zudem, soweit möglich und sinnvoll, mehrere Aufträge für 
mehrere Kunden zu einer Gesamtorder zusammenfassen (nachfolgend 
Blockorder) und die daraus resultierenden Aufwendungen bzw. Erlöse 
unter den beteiligten Kunden aufteilen. Wird der gesamte zusammen
gelegte Auf trag nicht zum gleichen Preis ausgeführt, wird die ING aus 
den Aufwendungen bzw. Erlösen einen Mittelwert berechnen (nach
folgend Mischkurs) und den Konten der betroffenen Kunden einen Netto
durchschnittspreis belasten bzw. gutschreiben. Einzelheiten zu den 
durchschnittlichen Ausführungs preisen werden auf Anfrage zur Verfü
gung gestellt.

Die Abrechnung der Aufträge zum Mischkurs kann für den Kunden Vor, 
aber auch Nachteile bringen. Für den Einzelfall kann nicht ausgeschlos
sen werden, dass sich die Zusammenlegung von Orders negativ auf die 
Preis bildung am Markt auswirkt.

5. 

Abrechnung/Kosten
Die Abrechnung der Anteile erfolgt aufgrund der Abrechnungen, die 
die ING von den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften erhält. 
Soweit der Sparplanbetrag das Ein oder Mehrfache eines Anteils zum 
Ausgabepreis übersteigt, werden für den überschreitenden Betrag – mit 
bis zu 5 Dezimalstellen – Bruchteilsrechte von Anteilen erworben. Bei 
aktiv gemanagten Fonds enthält die Abrechnung den Ausgabeaufschlag 
gemäß Verkaufsprospekt. Wenn der Erwerb über die ING zu einem 
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag führt, kann dies der Abrechnung ent
nommen werden. Rabatte können sich jederzeit ändern. Die jeweils 
 gültigen Ausgabeaufschläge und Rabatte können auf www.ing.de einge
sehen werden.

19. 

Sonstiges
(1) Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert 
werden oder die ein Kunde von der ING im Inland oder im Ausland 
 verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechts
ordnung. Rechte und Pflichten der ING oder des Kunden bestimmen sich 
daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des 
Namens des Kunden vorsehen kann. Die ING wird entsprechende Aus
künfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; 
sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

(2) Elektronische Erteilung von Kauf- und/oder Verkaufsaufträgen und 
Aufzeichnung von Video- und Audiogesprächen sowie Screen-Sharing 
und Chat im Rahmen der Anlageberatung (Komfort-Anlage)
(a) In Zusammenhang mit elektronisch erteilten Kauf und/ oder 
Verkaufs aufträgen ist die ING gesetzlich verpflichtet alle diesbezügliche 
elektronische Kommunikation dazu aufzuzeichnen und diese Aufzeich
nung 5, auf Veranlassung der zuständigen Behörde u.U. auch 7 Jahre 
aufzubewahren. Gleiches gilt für Video und Audiogespräche sowie Bild
schirmanzeigen (ScreenSharing) und ChatVerläufe, die im Rahmen 
der Anlageberatung (KomfortAnlage) stattfinden. Die ING trifft alle not
wendigen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit des gesprochenen 
 Wortes und Bildmaterials zu  wahren.

(b) Die telefonische Erteilung von Kauf und Verkaufsaufträgen ist nicht 
 vorgesehen und nur in den unter Ziffer 12 Abs. 2 der Wesentlichen Infor
mationen zum KomfortDepot Voraussetzungen möglich. Kauforders 
können in keinem Fall schriftlich erteilt werden.

(c) Der Kunde kann eine Kopie der im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften aufgezeichneten orderbezogenen Kommunikation während 
der in (a) genannten Aufbewahrungsfristen verlangen.

(d) Der Kunde kann den Auftrag zum Erhalt der Aufzeichnungen in Text
form, online oder telefonisch erteilen und erhält eine Kopie der aufge
zeichneten Kommunikation.

(3) Abtretung/Verpfändung
Ansprüche des Depotinhabers aus KomfortDepots können an Dritte 
weder abgetreten noch verpfändet werden.

20. 

Preise
Die Preise ergeben sich aus dem Preis und Leistungsverzeichnis und 
werden bei Fälligkeit belastet.

Vereinbarungen für sparplan-
fähige  Wertpapiere im 
 Komfort-Depot
Leistungsangebot
Die ING unterscheidet zwischen sparplanfähigen und nicht sparplan
fähigen Wertpapieren. Bei sparplanfähigen Wertpapieren kann der 
Kunde die ING beauftragen, Anteile an Wertpapieren zu regelmäßigen 
Zeitpunkten und zu festgelegten Sparraten zu erwerben. Die sparplan
fähigen Wertpapiere können im Internet unter www.ing.de eingesehen 
oder telefonisch erfragt werden. Einzelheiten zu Wertpapiersparplänen 
finden Sie in den „Vereinbarungen für WertpapierSparpläne“.

1  Bankarbeitstage sind alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31. Dezember und 
 gesetzliche Feiertage des Bundeslandes Hessen.



69

6. 

Verkäufe
Der teilweise oder vollständige Verkauf von Wertpapieren, die über 
einen WertpapierSparplan erworben wurden, ist jederzeit möglich. 
Der laufende WertpapierSparplan wird dadurch nicht verändert.

7. 

Umbenennung, Änderung der Wertpapier-
kennnummer und Zusammenlegung von 
 Investmentfonds
Bei Fusionen des Emittenten des Wertpapiers, Umbenennung oder 
Änderung der WKN/ISIN wird die ING den Kunden unverzüglich unter
richten. Bestehende Sparpläne werden bis zu einer anderslautenden 
Weisung des Kunden unverändert weitergeführt. Widerspricht der 
Kunde der Umstellung auf den umbenannten oder fusionierten Emitten
ten nicht innerhalb von 6 Wochen nach der entsprechenden Mitteilung, 
gilt die Umstellung des Sparplans als genehmigt. Die ING wird den 
 Kunden in ihrer Mitteilung auf diese Rechtsfolge hinweisen.

Vereinbarungen über die 
Auftrags ausführung 
 (Ausführungsgrundsätze) 
betreffend das Komfort-Depot
1. 

Anwendungsbereich
Diese Grundsätze gelten für die Ausführung und die Weiterleitung von 
Aufträgen, die der Kunde der ING zum Zwecke des Erwerbs oder der 
 Veräußerung von Wertpapieren für das KomfortDepot erteilt. Die ING 
wird Aufträge zum Erwerb oder zur Veräußerung ausschließlich über 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft ausführen. Die Ausgabe von Anteilen 
an Investmentfonds zum Ausgabepreis sowie deren Rückgabe zum 
Rücknahmepreis ist darüber hinaus nach Maßgabe des Kapitalanlage
gesetzbuchs geregelt. 

2. 

Überprüfung der Grundsätze
Die Ausführungsgrundsätze werden durch die ING regelmäßig, mindes
tens einmal jährlich, überprüft. Eine Überprüfung findet ebenfalls statt, 
wenn eine wesentliche Veränderung des Marktumfelds eintritt, welche 
eine Anpassung der Ausführungsgrundsätze aufgrund einer Beeinträch
tigung erforderlich machen kann. Daneben wird fortlaufend die Wirk
samkeit der internen Vorkehrungen zur Einhaltung der Grundsätze, die 
Qualität der Ausführungen und die Eignung der ausgewählten Handels
partner überprüft. Die Ausführungsgrundsätze können gem. Nr. 1 Abs. 2 
der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ geändert werden.
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1. Internetbanking
Nutzung des Internetbanking kostenlos
Authentifizierung und Autorisierung
Für den Login und zur Erteilung von Aufträgen im Internetbanking verfügbare Verfahren:
Banking to go App
(unabhängig davon nutzbar, welches Gerät für den Zugriff auf das Internetbanking genutzt wird, 
z. B. Desktop PC, Laptop, Smartphone, Tablet) kostenlos
photoTAN-Generator 32 € (Kaufpreis)
iTAN 
(zur Authentifizierung/Autorisierung nur dann nutzbar, wenn und solange kein Girokonto/Basiskonto geführt wird) kostenlos

2. Sparprodukte

Extra-Konto, Sparbrief, VL-Sparen
Bereitstellung jährlicher Kontoauszüge in die Post-Box kostenlos
Überweisungen (nur auf das Referenzkonto möglich) kostenlos

3. Einlagen Extra-Konto, Girokonto und Basiskonto
Entgelt für die Verwahrung von Kontoguthaben, die den Freibetrag übersteigen: 0,5 % p.a.
Der Freibetrag beträgt: 50.000 €
Das Entgelt wird auf Grundlage des täglichen Kontosaldos auf das den Freibetrag übersteigende Guthaben 
je Konto berechnet. 
Zur Berechnung wird die einfache Zinsrechnung mit je 30 Tagen im Monat und 360 Tagen im Jahr 
 herangezogen. Das Verwahrentgelt wird monatlich berechnet und im Folgemonat belastet.
Girokonto: in Monaten, in denen ein Entgelt für die Verwahrung von Kontoguthaben entsteht, entfällt das 
monatliche Entgelt für die Kontoführung beim Girokonto  

4. Girokonto
Kontoführung:
Bei Geldeingang1 von mindestens 700 € im Kalendermonat kostenlos
Kontoinhaber unter 28 Jahren kostenlos
Bei Geldeingang1 unter 700 € im Kalendermonat 4,90 € monatlich
Belastung des monatlichen Entgelts im Folgemonat
Leistungen in monatlichem Entgelt für die Kontoführung enthalten: 

enthalten

Kontoführung per Internetbanking mit Authentifizierung per Banking to go App
Monatlicher Kontoauszug per Post-Box, wenn Umsatz vorhanden
Vierteljährlicher Rechnungsabschluss per Post-Box
Sämtliche Buchungsposten
Beauftragen und Ändern von SEPA-Überweisungen, Daueraufträgen und Terminüberweisungen (online und 
mobil)

SEPA-Lastschriften in Euro
VISA Card [Debitkarte] einschließlich Partnerkarte
Kontoauszug
Bereitstellung des monatlichen Kontoauszugs in der Post-Box, wenn Umsatz vorhanden kostenlos

5. Karten Ausgabe nur in Verbindung mit einem Zahlungskonto

VISA Card [Debitkarte]
Bargeldauszahlungen, an allen Geldautomaten mit VISA Zeichen
• in Deutschland kostenlos
  Mindestabhebebetrag 50 €. Liegt der auf dem Konto verfügbare Betrag darunter, können auch niedrigere  

Beträge abgehoben werden.
• in Ländern mit Eurowährung
  Mindestabhebebetrag 50 €. Liegt der auf dem Konto verfügbare Betrag darunter, können auch niedrigere  

Beträge abgehoben werden.

kostenlos, ggf. zuzüglich Entgelt 
des  Geld auto maten betreibers

• in Ländern des EWR3 mit anderer EWR-Währung Auf den Betrag in Euro 1,99 % 
Aus lands  einsatz entgelt,  
vom  letzten verfüg baren 
 Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank4, ggf. 
 zuzüglich Entgelt des Geldauto-
maten betreibers.

• in allen anderen Ländern mit Fremdwährung2 Auf den Betrag in Euro 1,99 % 
Auslands einsatzentgelt, ggf. 
zuzüglich Entgelt des 
Geldautomatenbetreibers.
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5. Karten Ausgabe nur in Verbindung mit einem Zahlungskonto  (Fortsetzung)
Bezahlen von Waren und Dienstleistungen im Internet, an der Kasse mit PIN/Unterschrift oder kontaktlos  
ohne PIN/Unterschrift bis 50 €5 an VISA-Akzeptanzstellen
• in Deutschland kostenlos
• in Ländern mit Eurowährung kostenlos
• in Ländern des EWR3 mit anderer EWR-Währung auf den Betrag in Euro 1,99 % 

Auslands einsatz entgelt,  
vom  letzten verfüg baren 
 Euro-Referenzwechselkurs der 
Europäischen Zentralbank4

• in allen anderen Ländern mit Fremdwährung2 auf den Betrag in Euro 1,99 % 
Auslands   einsatzentgelt

• bei Casinobetrieben, Lotteriegesellschaften und Wettbüros 3,00 % vom Umsatz, mind. 3,90 €
girocard [Debitkarte]
Entgelt
Monatliches Entgelt der girocard [Debitkarte] 0,99 € monatlich,

Belastung des monatlichen 
Entgelts jeweils im Folgemonat

Bargeldauszahlungen:
• in Deutschland: Bei rund 1.000 Geldautomaten der ING kostenlos
  Mindestabhebebetrag 50 €. Liegt der auf dem Konto verfügbare Betrag darunter, können auch niedrigere  

Beträge abgehoben werden.
• in Deutschland: Bei anderen Kreditinstituten Erhebung direktes Kundenentgelt 

durch Automatenbetreiber
• in Ländern mit Eurowährung 5 € (ggf. zzgl. eines direkten 

Kunden entgelts des 
Automatenbetreibers)

• in Ländern des EWR3 mit anderer EWR-Währung  5 € (ggf. zzgl. eines direkten 
Kundenentgelts des 
Automatenbetreibers), Kurs  
vom letzten verfügbaren 
 Euro-Referenzwechselkurs der 
 Euro  päischen Zentralbank4

• in allen anderen Ländern mit Fremdwährung2 5 € (ggf. zzgl. eines direkten 
Kundenentgelts des 
Automatenbetreibers)

Bargeldeinzahlungen:
in Deutschland: An Geldautomaten der ING mit Einzahlfunktion kostenlos
Bezahlen von Waren und Dienstleistungen an der Kasse mit PIN/Unterschrift oder kontaktlos  
ohne PIN/Unterschrift bis 50 €5
• in Deutschland kostenlos
• in Ländern mit Eurowährung, schwedische Kronen und rumänische Leu kostenlos
• in Ländern des EWR3 mit anderer EWR-Währung auf den Betrag in Euro 1,99 %, 

mind. 1 € Auslands einsatz entgelt, 
vom letzten verfügbaren 
 Euro-Referenz wechsel kurs der 
 Euro  päischen Zentralbank4

• in allen anderen Ländern mit Fremdwährung2 auf den Betrag in Euro 1,99 %, 
mind. 1 € Auslands einsatzentgelt

GeldKarten-Funktion (maximaler Ladebetrag: 200 €)
• Aufladen oder Entladen an Geldautomaten der ING kostenlos
• Aufladen oder Entladen an Geldautomaten/Ladeterminals anderer Institute Ggf. anfallende Kosten des  

anderen Instituts
VISA Card [Debitkarte] und girocard [Debitkarte]
Verfügungsrahmen je Karte: 
• 4.000 € pro Woche
• Begrenzung für Bargeldauszahlungen am Geldautomaten je Karte 1.000 € täglich
Kleinbetrags-Option6 10 € monatlich6
Entgelt Ersatzkarte 10 € 7
Entgelt PIN per Brief 5 €8
Freischaltung PIN kostenlos
Sperren einer Karte kostenlos
Ausführungsfristen für Zahlungen der Bank aus VISA Cards [Debitkarte] und girocards [Debitkarte] 
Verfügungen an den Zahlungsempfänger:
• Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR 3) Maximal 1 Geschäftstag
• Kartenzahlungen innerhalb des EWR in anderen EWR-Währungen als Euro Maximal 4 Geschäftstage
• Kartenzahlungen außerhalb des EWR Wird baldmöglichst bewirkt
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6. Zahlungsverkehr

Geschäftstage
Ein Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten 
Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb 
 unterhalten. Die ING unterhält den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen 
Geschäftsbetrieb für beleglose Vorgänge wie folgt:
Überweisungen Alle Tage außer:

Sonnabende, Sonntage, Neujahr 
(1. Januar), Karfreitag, 
Ostermontag, Tag der Arbeit 
(1. Mai), 1.+2. Weihnachtstag  
(25. und 26. Dezember),  
Silvester (31. Dezember)

Zahlungen aus Lastschriften
Zahlungen der ING aus Kartenverfügungen

Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der ING jeder Tag
Bargeldeinzahlungen an Geldautomaten der ING mit Einzahlfunktion jeder Tag
Für beleghafte Vorgänge alle Werktage außer: Sonnabende, Sonntage, 24. + 31. Dezember und gesetzliche 
Feiertage  
des Bundeslandes Hessen.
Annahme- und Ausführungsfristen
Annahmezeitpunkt für Überweisungen
• Beleglose und beleghafte Aufträge: 18 Uhr an Geschäftstagen der ING
•  Alle nach der Annahmefrist eingehenden Überweisungsaufträge gelten im Hinblick auf die 

Ausführungsfristen als  
am folgenden Geschäftstag zugegangen.

Ausführungsfristen für Überweisungen
Die ING ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht:
• SEPA-Überweisungsaufträge
 • Belegloser Überweisungsauftrag Maximal 1 Geschäftstag
 • Beleghafter Überweisungsauftrag Maximal 2 Geschäftstage
• Überweisungsaufträge innerhalb EWR 3 in anderen EWR-Währungen
 • Belegloser oder beleghafter Überweisungsauftrag Maximal 4 Geschäftstage
•  Überweisungsaufträge innerhalb EWR in Drittstaatwährung (eine Währung eines Staates außerhalb des 

EWR) oder in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)
 • Belegloser oder beleghafter Überweisungsauftrag Wird baldmöglichst bewirkt
Entgeltregelungen und Höchstbeträge bei Überweisungen
Beauftragen und Ändern von SEPA-Überweisungen, Daueraufträgen und Terminüberweisungen
• online und mobil kostenlos
• telefonisch über Kundenbetreuer 2,50 €
• schriftlich (bis maximal 50.000 €) 2,50 €
Überweisungseingänge
• Überweisungseingänge jeder Art kostenlos
Überweisungsausgänge
•  SEPA-Überweisungsausgänge9 

- Nur als SHARE-Überweisung möglich -
 
kostenlos

• Überweisungsausgänge in Fremdwährung10
 • SHARE-Überweisungen11 bis 500 € 10 €
     über 500 € 1,50 ‰, mind. 20 €
 • OUR-Überweisungen  bis 500 € 10 €
     über 500 € 1,50 ‰, mind. 20 €
     zzgl. Fremdspesenpauschale 12 €
 • BEN-Überweisungen  nur für Überweisungen in Drittstaatenwährungen möglich kostenlos für Auftraggeber
Eilüberweisung (nur möglich innerhalb Deutschlands) 20 €
Umrechnungsentgelte bei eingehenden und ausgehenden Überweisungen in Fremdwährung
Währungsumrechnungen für Überweisungen werden zum jeweiligen Umrechnungskurs der ING ausgeführt.  
Dieser Umrechnungskurs basiert auf Marktkursen am Tag der Umrechnung, die auch z. B. unter  
www.bloomberg.com einzusehen sind. Der genaue Umrechnungskurs für eine Überweisung ist bei der 
Auftragserteilung über Internet banking und auf dem Kontoauszug ersichtlich.

keine zusätzlichen 
Umrechnungsentgelte

Landeswährung bei eingehenden Überweisungen Kursspanne
DKK, NOK, CAD, SEK, CHF, JPY, GBP, USD 1,00 %
CZK, BGN, PLN, HUF, AUD 1,50 %
HRK, RON, THB, HKD, SGD, NZD, TRY, ZAR 2,00 %
Landeswährung bei ausgehenden Überweisungen Kursspanne
DKK, NOK, CAD, SEK, CHF, JPY, GBP, USD 1,00 %
PLN, AUD 1,50 %
THB, HKD, SGD, NZD, ZAR 2,00 %
Sonstige Entgelte
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrages mangels Kontodeckung 1 €
Berechtige Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift mangels Kontodeckung 1 €
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6. Zahlungsverkehr  (Fortsetzung)

Scheckverkehr
Einreichung inländischer Schecks in Euro 3,50 €
Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen
Bargeldeinzahlungen
Die ING betreibt keine Kassen. Bargeldeinzahlungen sind daher nur an den jeweils dafür vorgesehenen 
Geldautomaten der ING und bei anderen Banken wie folgt möglich:
•  Bargeldeinzahlungen (keine Münzen) sind an etwaig vorhandenen Geldautomaten der ING mit 

Einzahlfunktion mit  
der girocard [Debitkarte] i.H.v. maximal 5.000 € pro Tag und 25.000 € pro Kalenderjahr und Girokonto 
 möglich.

•  Annahmefrist für Bargeldeinzahlungen an Geldautomaten ist 19:00 Uhr an Geschäftstagen. 
Bargeldeinzahlungen  
an Geldautomaten, die nach der Annahmefrist vorgenommen werden, werden am nächsten Geschäftstag 
gebucht.

•  Bargeldeinzahlungen bei Filialen der ReiseBank AG sind bis 25.000 € (keine Münzen) möglich. Die ReiseBank 
AG  berechnet 7,50 € je angefangene 5.000 €. Die ReiseBank AG darf diese Gebühr vom Zahlungsbetrag 
abziehen. 

•  Bei Bargeldeinzahlungen von mehr als 10.000 Euro muss ein geeigneter Beleg über die Herkunft des 
Geldes vorgelegt werden. Dies gilt auch bei Einzahlungen in mehreren Teilbeträgen, wenn die Summe der 
Teilbeträge 10.000 EUR überschreitet. Bei Bargeldeinzahlungen bei Filialen der ReiseBank AG ist ein 
 entsprechender Herkunftsnachweis bereits ab einem Betrag von mehr als 2.500 EUR erforderlich. Sofern  
der Herkunftsnachweis nicht geführt werden kann, wird die Bargeldeinzahlung abgelehnt.

Bargeldauszahlungen am Bankschalter
Die ING betreibt keine Kassen. Bargeldauszahlungen am Bankschalter sind nur über Filialen der ReiseBank AG  
wie folgt möglich: 
•  Bargeldauszahlungen über 5.000 € bis 25.000 €.
•  Entgelt: 0,25 % des Auszahlungsbetrages, mindestens 19 €  

7. Wertpapiergeschäft

Allgemeine Wertpapierregelungen für das Direkt-Depot,  
Komfort-Depot und Scalable Depot
Wertpapier-Verwaltung
Depotverwahrung/-verwaltung
Die Depotverwahrung und -verwaltung ist bei uns kostenlos (Sammeldepot). Ausnahme: Sie können bei der 
ING  ausdrücklich beantragen, dass wir ein gesondertes Depot für Ihre Wertpapierbestände bei der deutschen 
Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG) einrichten. In diesem Fall (Einzelkunden-Kontentrennung) 
werden Ihre Wertpapiere getrennt von den Beständen anderer Kunden dort verwahrt. Das ist mit Kosten für 
Sie verbunden:
– 35.395 € pro Jahr für Kontoführung, getrennte Verwahrung und manuelle Zusatzaufwände
– 29.750 € einmalig für die Anbindungsgebühr

kostenlos

Wertpapierübertrag
Einlösung von fälligen Wertpapieren und von Zins- und Dividendenscheinen
Umschreibung und Neueintrag von Namensaktien
Erstellung der Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung kostenlos
Depotauflösung
Eintrittskarten zu Hauptversammlungen (per Internet/online)
Weisungen zu Kapitalmaßnahmen (per Internet/online)
 Servicegebühr für Aufträge zu Hauptversammlungen und Kapitalmaßnahmen 
(nur für Aufträge per Brief, Fax oder Kundenbetreuer)

14,90 €

Wechsel von Verwahrart, Lagerstelle oder Lagerland 10 €
Sonstiges
Nutzung der Dokumentenverwaltung (Post-Box) kostenlos
Rückforderung ausländischer Quellensteuer12 50 €
Versand konto- & depotbezogener Unterlagen per Post Porto gem. Preisverzeichnis der  

Deutschen Post für 
Standardbriefe

Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen ab 75 €  
(für alle sparplanfähigen Fonds und ETFs, unabhängig von Einmalanlage oder Sparplan) kostenlos
Direkt-Depot
An- und Verkäufe von Wertpapieren über Börse/Direkthandel/Auslandshandel13
Provision Grundgebühr 4,90 € + 0,25 % vom 

Kurswert, max. 69,90 €
Handelsplatzgebühr
Direkthandel kostenlos
Euwax, Frankfurt Zertifikate, Xetra, Stuttgart 1,90 €
Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg/Hannover 2,90 €
Ausländische Handelsplätze 14,90 €
Servicegebühr (nur für Orders über Kundenbetreuer) 14,90 €
Vormerkung/Änderung/Streichung eines Limits kostenlos
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7. Wertpapiergeschäft  (Fortsetzung)

Bezug junger Aktien normale Orderprovision
Order von Bezugsrechten oder Verkauf mangels Weisung normale Orderprovision
Zuteilung von Aktienemissionen normale Orderprovision
Zuteilung von Anleihe- und Zertifikateemissionen keine Orderprovision
Umrechnung von Fremdwährungsumsätzen14 (Auf- bzw. Abschlag) 0,25 % auf Devisenmittelkurs
ETF-Sparpläne über Börse/Direkthandel
Käufe kostenlos
(Die Orderprovision in Höhe von 1,75 % vom Kurswert wird dem Kunden nicht belastet, sondern vom 
Vertriebspartner und/oder der Bank übernommen.)
Verkäufe siehe An- und Verkäufe über 

Börse
Aktien- und Zertifikate Sparpläne über Börse/Direkthandel
Käufe 1,75 % Provision vom Kurswert
Verkäufe siehe An- und Verkäufe über 

Börse 
Fonds/Fonds-Sparpläne über Fondsgesellschaft
Käufe ING Ausgabeaufschlag
Verkäufe 4,90 €
Komfort-Depot
Fonds/Fonds-Sparpläne über Fondsgesellschaft
Käufe kostenlos
Verkäufe kostenlos
Scalable-Depot/Scalable-Konto
Die Pauschalgebühr beinhaltet alle An- und Verkäufe auf dem Scalable-Depot sowie die Transaktionskosten 
zu allen Buchungen auf dem Scalable-Konto. Die Höhe der Pauschalgebühr wurde auf Grundlage von 
Annahmen zu der  durchschnittlichen Zahl von kosten verursachenden Transaktionen von Kunden mit einem 
Scalable-Depot und einem Scalable-Konto festgesetzt. Sollten sich diese Annahmen als unzutreffend heraus-
stellen, wird die  ING gegebenenfalls Gebühren und sonstige Kosten für zusätzliche Transaktionen von der 
Scalable Capital Vermögens verwaltung GmbH verein nahmen. Für den Kunden werden jedoch auch in diesem 
Fall keine  Zusatz kosten  entstehen.

Bis 10.000 € Kundenvermögen:  
75 € abzüglich 0,325 % vom 
 Kunden vermögen pro Jahr.
Ab 10.000 € Kundenvermögen:  
0,425 % pro Jahr.

Berechnungsgrundlage Durchschnittlicher Marktwert des 
von Scalable Capital Vermögens-
verwaltung GmbH verwalteten 
Kunden  ver mö gens an 
Bewertungs tagen

Abrechnungszeitraum Kalendermonat (ggf. anteilig)
Abrechnungsquotient Kalendertage im Abrechnungs-

zeit raum dividiert durch 
Kalendertage im Kalenderjahr

Fälligkeit Mit Ablauf des jeweiligen 
Abrechnungs zeitraums

Die Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH stellt für ihre Vermögensverwaltungsdienstleistung eine 
 gesonderte Gebühr in Rechnung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen der 
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH.  

8. Sonstige Kosten
•  Für die im Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse 

erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

•  Ein möglicher Anspruch der ING auf Ersatz von Aufwendungen, Auslagen und Kosten Dritter richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Soweit keine besonderen Angaben erfolgen, sind Auslagen und Fremdkosten in den ausgewiesenen Entgelten nicht enthalten.

•  Versand konto- & depotbezogener Unterlagen per Post: Porto gem. Preisverzeichnis der Deutschen Post

9. Aktuelle Konditionen

Girokonto: Sollzinssätze für eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit]
und geduldete  Kontoüberziehung
Verzinsung (variabler Zins) – Die nicht ausgenutzte relevante Erhöhung des EZB-Zinssatzes  
beträgt 0,00 Prozentpunkte
Eingeräumte Kontoüberziehung [Dispokredit] Variabler Sollzins p.a. 6,99 %
Geduldete Kontoüberziehung Variabler Sollzins p.a. 6,99 %

Basiskonto: Sollzinssätze für geduldete  Kontoüberziehung
Verzinsung (variabler Zins) – Die nicht ausgenutzte relevante Erhöhung des EZB-Zinssatzes  
beträgt 0,00 Prozentpunkte
Geduldete Kontoüberziehung Variabler Sollzins p.a. 6,99 %

Alle weiteren aktuellen Konditionen finden Sie unter www.ing.de/Konditionen
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10. Beschwerde- und Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:

•  Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle der ING wenden. Die ING wird 
Beschwerden in  
geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail).

•  Die ING nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“  
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der ING den Ombudsmann 
der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen 
Gesetzbuches),  können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird 
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail)  
an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-3169,  
E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

•  Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz dienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die 
§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz buches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) 
zu beschweren.

•  Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) 
errichtet. Die OS-Platt form kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU 
niedergelassenen Unternehmen nutzen.

•  Zusätzlich zu den vorgenannten Beschwerde- und Streitbeilegungsverfahren steht dem Kunden auch die Möglichkeit einer zivilrechtlichen 
Klage offen.

•  Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an folgende Kontaktstelle der ING wenden: ING-DiBa AG, 60628 Frankfurt am Main oder unter:  
https://www.ing.de/ kundenservice

11. Schutz der Einlagen
•  Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken 

GmbH  angeschlossen. Von der Bank ausgegebene Inhaberschuldverschreibungen werden nicht geschützt. Näheres entnehmen Sie bitte 
Nummer 20 der Allgemeinen Geschäfts bedingungen, dem „Informationsbogen für den Einleger“ und der Internetseite der Entschädigungs-
einrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de

12. Gültigkeitsdauer
Die Inhalte dieses Preis- und Leistungsverzeichnisses gelten bis auf Weiteres.

1 Ausgenommen sind Wertpapierumsätze, eigene Überträge und Gutschriften aus der Buchung von Rücklastschriften.
2  Für diese Währungen werden die Kurse von VISA bei der Umrechnung zugrunde gelegt. Diese werden täglich von VISA im Internet zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen 
sind unter https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates zu ersehen.

3  Zum Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) gehören die folgenden Länder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal,  Rumänien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

4  Zu finden unter https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
5  Im Ausland gelten eventuell abweichende Kleinbetrags-/Nutzungsgrenzen.
6  Das Buchen der Kleinbetrags-Option ermöglicht Bargeldauszahlungen am Geldautomaten mit der VISA Card [Debitkarte] und der girocard [Debitkarte] auch unter dem Mindest-
abhebebetrag von 50 €. Die Option ist telefonisch zu buchen und zu kündigen. Beim Buchen tritt die Option spätestens am folgenden Werktag in Kraft, eine Kündigung zum 
 Monatsende.

7  Das Entgelt für die Zurverfügungstellung der Ersatzkarte auf Wunsch des Kunden ist nur zu zahlen, soweit der Kunde die Umstände, die zur Ausstellung der Ersatzkarte geführt haben 
(zum Beispiel: Verlust, Diebstahl, missbräuchliche Verwendung, sonst nicht autorisierte Nutzung, Defekt, Namensänderung), zu vertreten hat oder ihm diese zuzurechnen sind.

8  Das Entgelt für die Zurverfügungstellung des PIN-Briefs (VISA Card [Debitkarte] oder girocard [Debitkarte]) ist nur zu zahlen, wenn der Kunde statt der ihm im Internetbanking oder 
in der App  kostenlos zur Verfügung  gestellten Wunsch-PIN eine von der ING generierte PIN per Brief verlangt.

9  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie Andorra, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nord-
irland (einschließlich Guernsey, Isle of Man, Jersey) Monaco, San Marino, Schweiz und der Vatikanstaat in Euro.

10  Alle Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, unabhängig der Währung, werden mit der Entgeltoption “SHA” ausgeführt. Das heißt, dass der Zahler und der 
Zahlungsempfänger jeweils die eigenen Kosten tragen.

11  SHARE-Überweisungen = Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank, Zahlungsempfänger trägt die übrigen Entgelte. / OUR-Überweisungen = Überweisender trägt alle Entgelte. 
/ BEN-Überweisungen = Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte. Erfolgt bei beleghaften Aufträgen keine Auswahl, werden diese als SHARE-Überweisungen ausgeführt.

12  Die ING wird die von Dritten berechtigten Auslagen und fremden Kosten zzgl. in Rechnung stellen. 
13  Die Berechnung der Provision erfolgt pro Ausführung. Die Grundgebühr fällt nur einmal pro Order an – maximal werden 69,90 Euro fällig. Für Teilausführungen fällt im Vergleich zu 

einer Vollausführung keine zusätzliche Orderprovision an. Eine eventuelle Handelsplatzgebühr wird bei Teilausführung nur einmal pro Ausführungstag berechnet. Von Börsen in 
Rechnung gestellte Börsenentgelte/Courtage werden pro Ausführung weitergegeben. Eine eventuelle  Servicegebühr fällt nur einmal pro Order an.

14  Fremdwährungsumsätze (z. B. Auslandshandel, Fondsgeschäfte, Umsätze aus Kapitalmaßnahmen, Fälligkeiten und Ertragsabrechnungen) in einer anderen Währung als Euro 
werden zum jeweiligen  Devisenmittelkurs zzgl. eines Aufschlags (Verkauf) bzw. eines Abschlags (Ankauf) von 0,25 % in Euro umgerechnet.
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